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82 Dreißigstes Buch .

Dreißigstes Buch .
Don 1721 — 1724 .

Erster Abschnitt .
8 , i . In Ostfriesland brechen wieder Uneinigkeiten zwischen

dem Landesherr » und den Ständen , und zwischen den
Ständen unter sich aus . §. Die veranlassenden Ursachen
geben die Stände selbst , besonders durch die Unordnungen und
Mißbrauche bei Verwaltung der LandcSmlttel , § . z . und
dann BcenMen , der nun zum Canzlcr erhoben wird § 4 .
durch seinen Stolz , Starrsinn und Strenge , §. 5. durch die
Ausgabe seiner vstfricsischen Historie und Landesverfassung ,
8 6 . und durch sein ganzes Benehmen bei dem Ausbruch
und dem Fortgang de« Landesunruhcn - §. 7 . Die prcußi «

/ scheu und münsterischen Subsidien . §. 8 - Die Wasserfluthen
und die abweichenden Plane bey dem Deichbau -/ j . 9 . Eine

/ von der Stadt Linden verroyrte Affecuranz - und Handiungs «
, «vmpaguie / Z. 10 . Die Trennung der Stande unter sich , be-

V sonders aber die Streitigkeiten mir Emden über den Beitrag
zu den Landesmitteln , §. n - und endlich die abgcdruckten
vielfachen Streitschriften erzeugen , nähren und verlängern
die Mißhclligkeiten zwischen dem Rcgicrhause und den Stän «
den , und der Stände unter sich .

H. i .

nach in die traurigste Scene umgeschaffen , die sich

'
A ^ ie glückliche Periode von dem Anfang dieses

Jahrhunderts bis zu > 714 . wurde nach und

denken läßt . Der Wohlstand unsers damals blühen ,
den Vaterlandes verschwand . Eine Landescalamikat
folgte der andern . Die Rindviehseuche vernichtete
die zahlreichen Heerden , die Fastnachksstuth zerriß
die Deiche , der Aftfel und die M,aus entzogen dem
Landmann eine reiche Erndte , und die WeinachkS -

und
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lind Neujahrsflukhen brachten diese Provinz an deiner
Rand ihres gänzlichen Unterganges . Schrecklich
war die Lage der Eingesessenen , die noch sol ange Jahre
nachher mit den traurigen Folgen dieser Fluchen
kämpfen mußten . Alle Hoffnung zur endlichen Er¬
holung schien, allem menschlichen Ansehen nach , ver »
lohren zu seyn . Und noch war das Ende der Land¬
plagen nicht da . Der Geist der Zwietracht stellte
sich wieder ein , breitete sich in dem ganzen Lande aus ,
und erregte zuletzt einen förmlichen Bürgerkrieg .
Diese Uneinigkeiten waren so anhaltend , daß sie sich
erst nach Erlöschung des fürstlichen Regierhauses
endigten , und so weiklauftig , so verwickelt , daß sie
die Cabinetter der größten europäischen Mächte in
Bewegung setzten . Bevor ich zu dieser merkwürdigen
und fast beispiellosen (s) Geschichte schreite , werde ich
dem ersten Keim dieser Uneinigkeiten , und wie der¬
selbe sich bis zu seiner unseligen Reife entwickelt har ,
nachspüren .

§ . 2 .

Wenn sich zwei zanken , haben gewöhnlich beide
Schuld . Dies ist ein gemeines Sprichwort , welches

F 2 auch

(- ) Blos die mcklenburgischen Händel geben uns eia
ähnliches Beispiel . So wie hier , so hatten sich
auch dort die Stande mit ihrem Landesherrn , dem
Herzog , in eben dieser Zeit überworftn . Wir tref .
fen auch in Mekienburg die Theilnahme auswarti »
ger Mächte , eine kaiserliche Commission und eia
kaiserliches Conftrvakorium an - Nur war bei den
nieklenburgischen Händeln der Kaiser den Ständen ,
so wie bei den ostfriesischen Irrungen dem Fürsten
gewogen . Auch waren jene lange so verwickelt
nicht , wie diese , weil hier in Ostfucsiand nicht
blos der Landesherr sich mit den Unkerchanen stritt ,
sondern auch Stände gegen Stande auftraten »
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! 7Li auch bei den ostfriesischen Irrungen ssincAnwendung

sindet . Die Beschwerden des Fürsten über das Be -

k agen der Stande , und besonders der Administrato¬
ren bei Verwaltung der gemeinen Landesmitkel waren

gegründet und gerecht . Schon r7c >i hatten dis

Stande ein Menagereglemrnt entworscn , und dis

Administratoren zur Besorgung desstlben angewieftrr . ^

Zwar im Anfang mag dieses Reglement zur Richt¬

schnur gedienet haben : nachher aber wurde nicht wei¬

ter darauf geachtet . Keine Landrechnunq war vsr -

fchriftmäßig eingerichtet . Bei der Ausgabe waren

keine Monate und Tage zugefugsk , und Hauprpostru

standen unter allgemeinen Rubriken . Oft fehlten die

Belage wichtiger Ausgaben , und , wo Beläge vor¬

handen waren , waren selbige nicht selten , so generel
oder auch dunkel eingerichtet , daß sie wenige Eriäu -

tcrung gaben . Nur einige Posten , die ich ans der

Landrechnung von k7 ! 9 auSgezogen habe , bewäh¬
ren cs . An ungenannte Patrioten ist misasgkbrn

z ; 64 F !. (b ) , für Papier und Lack i ! ; 6 Fi . , für

Federn 806 fl . , einem einzeln Wirkh in Aurich ist

für Verzehrung bezahlt 6776 Fl . und dergleichen -

auffallende Posten mehr . Dies wird schon hinläng¬

lich sey » , dem Leser einen Begriff von den Miß¬

bräuchen bei Verwaltung der Landesmittol zu geben .

Zur Erläuterung der Verzchrungskoflen merke ich an ,
das nicht bios dis Administratoren , sondern auch dis

ständischen Deputaten , bei den ständischen Ver¬

sammlungen , daran Theil genommen haben . DdS l

Morgens grenzen dis mehrssten in die Apotheke uns

nahmen ihren Morgenwem und andere starke Ge - :
tränke ;

(b) Die Patrioten sichen unter verschiedenen Rubri¬
ken . Z. E . ein einlarrdischer Patriot , eia sicherer
Patrior , ein Patriot , der dem Datcrlande Dienste
Zeleisiek hat ec.
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tränke zu sich , und des Abends hielt man in öffenk- i/ar
lichen Häusrn Zusammenkünfte . Hier wurde ge¬
gessen und zwo 1

'
slutL j)gme,s getrunken . Giengen

die Stände ans einander , so reichten die Wirkhs
die Rechnungen dem Landrentmeister ein . Die

Administratoren , deren Vcrzehrungskosten mit dar¬
unter steckten , assignirten sie , und so wurden sie aus
der Lanbeäcasse bezahlt . Eine Hand wusch also die
anders . Nach abgelegter Laudrechnung ward den

Administratoren sür richtige und gute Verwaltung
gedankt , und der Landrentmeister wurde guittlrt .
Die Revisoren , denen nachher dis Rechnungen mit
den Belagen zngestellet wurden , hatten schon vorhin
ihren Anth - il mit genossen , und ließen es nun wäh¬
rend der R -. Vision wieder wacker darauf los gehen ,
sahen durch die Finger , und beherzigten auch wohl ,
bei erwannigen MonikiS , ihr eignes Interesse . Man
denke aber ja nicht , daß diese üble Wirthschaft den

sammtlichen Ständen behaget habe . Oesters wurde
aus !andtaget > von aufrichtigen Patrioten auf die Ab¬

stellung solcher Mißbrauche angetragen ; allem Un¬

einigkeit , Unachtsamkeit und Interesse kreuzten sich
so durch einander , daß es immer bei dem alten blieb .
Selbst einige Administratoren , und vorzüglich die

begütertsten und reichsten , dis bei einer schweren
Schuldenlast der Landschaft nicht gleichgültig seyn
konnten , wünschten eine bessere Ordnung . Allein
die Umstände waren so , daß sie mit dem Strom
schwimmen mußten , wenn sie Harmonie

'
in dem

Collsgio und unter den Ständen erhalten wollten .
Der Fürst , roelcherselust aus seinen DomainepMern
die zu der Landssessse stiKßende Schatzungen entrich¬
ten mußte , war denn doch wohl ais Landesherr , und
als der größte Mikmteresstrtt zur Nachfrage berechti¬
get , wozu denn dis Landesqelder verwendet würden ?

H ; Aber
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A/aiAber die Stande behaupteten immer , daß nach dem

Emdischen Receß von 1606 der fürstliche Commis -

sarius und Inspektor sich des Vokirens enthalten
müßte , und daß ihnen nach dem Emder Landtags »

schluß von 1620 und nach dem Hagrschm Vergleich
von 1662 die Disposition der Laudesgelder allein

überlasten worden . Hieraus folgerten sie auch , daß
sie -nicht verpachtet wären , dem fürstlichen Commis »

sario die Einsicht der Belage zu verstatten . Kurz ,
der fürstliche CommistariuS sollte , bei schneller Vor¬

lesung der Landrechnung , als ein Figurant da sißen .
Der fürstliche CommistariuS gieng also jedesmal so
klug aus der jährlichen Landrechnungöversammlung
heraus , wie er herein gekommen war ( c) . Hierüber
drückte sich der Fürst in einer Supplication an den
Kaiser so aus : » Die Rechnung wird gleichsam , als

» auf der reitenden Post , ohne die geringste Exami -

» Nation und Untersuchung vorgelesen , und wird mit

» den Landesmitteln dergestalt gehandelt , daß ich mich
» fast entsehs , die Sache in ihrer gerechten Gestalt
» vorzustellen ; indem eine solche illegitime , wider¬
rechtliche auch unordentliche tumultuarische Art in

» wichtigen eines ganzen Landes Wohlfahrt betreffen ,

» den Sachen zu handeln , wohl an keinem Orte in

» der Welt , unter gesitteten Völkern jemals ge -

» brauchet oder geduldet ist (ä ) . « Daß diese Klagen
des Fürsten gegründet waren , kann wohl niemand
verkennen . Die Unordnungen und Mißbrauche bei

Vet »

(c) Landschaftliche Acten , gründliche Anweisung von
dem Unrechte der Stadk Emden bei den LandeS«
Mitteln - P . 55 . cle gure collsüanllt Ltatibus abso¬
lute competenlibus . §. 2 . 20 . 22 . ZZ — ZZ . Und
kteckk en lntereüe vsu bgare llvog bloog . vp bm-
<Ien. p- lg -

(ä) Gründliche Anweisung von dem Unrechte, k». 4.
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Verwaltung der i andesmittel , und die dem Fürsten r/rr

verweigerte Einsicht der Beläge , die aber der Fürst

nachher durch die verlangte Oberaufsicht sv weit aus »

zudehnen suchte , daß ohne sei » Vorwissen und seine

Bewilligung durchaus keine PWn verausgabet wer «

den sollten , waren eine der erstenund Cardinalursachen
der nachher auögebrochenen LandeSunruhen . Wie

sehr , nach dem Ausbruch der Revolution , die alten

Stände , oder deren Repräsentanten , durch Ueber «

much den Bogen gespannet haben , und wie die so»

genannten Communherren diese Provinz in eine so

schreckliche Anarchie gestürzer haben , daß man in

dieser traurigen , doch kurzen Epoche , sich schämen

muß , ein Ostsriese zu seyn , dies wird in der folgen¬
den Geschichte näher entwickelt werden .

Auf der andern Seite tritt der Canzler Brenn¬

eisen als Hauptstister der ostsriesischen Unruhen auf .

Nach dem Abstcrbcn des Canzkrs von Stamler warr72a
die Canzlersielle unbesetzt geblieben . Am 8 > Ock .

1720 ernannte der Fürst den bisherigen Vicecanzlcr
Brenneisen , grade an seinem Geburtstage , zu sei¬

nem wirklichen Canzler . Einige Tage nachher am

19 . Oct . ordnete der Fürst ein geheimes RathScolle -

gimn an . Hierin sollten alle Sachen , die das fürst¬

liche Haus und dessen Gerechtsame , und den Staat

betrafen , die Verhandlungen mit den Ständen , mit

den Administratoren und dem Hofgericht , alle

Reichs , und Kreissachen , dann die wichtigsten

Cammerangelegenheiten , ferner Concessionen , Granat «

fachen und Besetzungen erledigter Bedienungen , vor¬

genommen werden .
'
Dieses Collegium sollte mit dem

Canzler Brenneisen , mit dem geheimen Rath und

Marschall von Wurm und noch einem Rach besetzet
F 4 werden .
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- 72owerdeli. Der Fürst wollte den Versammlungen ,

die zweimal in der Woche gehalten wcrden solkeri,
selbst beiwohnen . Der Canzler sollte den beständi¬
gen Vortrag , und , bei Abwesenheit des Fürsten ,
den Vorsitz sollten alle Berichte und

werden , und er alleine
sollte die gefaßten Rezolrmonen zur Expedition bs,
fordern , und mit dem ihm anverkranten Siegel ver«
sehen lasten . In täglichen vrdinairen Cammer - oder
Oberrenteisachen sollte zwar der Hosmarschall von
Wurm die Direktion behalten , indessen sollten doch
auch alle in das Cammeralfach einschlagende Berich¬
te , dem Canzler zuerst Zugestellet werden. i. Deun
„ ob Wir zwar — setzte der Fürst hinzu — „ vor
„ gut ansthcn , daß unser Canzler mit den ordinairen
« Geschäften der Cammer nicht weiter beladen werde ,
„ um desto mehrZeit zu gewinnen , in UnsernStaats -
-- und iandesangslegcnhcittn die Hand und Feder (wie
„ bisher zu Unserm Vcrgnügerr geschehen) zu füh-
„ ren ; so hat cs doch die Meinung nicht , ihn von
„ der Cammerlneumbsnz ganz zu entheben. " Alle
Regierimgs - Canzelei- und Consistsrialsachen sollten
unter der Direction des Canzler S verbleiben. Falls
aber der Canzler, wegen Abwesenheit, Krankheit oder
überhäufter Arbeit den Regienmgs - und Canzelef-
scsstonen nicht beiwohnen könnte , sollte der Hof ,
marschall von Wurm präsidiren , doch mit der Be ,
scheidenheit, daß alle wichtige Sachen bis zur Gegen »
wart des Canzlers auögestellct bleiben sollten. So
sollte auch der Canzler . bei Abwesenheit des Hos -
marschMs in dem Cammercollegio präsidiren (e)»
-Man sieht hieraus das große Zutrauen des Fürsten
zu dem Canzler Brenneisen , und daß alle fürstliche
Verfügungen von ihm abhingen. Er war bei der so

öfter »
( e) Fürstliche geheime Rathsordnrrng von 1720.



" Erster Abschnitt. «9 -.
Aftern Abwesenheit d 'es Fürsten , der so viele aus rAv
lättdischs Reisen vornahm , als wirklicher Skellver-
krem des Fürsten auzuseheu . Er war es , der , da
der Fürst sich wenig mit Swapgeschäften abgab ,
und solche lediglich ihm und seiner Leitung überließ, -
bei der großen Revolution die erste Rolle übernahm
denn er regierte in der That mehr , wie der Fürst?
Daher nannten ihn die Emder Vicefürft von Ost- - . . . ' ^
srieöland (5). ^ ' '

§. 4-
Wohl selten wird ein Fürst einen so ungemeim - -

geschäftigen , arbeitsamen und seinem Hause so ge » . . ,
treuen Minister gehabt haben, wie derCanzlerBrcn ^ i
eisen war. Ich bin überzeugt , daß er für den Für « t.
sien Georg Albrechk sein Blut Harke stießen laßen , ^
wäre durch ein solches Opfer dem fürstlichen Häuft
geholfen gewesen . Allein seine Herrschsucht , feine * '

aufbrausende Hitze , sein unbiegsamer Eigensinn, uud^ s
seine angenommene Grundsätze inStaatösachen , und>s . .
dje, darauf gebauten übel, angelegten .Plane verdarben ik?
alles . s

^Dieft seine Grundsätze hatte er , nach seincr^ V .̂ ,
schriftlichen Versicherung , nicht aus der unreinen
Pfütze der Vernunft , sondern aus der Bibel
zogen (§) , und darin fand er denn einen Rehabea M^ ^ > 5^ -
der sich vorsetzke , sein Volk mit Scorpionen zu gers- ^
sslii . Mit Stolz , Strenge und Eigensinn
alle seine Handlungen in geringfügigen und wichtigen
Sachen durchflochken . Die besten Aussichten daä^ »^
Wohldes Staats zu begründen , fanden bei ihm
keinen Eingang , wenn Nachgiebigkeit und MaßigunK
vochergehen mußten , llm der Würde des Fürsteu^ ^ ^ -t^ .

(k ) kmäe !i ? 8ecbt en Oncclrükch "
(x) Walchs Einleitung in die Leltg. Streit . 5.

k - r °s6. . , ^ ^ 7

t»

w s
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^ /2onichk6 zu vergeben, und seine eigne Leidenschaften zu
' ! ; befriedigen , wollte er immer mit Gewalt erzwingen,

^ was er durch den Weg der Güte würde erhalten

ffi ^ haben . Einige Thaksachen , besonders bei minder
! i ! ^ 7» wichtigen Begebenheiten , sollen dieses bewähren.
!

^ ^ ^ .Einige muthwillige JungenS in Leer warfen Sü >nee»
- > - ^ ^ 7 ^/ ^ ^ baüe. Diesen Unfug ließen die Schütkmeister ,

denen die Aufsicht über olle gute Ordnungen anver-

trauet war , durch den Flecksausrufer verbieten,

st Brenneisen , der damals 1711 noch Vicecanzler
war , hielt dies Benehmen der Schüttmeister für
einen Eingriff in die Landeshoheit , da der Ausrufer

ntsr dem fürstlichen Amtmann stand. Er fand die¬

sen Vorfall so wichtig, daß er noch zehn Jahre nach¬

her damit den Reichshofrach behelligte ( b) . Wehe
dem ! der nur einen Augenblick Anstand nahm , die

chl« fürstlichen Verordnungen zu befolgen . Unter vielen

^ Beispielen sollen die Zigeuner meine Gewährsmänner
äi^ seyn . Wie diese, auf fürstlichen Befehl , nicht sofort

das Land räumten , erfolgte ein unerhörtes hartes
Edick. So lautet der Schluß : »Thun demnach

« hiemit öffentlich kund , und befehlen allem sich in
"
^ , ^ ^ « Unserm Lande aufhalkendenZigeunern ernstlich , und

L^ ^,wolleu , daß sie sich gegen den i . Decemb . nächst-

T» —^
'
» künftig mir Weib und Kindern ausUnsermFürsten -

j ^ ^ v »^ vH«,, « thum hinweg begeben , und nimmer wieder herein

^ ^ « kommen sollen , mit der ausdrücklichenCommination

. 7 a ^ L, ^ ^ , ^
' « und Verwarnung , daß , wenn sie diesem Mandate

sj i ^ T̂ «- ' ^̂ ^ rnicht Nachkommen , der oder diejenigen als Vogel -
' ^ ^ ' ( ^!»«L« frey hiemit erkläret , und allen und jeden Unfern

' 6 «^ ,,Unterkhanen versiattet werden solle , sie todt zu

^ -^ « schießen , und was sie bei sich haben , ihnen abzu-

/ .. . ... Unze-
December 1722.

i
.

>

( i,) Vorstellung v̂ n dem höAst
horsam der Stände vom ^ 5 .
k ' 7>

Kafb
. Dece
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„ nehmen und vor sich zu behalten ( i) " . Wnr denn ! 7Lc»
etwa dieser den Unterthanen erkheilte Fceipaß zu ' W
morden und zu stehlen das einzigste Mittel , die ,

'
^

Zigeuner , die freilich den Eingesessenen mit Betteln
und kleinen Mausereien lästig fielen , indessen doch H
auch Menschen waren , aus der Provinz zu schaffen ? AH --*» ' 5-

^
Lange vorher , ehe Brenneisen zum Canzler erhoben
war , litt er schon keinen Widerspruch in der Regie «
rung und in dem Consistorio . Erdrcistete sich etwa
ein Rath , seine Meinungen und Satze anzufechken ,
so schlug er mit beiden Fausten auf den Tisch , und E
brachte ihn so zum schweigen ( k) . Nicht unrecht A

"

hakten die Stände , wenn sie sich in einer Vorstellung ^ „
an den Reichöhoftath so ausdrückten : „ Der Canzler ^

„ Brenneisen ist die Person , welche den ganzen Han .

„ del allein treibet , da die übrigen fürstlichen Räche >
, und Diener kein Wort dazu sprechen dürfen ( l) .

-Eben daher maßen die Stände alle nachher ausge «
"

brocheneUnruhen dem Canzler allein ^ bei . Nirgends
findet man in ihren Schriften beleidigende Ausdrücke
wider die übrigen Räthe . Desto harter ist der Ton ,
den sie sich wider den Canzler bedienten . Vorzüglich
ließ der Canzler sich die Jurisdiction der Canzelei und
die Ausdehnung derselben angelegen seyn . Allein
hier stand ihm öfters das Hofgerichk in dem Wege ,
und daher cnksponnen sich große Mißhelligkeiten
zwischen dem Hofgerichk und der Canzelei . Diese
Mißhelligkeiten waren nicht nur mit Bitterkeiten
vermischet , sondern hatten auch wohl , welches man
von Priestern der Gerechtigkeit nicht vermuthen soll«

te,
( i) Gedruckte Verordnung vom 29 . Octob . 1721 .

Dieses Edikt ist erneuert am 4 . Jan . 1734 »
( K ) S . 6sten Band . x> 421 .
Ü) Ständische Bittschrift äe iure colleÜLnäl vom

7 . Jan . 1724. x. 5.

-A
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1720t ?, Chicanen zuin Grunde . So suchte unter andern
s ^ ein von der Cgnzeiej eingezogener Jnquistt Remisso-- l

^ 7 rialen an das Hofgenchk. Dieses erkannte auf die !
e Relaxation des Arrestes, die Canzelel zögerte mit der

^ , Entlassung des Jnquisiken , bis der Fürst eine aus .
ländische Ruse aittrak. Wie immrctclsi das Hofge-
richt ein Monitorium an die Canzeiei erließ , strndts
diese das Relaxaklonsmandat an den abwesenden
Fürsten zur Unterschrift, da doch die Unterschrift von

- der heimgelassenen Regierung hakte vollzogen werden
^ ^ ' können . So mußte der arme Jnqnisik noch eine ge -

" raume Zeit in dem Gsfangniß schmachten , blos
darum , weil dem Canzler die Remisiörialen an das
Hofgericht mißhagten ( m) . Einige Streitschriften

- -
. fachten dieses Feuer noch mehr an (n). Die Ganze.

lei

( m) Landsch . Acten.
*

(») Die erste ist betitekL : Historischer Bericht von der
fü >stiichen tzstfrlesischenLandesregierung, besonders
die Administration der Justiz und dem HofgerichL '
und der Relation dieser beiden Collegien gegen ^
einander . 17 : 6 . Der Verfasser war der Canzler ^
Brenneisen selbst. Dagegen erschien : Ein mit
Landes > Fundamental - Gesetzen und grseiudlcik
v '' c» iterti ttlustrirter Bericht , was es mit der Juris¬
diction des Hofgerichks und denen dawider von
der fürstlichen Caszelei unnörhig movirren Ccheitig -
keiten für eine Bewandniß habe . 1718 - Zwei
Jahre nachher erschien die ostft iesischc Historie und
Landesverfassung . Auch hierin suchte der Ver¬
fasser . vorzüglich die Jurisdiction des Hofgerichks
zu beschranken. Endlich ließ der Canzler Brenn¬
eisen iffzg und i/Zch noch zwei Piecen , worin zum
letztenmal das Hofgericht angegriffen wurde , ab-
drucken . DK erste ist betitelt : Nachgefügte Docu - !
mente mit Anmerkungen von der Beschaffenheit des !
fürstlichen oflfrtefischen Hofgerichks , und die zweite :
Fernere nachgeftrgle Oocnmente , die Jurisdiction
des Hvfgmchts betreffend.
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lei und das Hofgen

'
cht waren daher beständig wlderr72s

einander . Es war in der That sehr unvorsichtig von
dem Canzlcr Brenneisen gehandelt , daß er grade in
der Epoche , worin die Streitigkeiten zwischen dem
Regmhause und den Ständen ausgebrochen waren ,
sich mit dem Hofgericht übcrwarf . Dieses hatte
öfters den Stünden derd die Wahrheit gesagt . Nun
aber konnte der Canzler nie auf eine Hlnkerstühung
des Hsfgerichkö hoffen . Der Canzler Brenneisen
hielt ganz richtig die R ' ligionöspaltungen zwischen
den Lutheranern und Reformirten für eine der ersten
Ursachen der vormaligen ostfneßschen Landssun -
ruhen (c>) . Demvhnerachker war er in ReligkonS «
fachen rächt Meister siiner Leidenschaften . Er haßte
die Reformirten ' überhaupt , und die reformirten
Prediger besonders , und war so unvorsichtig , daß ec
selbst durch unrechtmäßige Handlungen diesen seinen
Haß nicht stiken bestätigte . Dies zu bewahren ,

, wird schon ein Beispiel hinlänglich seyn . Der resor -
mitte Prediger , Jacob Isebrand Harkenroth , gab
171 ^ dft OöüffielLbe Ooripronv ^ eft ' lcsteäen her¬
aus . In diesem Werke behauptete er , daß Graf
EdZard l . und Gräfin Anna die reformirte Religion
angenommen hätten . Brenneisen ließ den Prediger
vor die Regierung fodern , und gab ihm eine scharfe
Weisung , daß er eine selche rmnö -hige und nicht
zur Besserung dienende Frage darin erörtert hatte .
Auch bedeutete er ihm , daß zwar die Nachforschung
väterlicher Ä ' terthümer an und vor sich löblich märe ,
abxr nur von solchen Männern vorgenommen werden
könnte p die dazu einen Berns hätten . Er sollte sei¬
nes Amceö warten , wozu er bestellet worden , und

sich

(0) Brenneisen . D l . x. 82. §. 2.
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r 722 sich nicht mit solchen Sachen abgeben ( p) . Und

demohnerachtet duldete der Canzler , daß der luthe¬
rische Hofprediger Bertram sich täglich mit der Ge .

schichte beschäftigte , und einen historischen Tractat

nach dem andern herausgab . Ja , selbst der Fürst
veranlaßte (g ) den Auricher lutherischen Prediger

Funk die ostfriesische Chronik ( r) zu bearbeiten . Noch

mehr , dem Emder Prediger Harkenroth war nach¬
drücklich

(p) Aus den Regkerungsacten , den Harkenroth .
Proceß betreffend . Auch noch in der Vorrede der
ostfriestschen Historie eiferte Brenneisen dawider ,
daß sich Theologen mit der Geschichte abgaben .
Harkenroth , noch eingedenk seines erhaltenen Ver¬
weises , antwortete in der Vorrede zu der zweiten
Ausgabe seiner Oorlpronekl . Kt plus eil psttiss

. ksÄs rekerrs Isbor , und darum hielt er sich auch
wegen seines Standes befugt , Geschichte zu schrei¬
ben und Alrerthümern nachzufsrschen ; slleven « el,
setzte er hinzu , rommize Voorttei ^ Ire Mnistcrs
meenen , 6st krseclic -'inten niet en psli , vater -
lsnäsclee 6escbtecieni6en te lchr ^ven .

sg ) Funks Chronik Vorrede , p . 8 .
( r) Auch wegen dieser Chronik treffen wir eine selt¬

same Procedur des Canzler Brenneisen an . Der
Canzler suchte sich dieser Handschrift , vielleicht weil
er besorgte » daß Funk die vorigen pietistischm
Streitigkeiten , worüber er sich mit ihm Überwerfen
hatte , rügen würde , erst in der Güte , und dann

durch Gewalt zu bemächtigen . Der Prediger Funk
hatte die Handschrift bis zu dem ckwanuigen Ab -
druck , mir einem Familienfideicommiß in der Art

beleget , daß sie bei dem ältesten seiner männlichen
Descendenken verbleiben sollte. Hierauf nahm
nach Funks Absterben ( 1729 ) der älteste Sohn ,
der Genchtsverwalter Funk in Petkum , diese Chro¬
nik zu sich . Der Canzler ersuchte diesen andring -

sich , dem Fürsten die Chronik zu überlassen , weil

sie nirgends besser als in dem fürstlichen Archive

aufgehoben werden könnte . Nach einer Ablehnung ,
wurde
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drücklich verwiesen , daß er die unnütze Frage aufge - r
warfen hakte : Ob Edzard I . und die Gräfin Anna
lutherisch oder reformirk gewesen ? Ob nun gleich
Harkenroth diese Frage nur im Vorbeigehen berühret
hatte , so wurde doch dem Hofprediger Bertram ver «
stattet , darüber eine ganze Abhandlung zu schrei «
den ( 5) . Wer kann hieraus das ciuo cum ksciunt

„ iäem ,
wurde dem Gerichtsverwalter eine anständige Be¬
lohnung versprochen . Wie er sich auch hierauf
nicht günstig erklärte , erfoigren Reskripte erst in
einem gemäßigten , und dann in einem härteren
Ton , der Regierung die Chronik zur Emficht ein -
zusendcn . Unter Provokation auf das vaccrliche
Testament und die fehlende Zustimmung der Fidei .
commissanen , biieb der Gerichksverwalter unbe¬
weglich . Auf scharfercs -Andi -iirgen erklärte er sich,
die Chronik einem fürstlichen Comm ssarien in sei¬
nem Hause vorzulegen , um ste einzusehen und zrr
excerpmen . Dies war aber nicht das Augenmerk
des Canzlers . Er veraniaßke unter dem 4 . Märj
17g ; ein fürstliches Reskript , wornoch der Ge «
richrsvcrwalrer die Chronik ihm . dem Canzler , in
Aurich zusteüen sollle . Wie sich dieser dazu nicht
versieben wölkte , so erfolgte an ihn unter dem
19 . Zun . ein abermaliges Reskript . Hierin
wurde »hm wegen hoher landesvbrigkeitllchrr Macht
und Gewalt , und bei ao Gvldgüiden Brüche auf¬
gegeben , dem fü stlichcn Befehl gegen den 28 .
Sepremb . zu geleden . Hievon avpellirte der Ge -
richrsverwalter an den kaiserlichen Reichshvfrath .
Gleich hierauf starb der Canzler . Nun fanden
die Erben die immer befürchtet hatten , daß sie
von dem Canzler die Chronik nie würden wieder
erhaben , bei der Ablieferung kein Bedenken . Sie
riefen den Proceß auf , sandten die Chronik der
Reqierung ein , und erhielten sie nach genommener
Einsicht wieder zurück . Regier . Acren .

( r) Berrrams historischer Beweis , daß Ostfriesland
zur Zeit der Reformation der lutherischen und nicht
der reformirken Kirche beigttreten war .
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?roi6em , IION oft iäem , verkennen ? Der Unterschied

war nur, daß der eine die Frage für das Luthcrchum,
der andere für den CalviniömuS entschied. Das
war schon ein hinlänglicherBewegungsgrund für den

Carrzler , in der einen Sache so , und in der andern
wieder anders zu denken . Er gieng noch einen

Schritt weiter. Er suchte dem Emder reformieren
Cötus die demselben VW jeher zngestandene Censur

theologisch . rcformirter Schriften zu entreißen. Eben

dieser Hartem oth wurde von der Regierung in ; o

Goldgülden Brüche geschlagen , und diese Gelder
wurden nachher durch Execution beigekrieben , weil

er eine Predigt über die Rindviehseuche der Regie¬

rung zur Censur nicht eingereichet hatte . Harkenroth
suchte von der Cikation Remißoriaien an das Hof¬
gericht nach , und brachte bei dem Hofgmcht wider
den fürstlichen GeneralprorurakorLÜLtionem exlegs
chchgmsri aus . Hievon appellirte dis Regierung an
den Reichshofrarh , weil die Jurisdiction des Hof . ,
gerichtS sich nur aus gemeine Justjzsüchcn,eLnschrättk -

te , sich aber nicht über Landeöregierungssachen, wo .,

hin offenbar die Cenfur gehörte , erstreckte. Doge -

gen erwiederts das Hofgericht , daß SS keineswegsS

die Censur an sich ziehen wollte , sondern die Streik '

frage lediglich daraus berühre : Ob der Emder Eö.

tuS nach den Landesaccorden , und der Observanz zur
Censur theologischer Schriften berechtiget stw? -Wider

Vermachen erfolgte, -wie man sagt, durch Einlenkung
des Canfters , uncer dem 2 z . März 1717 ein karftr-

licheö Decrek , wornach sich das Hofgericht in keine

zur Police ! gehörige und der landesfürstlichc.y Borh -

mäßigkeitzur Disposition unterworfene Sache miffhen

sollte. Da der Reichchofrach offenbar den wahren

Gesichtöpuncc verfehlst hakte , denn hiev wÄketo klar

eine Rechtsfrage vor , und dann die Besorgmß ein .
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trat , daß , wenn das lutherische Conßstorknnr auchr^ o
die Cenftir der reformieren theoiogischen Schriften
haben sollte , alle lutherische Schriften den Freipaß
erhalten , und die reforinirten unterdrücket werden
würden : so nahmen sich die Stande des Emdec
CöruS , des in seiner Jurisdiction gekränkten Hof .
gerichtS , und des gebrückten Harkenroths an st) ,
und kamen bei demReichshosrarh intervomeusto ein ;
da dann der Proceß weitläufig und hißig betrieben
wurde ( u) . Durch dergleichen Neckereien wurden
die Rcformirten gestehet . Daher war auch bei ihnen
bei dein Ausbnrch der Revolution das Blut vorzüg¬
lich in Wallung . Dis resormirte Stadt Emden
stand an der Spihe der Revolution , und ,

'
n den

refomn
'rten Aemtern Emden , G ; ersyhl und feer war

der HauptsiH der Renitenz » Dagegen blieb das
lutheriscl -e Amt Fndeburg immerhin dem Fürsten
Methan . Dis übrigen Aemker waren nach ihrer
Lage und nach ihren Verhältnissen bald ständisch ,bald fürstlich gesinnt.

§ 5 -

( e) Aus der Landescasse wurden ihm die abgepfände.
len 50 Goidgülden zurückgezahlet. Darüber drückt
sich der Eanzler in einer ini Namen dcs Iürsten bei
dem Kaiser cingereichten Bittschrift so aus : «Man
har im Namen gemeiner Landesstande sich ln der bei
Ew Kaiserl . Majest vvrschwebenden Harkenrothi.
scheu Lücke Mtexveniencll) , wiewohl ohne Grund »
zum Faveur eines offenbar murhwillig ungehor¬
samen refmmitten Predigers cingelaffen, dem matt
üHch die wegen seines Ungehorsams von mir dictir-
re ' Brücke ans den gemeinen Landesgcldern , zurgroßen Verkleidung meines iandeSfürftlichen
AmreS , restnuiret bat . » Anweisung von dem Un«
recht der Gkadr Emden , x- 8 -

(u) Aus den Regier. Acten-
Gstfr . Gesch . 7 D . G
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1720 § - 5 -

In den ständischen Versammlungen , denen der

Canzler Brenneisen öfters als fürstlicher Commissa -

rius beiwohnte , kannte er auch seine Herrschsucht ,

diese seine Schwäche , nicht verbergen . Daher war

er auch nicht bei den Ständen gelitten , und war be»

sonders bei der Ritterschaft verhaßt . Freilich kann

auch wohl etwas dazu mit beigetragen haben , daß

ihn kein Edelmann gezeuget hatte , und er bürger¬

lichen Standes war . Dies war denn wieder auf

der andern Seite eine Schwäche der Ritterschaft .

Genug , der ständische Präsident Haro Joachim von

Closter , und er kamen schon 1717 in den ständischen

Versammlungen hart an einander . Keiner blieb dem

andern ein Worc schuldig . Auch waltete zwischen

ihm und dem ritterschaftlichen Deputaten von dem

Appelle eine tödtliche Feindschaft vor . Belage da .

von werden wir unken die Menge ankreffen . Wie

sehr er durch seine heftigen Ausdrücke , sich bei der

Stadt Emden verhaßt gemacht , und in welchem Kit¬

tern Ton ihm die Emder geantwortet haben , auch

davon werden verschiedene Beispiele unken Vorkom¬

men . Mit den Ständen verdarb es der Canzler ,

so wie in vielen seiner Handlungen , auch durch Cere -

monlel und Kleinigkeiten . So ließ er unter andern ,
wie im Jul . 1720 der prorogirke Landtag eröfnet

werden sollte , die fürstliche LaPdtagsproposition dem

Präsidenten von Closter in dessen Hause zustellen .

Er gieng dadurch von der bisherigen Observanz ab ,

wornach die Landkagöproposition von dem Regierungs -

srcretair in der Versammlung vorgelesen und
'
ssdem

Stande ein Exemplar zugestellAwurde . Die Folge

davon war , daß die Stände , die so steif auf das

Herkommen hielten , und in jeder unbedeutenden

Aenderung eine Erschütterung der Landeöcoustikution
fanden ,
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fanden , dem Canzler die fürstliche Präposition uner. l72o
brachen zurückfandken (v) . So setzte der Canzler die
fürstliche Autorität , oft unveranlaßk , auf die Spitze ,
und machte sich selbst ohne Roth verhaßt , Verhaßt
machte er sich besonders bei den Ständen durch dis
Ausgabe der ostsriesischen Historie und Landesver¬
fassung (w). Dieses, Werk erschien in zwei Folian -

G 2 ten
(v) Landsch . ,Acten .
( w) Der Titel , ostfriesische Historie und Landesver¬

fassung , entspricht dem Inhalt nicht , denn wir
finden darin keine zusammenhängende Geschichte
vor . Bios auf den ersten 260 Seiten gicbr sich
der Autor mit der Staatsverfassung ab , und füh¬
ret sie nach seiner Theorie und angenommenen
Hypothesen aus . Die übrigen 500 Seiten « des
ersten Bandes und dann der ganze zweite Band
enthalten eine Sammlung von Dokumenten . Da
der Verfasser eine Menge bisher ungedrucktcr uud
zum Thcil unbekannter Dokumente , und dann
eine" vollstandige Sammlung aller osifriesifchen die
Strraksverfassung begründenden Accorde , Rcces «

- ft und Dccisionen geliefert hat : so hat er sich da¬
durch in der Thal um die ostfriesische Geschichte
sehr verdient gemacht . Daher bleibt dieses Werk
immer schätzbar , und dem ostsriesischen Geschäfts¬
mann stets unentbehrlich . Der Verfasser hat mit
dem Ausgang des vorigen Jahrhunderts geschlos¬
sen , und aus diesem Jahrhundert blos die tzuldi »

» SUWsreversaien des Fürsten Georg Aibrechts ge«
liefert . An dem Schluß des zweiten Bandes stehet :

. Ende des zweiten Tonst ersten Theils . Hieraus' folget , daß er die Sammlung der Dokumente noch
Wetter habe fortsitzen wollen . Warum er sein Bor -

- haben nicht ausgeführcr , ist mir unbewußt . Man
hgp -den Verfasser beschuldiget , er habe viele Ur «

, , k.unhxu nicht richtig abdrucken lassen und sie der «
fälschet . Dies halte ich so lange für unwahr ,
bis specielle Falle davon angeführt werden . D ese

' Hab ich nicht angetroffU . Zwischen Verfälschung
des
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1 ^ 20 ^ " r ? 2o grade in dem Jahre , worin Mißvergnügen
und Unzufriedenheit schon zur Reift gediehen war .
Der Gesichrspuncr , den her Verfasser bei Bearbei¬

tung dieser Geschichte vor Augen hakte , gehet schon
aus dem Titelblatte selbst hervor . Hier heißt es : in

^ sheaie auf Widerlegung der von UHbbo Emmius be -

r gangenen Jrcthümsr , und eines gewissen ftripri von

der ostfriesischen Singularität emgerichtet . Er wollte

also erweisen , daß die Staatsverfassung von Ostfries -

land nicht von der Verfassung anderer deutschen Pro¬

vinzen abweiche , und daß die Ostftiesen keine anders

Vorrechts hatten , als alle andere deutsche Rationen .

Hier griff er den Standen an die Seele . Die ost -

friesische Historie sahen sie als einen Fehdebrief an ,
un -Lden Verfasser , der ihren Heiligen , den Emmius ,

verketzern , und durch seine angenommene Hnpothese
die auf feierliche Verträge sich gründende Constitution
übern Haufen werfen wollte , hielten sie für einen

Feind des Vaterlandes . Dies veranlaßte den ständi¬

schen Präsidenten ihn auf demkandtage im April 17 2 r

öffentlich einen accordbrüchigen Mann zu nennen ( x) .

So wie der Präsident , so dachten alle damals noch

vereinigte Stände . Noch mehr wurde die ostfriesrsche

Historie den Standen ein Stein des Anstoßes , wie der

Fürst unter dem 2 4 . Febr . 1724 verordnet ? , daß Advo -

raten und Procurakoren bei zwei Goldgülden Strafe

nicht mehr das in Emden in dem vorigen Jahr¬

hundert gedruckte Accordbuch , sondern lediglich die

Brenneisensche Historie undkandesversassung in ihren

Schriften anführen sollten ( )-) .

. § 6.
des Textes und Verdrehung des Textes in der

Paraphrase bleibt immer ein großer Unterschied .

(x) Landfchaftl . Acten.
( 7) Diese Verordnung ist . abgedruckt in Lertrsmi

ksrergs Oüft, p . 79 — 8 ! .
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§ . 6 . 172s

So benahm sich der Canzler vor dem Ausbruch
der Revolution . Er selbst brachte sie zuerst in Gang ,
und goß , während der Revolution mit unvorsichtiger
Hand , selbst zum Nachtheil deö ReqierhauseS , Oel
in das Feuer . Durch eine einseitige Vorstellung
brachte er im Aug . 1721 das erste kaiserliche Decret
aus . Hierin wurden die Stände , die nicht ein¬
mal wußten , daß Beschwerden wider sie angebracht
waren , «« gehört condemnirek . Zwar wurde endlich
dem ständischen Agenten die Abschrift der fürstlichen
Beschwerden zugestellec , aber kaum hatte Lr sie in
Händen : so erfolgte , einige Tage nachher / ehe dis
Stände ihre Verantwortung sinrsichen konnten , das
zweite kaiserliche Decret , worin das vorig « nicht nur
bestätiget , sondern auch zum Nachtheil der Stande
erweitert war . Ob nun bei diesen Umständen dis
kaiserlichen Dccrcte , Iudicats oderNullitäksn waren ,
dies war die erste Frage , die mit einem Federkriegs
eröfnek wurde , und in einen Bürgerkrieg übergieng .
Dis Stande erklärten sich , sich den kaiserlichen
Decreren zu unterwerfen , in so fern sie den kandes -
verträgen nicht widersprachen . Diese Erklärung
wurde nicht angenommen . Die Stände erboten sich
zu einem Vergleich . Der König von Preußen und
die Genrralstaaken boten ihre Vermittelung an . Alles
dieses lehnte der Canzler Brenneisen ab , und zer¬
stört « den von dem Grafen Fridag angelegten Plan
zur Sühne . Er bestand auf eine unbedingte Pari -
kionsleistung der kaiserlichen Decrete . Dazu wollten
sich die Stands nicht verstehen , weil sie glaubten ,
daß damit eins Verzichtleistung auf die Landesvsr «
trage verknüpfet wäre . Sie wollten , nach ihren
öfteren Aeußeningen , eine Accordenmäßige , nicht aber¬
eine Reichscoiistikutionsmäßige Regierung haben .

G z l Zwar
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i 72 oZwar behauptete der Canzler Brenneisen , daß die

kaiserlichen Decrete den Landesverrragen nicht wider¬

stritten ; aber warum wurde denn diese wichtige

Streitfrage nicht rechtlich erörtert ? Dresden woll¬

te der Canzler nicht zugeben , weil die Folge davon

war , daß die Stände über die Decrete aisdeün mit

ihren Einreden würden gehöret werden . Nach einer

blutigen Fehde erhielt der Fürst die Oberhand , und

die alten Stände oder Renitenten waren gebeuget .
Nun wurden sie hark gedränget , gedrückec und ver -

folget . Sie wurden zu keinen Landtagen zugelaHen ,
Emden sollte nie , wenn sie sich auch künftig bekehren
würde , Schund Stimme in dem AdministratioNö -

csllegio haben , die Emder Herrlichkeiten wurden

sequestrr
'
ret , die alten Stande mußten eine Renitenten -

steuer zahlen , kein Debitor durfte einem Renitenten

seine Schuld abtragen , und das Hofgericht sollte nur

für gehorsame Unterthancn , nicht aber für Reniten¬
ten Remissorialen erlassen . So sollte es immer
bleiben . Dies , war das Ziel des Canzlers , welches
er nicht einmal verdeckt zu halten , gerathen fand »

Nunmehr wollte er von keiner bedingten oder unbe¬

dingten Submission etwas mehr hören . Gestrafek

Allen die Rebellen werden , dies sagte er bei jeder
GÄegenheik . Unerwartet war eS ihm , wie der Kai¬

ser den Renitenten eine Amnestie zusicherte , wenn sie
sich siibmittiren würden . Zwar gelang es ihm , die

subdelegirke kaiserliche Commission zu überholen ^ die

auf diese Zusicherung eingereichte Submissiünsacte

zu verwerfen ; allein der Kaiser nahm das Benehmen
der Commission ungnädig auf , erklärte die Sub -

mifsionsacte für gnugthuend , und erkheilte den Reni¬
tenten eine günstige Resolution . So sehr sich auch
der Canzler Brenneisen dawider sperter so ließ doch
der Kaiser es dabei bewenden . Endlich erklärte der

Kaiser ,



Erster Abschnitt. io ; '

Kaiser , daß bei Entscheidung der vorschwebendenr/ro
Streitigkeiten , die Landesverlräge zum Grunde ge .
leget , und die alten Stände zu dem Genuß der
Amnestie gelangen sollten . Hiermit fiel denn das

ganze System des C -mzlers , daß die zuerst ausge -
brachten kaiserlichen Decrete unwankelbar stehende
Judicate seyn sollten , mit einmal übern Haufen .
Hatte der Canzler Brenneisen die Stände nur mit
ihren Verglcichsvorschlägen hören , oder die staatifche
md preußische Vermittelung annehmen , ober die
Erörterung der Streitfrage , ob die kaiserlichen Deere »
te mit den Landrsverträgen übereinstimmten ? zu»
lassen , oder sich bei der Submissionsacte der alten
Stände beruhig n wollen ; wie viel würde er , auf
die eine oder die andere Art , für das Regierhaus ge¬
wonnen haben ? Dagegen nun verloren die kaiser¬
lichen Decrete , worüber die Stände erst förmlich ge »
höret werden sollten , ihre Wirkungen , und blieben ,
was sie anfänglich waren , — Nullitäten , und die
ganze Sache gerieth grade wieder in den Standpunkt
zurück , worin sie 1721 gewesen war . So war
denn ohne Nutzen so vieles Blut geflossen , die fürst¬
liche Schatzkammer war ausgeleeret , die Landescasse
mit Schulden belästiget , und viele Familien waren
verarmet . Dies alles wird in der folgenden Ge¬
schichte näher entwickelt werden .

§ . 7 .

Die preußischen und münsterkschsn Subsidien ,
und besonders die preußische Besatzung in Emden
und Grctsyl , und die kaiserliche Salvegarde in Leer
veranlaßcen von Seiten des Fürsten vielfache Be¬
schwerden . In allen Landtagspropositionen stand
immer die Abführung der fremden .Truppen an der
Spitze . Die Stände hatten aber immer dieses An »

G 4 liegen



IO4 Dreißigstes Buch.
72v !irgen abgelehnet , wei ! sie wußten , daß der König

von Preußen ungerue sein Marinbataiüon wieder an
sich ziehen wollte , und sie noch zur Zeit nicht Mathen
fanden , den mit Brandenburg und Münster 16 ^ 4 ge¬
schlossenen Utrechrischen Vergleich aufzuheben . Van
der kaiserlichen Salvsgarde konnten sie sich aber nicht
entlasten , weil der Kaiser immer darauf bestand ,
daß der Abzug des preußischen Marinbataillonö vor .
hergehen sollte . Auch sah der Fürst selbst nicht ger ,
ne , daß die kaiserliche Salvegarde abzöge , wenn di «
preußische Besatzung in Emden und Gretsyi blieb .
Am 6stsnOctob . 1717 brachte der Fürst zum letzten «
mal diesen wichtigen Punct in Anregung . Der
Vicecanzler Brenneisen trug vor : » Daß Sr . Hoch ?
» fürsil . Dürchl . die endliche Abführung der fremden
» Völker nochmalen ernstlich an die Landßände ge >

» sinnen und hoffen wollten , daß sie itzo einmal : ge«

» wieriger , nachdrücklicher und nicht so kalksinnig ,
« als auf vorigen Landtagen geschehen , diesfalls er « ,
» klaren wollten , zumal da ihnen bekannt wäre , welche
» kaiserliche Conclusa desfalls eröfnet wordcm — Es
» wäxe auch bekannt , daß Ihro Majestät der Kaiser
» in dem Stande wären und den allergsrechtesten
» Willen hätten , Ihre Reichshofrächlichen Decreten
» den gehörigen Nachdruck zu geben - Dannenhero
» wollten Se . Hochfürstl . Durch ! , anitzo zum letzten ,

« mal die Landesständs ermahnet Haben , zur Abfüh »

» rung der fremden Truppen in der Güte und ohne
' » Weitläufigkeit zu schreiten , damit Sie nicht wider

» Ihren Willen möchten genöthiget werden , den Weg
» Rechtens !zu wählen , und Se . Kaiser !. Majestät
» um Hülfe anzurufen . Die Stände sollten doch be --

» drnken , welche ansehnliche Summen Se . Hoch ,

» fürstl . Durchl . zum Unterhalt dieser gegen Kaiser !.

vMajest . allergnädigste Befehle im Lande verweilen .

» den
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« den fremden Truppen von Jhro Cammermrtttln bei 1720
« trogen müßten , und daß , wenn die Sachs zur
« Sprache käme , kein Gericht Ihnen die Restitution
« derselben absprechen könnte (rc) . « Damals hatte
das Mißvergnügen zu gahren angefangen , und da¬
mals schon hatten sich der Vicecanzler und der ständi¬
sche Präsident Überwerfen. Man erstehet dieses aus
der ständischen Erklärung , die der Präsident Closter
von Dornum vortrug . So lautet sie wörtlich : « In
« Abführung der fremden Völker können die Stände
„ nicht geheelen , indem man ohne eine mächtige Pro -
«keclion nicht bestehen kann , und solche Protection
« wird Jhro Königl . Majestät von Preußen ihnen
« auch wohl gönnen. Wenn Se . HochfürstL. Durchl .
« sich darüber an Se . Kaiser ! . Majestät wenden , und
«einen Proceß ansangen wollen , können die Stände
^ solches wohl leidein Sie sehen doch , daß man
« Krieg im Sinn habe. Die Rache wissen wohl, ,
«bei welcher Gelegenheit die fremden Truppen herein«
« gerufen sind , und baß solches durch vrolsms Lon *
« stiia des damaligen Ministem veranlaßt ist (») . " :
Don Fürsten verdroß , es ungemein , daß nachher
die Stände unter dem 8 . April 1722 den Ltrest- ti -
schen Vergleich von r 68 » mit dem nun zum Bischof
von Münster erwählten Churfürsten Clemens August
- ' -

' '
G ; von

(?) In der That hatten die nrünsterischen und branden»'
bürgifchen Sübsidien und die Quartiergelder der
kaiserlichen Garnison sehn große die Kräfte des

,r -<- Landes fast übersteigendc Summen gekostet . Zu»
folge der Landrechnuvgen vom » 0. May 169 ? bis
1729 - waren n84940 - dulden dazu verausgabet.
Gründliche Anweisung von dem Unrecht der Stadt

0 Emden bei den gemeinen Landesmitteln , p . 69.
(s ) Anweisung , was cs mit der Garantie der Krone

' England 'und der Generalstaaten über die osifriest-
schenLandesverttagefür etneBewandmßhM . p . z ;
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»72svon Cöln förmlich erneuert , und sich die Continuation ,

des kaiserlichen Conservatorii von dem Bischof zu ,

sichern laßen ( b ) . Auch arbeiteten die Stände dar «

auf , daß der junge Graf Fridag das Tommando der

kaiserlichen Sawegarde erhalten sollte , wenn der alte

Oberste von der Lcy abgehen möchte . Dies mißfiel
dem Fürsten um so vielmehr , weil er befürchten

mußte , daß alsdenn die Stände die kaiserliche Salve «

garde , ( denn der Graf Fribag war ein Mitglied der

Ritterschaft, ) ganz in ihr Interesse ziehen würde .

Daher suchte der Fürst den ständischen Plan bei dem

Kaiser zu Hintertreiben ( c) . Die erste Drohung des

Fürsten sich bei dem Kaiser zu beschweren , erfolgte
also auf dem Landtag von 1717 , und diese seht ? der

Fürst gleich nach dem erneuerten Utrechtischen Ver¬

gleich in Erfüllung ; denn die erste fürstliche Suppli »

cation wurde am 14 . May , 720 dem Reichshofrath
eingereichet (st) . 2 " dem Aufenthalt der preußischen

Truppen und in den preußischen und münsterischen
Subfidien lag also ern vorzüglicher Grund zum Miß .

verständniß zwischen dem Fürsten und den Ständen ,
und dies war die erste veranlassende Ursache zu der
bei dem Kaiser angebrachten Klage .

§ - 8 .
Die Wasserfluchen führten außer ihren traurigen

Folgen auch das Mißgeschick mit sich , daß die Miß «

Helligkeiten zwischen dem Fürsten und den Ständen

immer stärker wurden . Man stritt sich bald über
die

,(b) Landschaft ?. Acten , und fürstlich - Anweisung wider
Eßiden wegen Unterhalt fremder Völker , p . 6 .

( c) Anweisung von dem Unrecht der Stadt Emden
bei den gemeinen Landesmitteln , p . z .

( st) Kurze Nachricht von dem Proceß bei dem Reichs »
hofrach . x.
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die Personen , denen das Deichwesen ander trauet 172s
werden sollte , bald über die Geldnegotiationen zum
Deichbau , und dann wieder über die Plane selbst ,
die Zur

'
Herstellung der Deiche gemacht waren . Der

Fürst verwarf die Prostete der Stande , und die
Stände mißbilligten die Plane des fürstlichen Mini «

steril . Durch diese Verwirrungen blieb das Land noch
viele Jahre unter Wasser , wie die benachbarten
Provinzen langst trocken waren . Hätte nicht die
Stadt Emden , wie ich vorhin erzählet habe , sich
des Deichwesens , und zwar mitten unter den schon
ausgebrochenen Unruhen so eifrig , so patriotisch an¬

genommen : so würde vielleicht ein ansehnlicher Theil
dieser Provinz auf immer verloren gewesen seyn .
Die Wasserflukhen haben also auch vieles zu dem

Mißverständniß zwischen dem Fürsten und den Stän¬
den beigetragen .

§ 9 .
Besonders war der Fürst den Emdern abgeneigt :

Dieses rührte vorzüglich daher , weil Emden feit eini¬

gen Jahren nicht das mindeste an die Landescass «
entrichtet hatte , sie dem Fürsten seinen Antheil an
den Zöllen vorenthielt , und dann auf Landeskosten
die Emder Garnison unterhalten wurde . Zu diesen
Ed andern Ursachen mehr trat 1720 ein ' neuer Um¬
stand hinzu , welcher die Abneigung des Fürsten von
der Stadt Anden stärkte . Gis suchte nämlich eine

octroyrte Compagnie zu errichten , um in Emden
einen freyen Handel nach eignem Belieben zu führen .
Bon diesem . ihrem Vorhaben belehrte der Magistrat
das Publicum , um sich bei dieser Compagnie zu in -

tersssiren , durch eine gedruckte Anzeige . Damals
waren schon die MHHelligkeiten zwischen dem Fürsten
und den Ständen , und besonders mit Emden wegen

des
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»720 ?cs Deichbaues ausgkbrochen. Der Fürst HH^lUpre^

ke , daß Emden nicht ermächtiget siy , ohne seine Zu -
stimmunq eine solche Sociekat zu errichten. Wie di-

u Emdsr indessen bei ihrem Vorsaß bkharrten , ^ kieß
^ der Fürst im Jul . 1720 den Ständen anzeigen, daß

er sich die rechtmäßige Ahndung und Bestrafung der
Emder , die seine Landeshoheit zu kränken suchten,
Vorbehalten wollte . Dis Stände erwiederten hier«
auf schriftlich , daß die Stadt ihnen ihre privative
Befugsamkeit zur Errichtung einer Handlungöcom »
pagpie nachgewiesen hätte . Sie bäten daher Se .
Fürst ! . Durchlaucht , die diesfalls wider die Stadt
Emden gefaßte Ungnade schwinden zu lassen ; sie
sähen sich sonst genöchigek , sich der Stadt Emden
anzgnehmen , um ihre Privilegien ausrecht zu erhal¬
ten (o) . Unter dem z < Octob . ließ der Magistrat
die Patente zur Errichtung der Compagnie drucken.
Darnach sollte dis Compagnie sich vorzüglich mit
Asseeuranz der Schiffe und Hauser , mit Anlegung
vowMänufacturen und mit dem Walistschfang unter
Grönland beschäftigen . Zu dem Ende sollten gleich
nach Errichtung der Compagnie 12 Schiffe , um nach
Grönland zu fahren, m,gekauft und ausgerüstet wer¬
den . Der Magistrat ortheilte dieser Compagnie eine
Octroy auf 40 Jahre . Mit zwanzig Million en

^ ^ holländischer oder ohngefähr dreißig Millionen ost«
D sriesischer Gulden , sollte die Compagnie,errichtet und
A begründet werden. Es sollten nämli ch 6« « » oÄctien ,
- 7/ jede zu 2000 Gulden eingezsichnst werden . Acht
0 / Dircctoren sollten der Compagnie vvrstehen. . Um
^ alle processuaiische Weitläufigksiten zu vermeiden,' - sollten sich die Interessenten der Compagnie verpflich-
« ' ten , olle die Compagnie oder deren Participanten
^ ^ betreffende Streitsachen dem Laudo vier selbst zu
4« -» . . . . . wählen»

(e) Landschaft!. Acten.
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wählenden Schiedsrichtern zu unterwerfen . Doch ,
sollte es ihnen auch frei stehen , eine Streitsache in
der ersten In stau ; durch den Magistrat der Stadt
Emden , nach den gemeinen Seerechten , oder nach
neu anzunehmenben Grundsätzen in der ersten Instanz
zu schlichten und entscheiden zu lassen. Die zweite
Instanz sollte ohne fernere Appellation vor Die- vier
Schiedsrichter gehören ( s ) . Bereits unter dem
8 - Ocrod . erschien ein gedrucktes fürstliches Publican -
dum wider die von Emden octrvyrke Compagnie . So
lautet es : » Nachdem Wir mir Besremdung ver -
,,nominell und aus einem in Unserer Stadt Emden
„ in der angemaßten sogenannten Stadt « und Land»
„ schastsbuchdruckcrey , den Z . Octob . gedruckten Zek-
,,kel gelesen haben / daß Bürgermeister und Rath
„ besagter Unser Stadt Emden an eine gewisse Com »
„ pagnie eine Octroy oder Privilegium auf 40 Jahre
„ unter gewissen Unserer Landesobrigkeitlichen Aucori .
„ tat nacheheiligen Conditionen verstaktet haben ; eine
„ solche Octroy aber zu errheilen , Bürgermeistern und
« Rath besagter Unsrer Stadt Emden nicht , son-
„ dem Uns , als Erb - Ober - und Landesherrn sol-
„ cher Stadt und dem die Supenerikät in solcher
„Stadt vermöge der ostftiestschen LandeSgefttze»
„ unstreitig zukömmt , als wollen Wir , humir ,nän -
„ niglich bekannt gemacht haben , daß Wir solche
„ angemaßts Octroy für nichtig und widerrechtlich
„ achten , und Unfern Unterthancn hiemit bei ernst -
„ ücher arbitrairer Strafe wollen befohlen , und
„ Auswärtige gewarnet haben , sich im solche Sache
„ nicht zu mischen , noch an solcher vermeint -

- »stich
(k) OprccblrnZ rsn eene reellere tdompzgnie lsn(üominereie , dlsviAstje en ^ tsiir -intts binnen cle8t »ch , wet Lonü -ns van ttce - cn Lui ^eme-i: -tzerea e» i<sc!. ^ <
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* 720, , ljch prkvilegirten Compagnie durch Einschreibung

„ oder sonst einigen Theil zu nehmen <Z) . « Da auch
der Fürst in Holland dieses Avertissement bekannt

machen ließ , und nachher der Kaiser diese Compagnie

cassirte , so getrauten sich so wenig Einlander als

Fremde Actien zu zeichnen . Es scheiterte daher die .

fer große Plan , welcher , wenn er hatte ausgeführet
werden können , wahrscheinlich den alten längst ge.

sunkenen Flor der Stadt Emden würde hergestellet

haben . Zwar schwankte schon längst das gute Ver .

nehmen zwischen dem Fürsten und der Stadt Emden ;
aber diese zu errichtende Compagnie legte den Eckstein

zur Verbitterung ( K ) . So wie der Fürst Ein - und

Ausländer gewarnet hatte , sich nicht mit der Emder

Compaanie zu befassen , ließen die Emder eineContra »

Remonstration abdrucken , und solche vorzüglich in

Holland austheilen . Der Inhalt derselben , der

Ton , worin sie abgefasset war , der Unwille des Für »

sten , oder vielmehr seines Canzlers , der so sehr darin

angegriffen war , und die Ungnade des Kaisers gehet
aus dem nachher erfolgten kaiserlichen Decrete schon

hervor . Hierin heißt es : „ Dieweil Bürgermeister

„ und Rath zu Emden mit Verachtung des in den

„ Reichsgeseßen und kaiserlichen Resolutionen vorge »

„ schriebenen Rechtsweges eine Lontrs -Kemonlstglioe

„ drucken , und in ausländischen Oertern verkündigen

„ lassen , worin sie einen fürstlichen Minister vor der

„ ganzen Welt als einen Ehr - und G - dvergessenen
„ Mann ausrufen , und daneben noch wider ihn den

„ Vorbehalt einer Satisfackion bedrohentiichanhan «

„ gen , und überhaupt blvs einzig und allein von An -

„ Wendung

(8) Aus dem gedruckten Publi
'candum .

( d) Funk c . I . p . 296 . Dies ist das einzigste mal ,
daß Funk diese Landesumuhrn mit einem Finger »

zeige berühret .
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„ Wendung derer zur vorhabenden Selbstbeschirmung ^ ro
„ gegen ihren angebohrnen LandeZfürsten von Gort
„ und der Natur verliehenen Mitteln reden , auch
„ manniglich , um sich durch die fürstliche Verordnung
„ nickt abschrecken zu lassen , aufmahnen : so scheinet
„ dieses ungebührliche von Unterrhanen gegen den
„ Landesfürsten nicht leicht gehörte Bezeigen in der
„ Thac eins Aufsagung ihrer Pflicht , Gehorsams und
« Unterthänigkeit zu seHN ( i) . »

io7
Nicht blos der Fürst , sondern auch die Städte

Norden und Aurich und ein großer Theil des dritten
Standes , waren mit der Stadt Emden sehr unzu¬
frieden . Dieses rührte vorzüglich daher , daß Emden
die sechste Quote nicht mehr zu den Landeslasten ent¬
richtete , und ste von allen Collateralerbschaften den
zwanzigsten Pfennig zog . Auch waren zwischen
Emden und einigen entferntem Aemtern wegen des
Deichwesens Irrungen ausgebrochem Daher legte
der Canzler Brenneisen der Stadt Emden , wie vor¬
mals Jacob dem Zankbrunnen , den Beinamen Estck
bei (k ) . Die Ritterschaft hatte sich mit dem Canzler
Brenneisen längstens Überwerfen . Sie hielt immer
der Stadt Emden die Stange , und war bei asten
zu fassenden Schlüssen mit ihr einverstanden . Weit
die Ritterschaft

*und Emden nun unter den Standen
einen großen Anhang hatten , so konnten sie fast im ,
mer die Majorität bewirken . Bitter waren die Aus¬
drücke , deren sich das fürstliche Ministerium in einer
Vorstellung an den Kaiftr bediente . „ Dis Edel «

« leute
( i) Aus dem kaiserlichen Decret vom ! 8 , Aug . , 721 .die Cmder Compagnie betreffend.
(K) Kurze Nachricht von dem Proceß an dem Reichs -

hofg . x . , z . .
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i72o „ leuke — heißt es dann — und ihr Anhang behal »

„ ten immer die Oberhand , und die andern haben
"

„ nur den Ruhen davon , daß sie verspottet werden ,
„ welches sie denn auch lieber leiden wollen , als sich

„ in der rechten Ordnung gegen den Fürsten zu der «

„ halten . Si ? wollen also lieber den Dornbusch ,
„ als den Oelbaum über sich herrschen lassen (l ) . " ,
Und an einem andern Orte : „ Durch allerhand ver -

„ bokene Wege werden die Unordnungen unterhalten ,

„ und man drückt da ^ Regi ?rhaus und die übrigen

„ guten Eingesessenen , welche mit der Larve der Frei¬

heit , die doch in der Thor die ärgste Sklaverei ist,, ,
„ unter dem Joch gehalten werden ( in ) . " Alle ge .

druckte Schriften , die nachher von fürstlicher Seite

erschienen , waren vorzüglich wider die Ritterschaft
und Emden gerichtet . Mit mehrerer Schönung
wurden Norden , Aurich und der dritte Stand be-

handelt . Diese Schriften fanden bei vielen Einge - .

seffinen , besonders bei denen , welche mit der Ver¬

waltung der Landesmittel unzufrieden waren , großen

Eingang . Mehrern Eindruck machte der fürstliche

Befehl , die ausgeschriebenen Schatzungen zurück zu -

halten , und sie nicht zur Landrentsi abzuführen . .
Diese Verordnung war vielen bei dem herrschenden

'

Geldmangel envünschek . Dazu kam » daß einige aus

Furcht vor den kaiserlichen und fürstlichen Drohungen ,
andere , well sie dew ( lunchen müde waren , wieder ^
andere , weil sie sich von der Rechtmäßigkeit der

fürstlichen Beschwerden überzeugt hielten , und vieles
aus Haß gegen dis Stadt Emden sich den kaiserlichen ,

Dscreren submimrlsn ; dagegen andere fest auf Ihren

Satz , dH in den kaiserlichen Decreken das Grob
der

(i ) Vorstellung von dem Ungehorsam der ostfriestschm
Staude , p . 8 -

(m ) Kurze Nachr . x . 2 . - - .
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der Landesverfassung lüge , beharrten . Es konnte 1720
daher nicht fehlen , es mußte nokhwendig unter den
Ständen , bei der schon längst schwankenden Har¬
monie eine Trennung veranlasset werden . Diese
Trennung vermehrte die Verwirrungen , und ver .
lungerte die Landesuuruhen , worin stch Patriotis¬
mus , Interesse und Verfolgungsgeist durchkreuzten .

9 . n .
Eine große Schaar gedruckter Streitschriften

schürten immer das Feuer mehr an , und nährten dje
Flamme . Folgende sind die vorzüglichsten :

Brenneisens ostftiesssche Historie und Landes .
Verfassung . 1720 .

Die vorhin angeführten Streitschriften zwischen
der Negierung und dem Hofgerichk .

Kurze Nachricht von dem am kaiserlichen Reichs -
Hofrath zwischen dem Fürsten und den Standen var -
schwebenden Proceß und darin ergangenen kaiserlichen
Dekreten von < 721 . und 17 ^ 2 .

Gründliche Anweisung Sr . Fürst ! . Durchl . wider
Dero Erbeigenkhümlichen Stadt Emden , und die
mit ihr haltende Glieder der ostftiessschcn Landes¬
stande , ( übergeben bei dem Neichshofr . d . 14 . May

4720 .) Aurich , 1727 .
Gründliche Anweisung von dem Unrecht der

Stadt Emden und der ihr anhangenden ständischen
Gliedern bei denen gemeinen Landesmittein , ( über¬
gehen bei dem Neichshofr . d . 29 . Aug . 1720 . )
Aurich , 1727 .

Gründliche Anweisung von dem Unrecht der
Stadt Emden in Rorenthaltung des Zolls , (präsent ,
bei den , Neichshofr . d. 22 . Jan . 1721 .) Aurich ,
1727 .

Gstft . Gesch . ? B . H Grund »
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1720 Gründliche Anweisung von dem großen Unfug

der Stadt Emden und Consorken , daß die besonder »

Herrschaften Esens und Wikmund zu denen auf Ost¬

friesland liegenden Kreis , und R ' ichösteuern mit

conkribuiren sollen , ( präsent , bei dem ReichShofr .

d . 1Z - Jan . 172 » . ) Aurich , 1726 .

An Se Kaiserl . Majestät Supplication von Sr .

Hochfürstl . Durchl . wider die Stadt Emden , darin

die übrigen fürstlichen Gravamina , die in dem kaiserl .

Decrere vom 18 - Aug . 1721 . noch nicht specifice ge.

meldet sind , vorgesteller we den , ( eingereichet bei

dem Reichshofrath d. 7 - May 1722 . ) gedruckt

1724 .

Gründliche ( ständische ) Ablehnung der ungegrün -

deten koliulstorum und Accordenmäßige Anweisung

jn Sachen Sr . Hochfürstl . Durchl . zu Ostsriesland
wider die Landesstände , (übergeben im ReichShofr .

d . i8 . Novemb . 1722 .)

Allerunterthänigste ( fürstliche ) Vorstellung von

dem höchst strafbaren Ungehorsam der ostfriesischen

Landesstände wider das kaiserl . Decret vom 18 - Aug .

1722 . gedruckt 1725 .

Kurzer , jedoch gründlicher Bericht , von der

vstfriefischen Ständen Freyheit , Macht , Recht und

Gerechtigkeit , mit Ausschließung des Landesherrn ,
Steuren , Schatzungen oder andere Anlagen einzu -

willigen , zu erheben und zu verwenden . Auf Ver¬

ordnung der ostfriesischen Stände zum Druck be¬

fördert . Emden , 172z .

Gründliche Anweisung , daß Se . Hochfürstlichen
Durchl . zu Ostsriesland bei dem Collectenwerk eben

das Recht , was andere unmittelbare Reichsstande
nach den allgemeinen Reichssahungen haben , zukom -

me , nebst kurzer Widerlegung eines im Ngmen der
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- oststirsifchen Landesstande herausgegebenen TractatS . i - Lo

Aurich , > 73 ? . ( n)
Allerunterthanigste abermalige Bitkschrift , gr »

exlribeutur sura colieölanäi LtatihnL ? roviliLr3li' hus
kriilss Orientaii « privative et ablolute competentis ,
( übergeben im Reichöhofr . d . 7 . Jan . > 7 ^ 4 .) ohne
Zahreszahl .

Gründliche Anweisung von dem ostfriesischen
Recht der Landtage , und insonderheit denen Rechten ,
welche den ostfriesischen Standen vor andern Stän -
den in den teukschen Landern zukommen . Emden ,
I72Z -

Erläuterung der gründlichen Anweisung von dem
ostfriesischen Recht der Landtage ; insonderheit von
den ständischen Rechten , daß alle Gesetze und An»
ordnungen mit derselben Zuthun und Belieben auf -
gerichcet werden müssen . Emden , 1727 .

Unterschied zwischen den neuen kaiserlichen Deere »
ten und ostfriesischen Accorden , oder Accordenmäßige
Justification der ostfriesischen Stände in punälo
fubmiilionis sci cieLrela -Laelareg : lsivi « psci «
xuklicis , (deutsch und holländisch ) ,1726 .

Accordenmäßige Gegenanweisung des zwischen
den kaiserlichen Decreten und Resolutionen und den
ostfriesischen jandesgesetzen nicht bestndlichen Unter¬
schieds . Oldenburg , > 726 . ( 0)

H r Fürstk .

(n) Der Verfasser ist der Canzler Brenneisen . Diese
beide letzter» Abhandlungen sind auch französisch
übersetzt . Man stndet sie bei kvullet in Kecueil
brüorigue, l ' om. IV. p . 297 z82 > Von dem
ersten ist auch eine holländische Nebersetzung vor¬
handen .

(0) Der Verfasser ist der Syndkcus des Auricher
Collegii , nachheriger Negieruagsrath Mathias
» on Wicht .
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1- 20 Fürst !. Anweisung von der vorgegebenenGabarit !«

der Krone England und der Generalstaaken über die

ostfriesischen Landesverkräge. Oldenburg / 1726 .

Das lebende staatische Garantierechk über dk«

ostfrikstschen Accorde . 1726 . (oeuksch und holl . )

Gründliche Anweisung von dem Erbeigenthum
und landesherrlichen Rechten des osiftkeslschen Regier »

Hauses über die Stadt Emden . Am ich, e 72 6.
Gründliche Anweisung von dem Rechte Sk .

Hochsürstl . Durch ! , in Bestellung Dero Bedienten

zu Regierungs - Justiz , und andern Aemrern . Aurjch,
1726 . .

Gründliche Anweisung von der Schuldigkeit der
Stadt Emden , den sechsten Theikzu den gemeinkn
Landeslasten zu bezahlen . Aurich, 17 r6 .

Fürst ! . Finalresolution an Ihro Hochmögenden
über die Ursachen , warum man sich mir der Sradt
Emden und ihren Anhängern mit Abstand von den

kaiserlichen Dekreten nicht vergleichen rönne ?

Gründliche Anweisung der Stadt Norde «/ - -daß
von dem Fürsten , durch Betrieb DerßcPiinistcrii
zwei Bürgermeister und zwei R ' thöverwandren aus

unerheblichen Ursachen von denen Magistratöbedie »

yungen entfthek und sulpendirek seyn. 17 . 6.
ksöli 8x>ecie5 von denen zwischen Sr Hochsürstl.

Durch !, und Dero Landesständen und in ŝ eöie Dero

Erbeigenkhümiicbm Stadt Emden bei dem Reichs,

Hofrath vorfchwebenden Streitigkeiten . Aurjch,
1726 .

Lontinuittioa von der ks <3 l 8^eeie, Aurich,
1729 »

^

guocinw ksrsti 8pociez cle Lonttov0 «'6l§ -Jeren .
k - is. Or . kriiicij/iz auni Oreiinibus I 'rvvinci ^Iibuk.
kuriose , 1727 .'

Grund «
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Gründliche Anweisung von der ostfriesischen lan - i ^ ro

desherrlichen eingeschränkten Oberbothmäßigkeit und

Hoheit , und den Ständen zustehenden Privilegien ,
Rechten und Herrlichkeiten .

Erläuterung der gründlichen Anweisung von der

vstfritsischen landesherrlichen eingeschränkten Hoheit
Md Oberbothmaßigkeit .

Summarische Anweisung , daß von Sr . Hoch -

fürsil . Durchl . in Conformitat des Auricher Der -

gleichs von 1699 . der bey dem Reichshofrath schwe¬
bende Proceß nicht angesponnen werden könne .
Emden , 1727 .

käet lischt eu IntereiH v«n lrasre läooA 'iioo -

^encis vp kurrcken eu OostfrieLl -inci cioor läencierck
vsn jvlsiincbk , ( ist ein stngirter Name) Lmüercisin ,
1728 . ( p) i
' Kurze Antwort auf den Bericht von der wahren

Beschaffenheit des ostfriesischen staatischen Garantie »
rechts . 1729 .

Kmärm steclik eu Onsebulä tcAeus riile onvvzg,
re HesclmiäichuAcu bevveeieu eu veräeciiAt. HaLr-
!em, 1728 - (g)

^ H ? Fürst !.

(x) Zn einer andern Ausgabe nennt sich der vseudo -
^ Nyntischt Verfasser Johann Dieder ich Warendorp .

. (.cs' Der Verfasser , dieser heftigen Schrift ist der
Secretair der Stadt Emden Mentekus Haikens .
Dirstr war ein sehr rühriger und geschickter Mann .
Er schrieb nachher eine Piece über dir Vorzüge des

" > l 'englischen Schffsbaues vor dem holländischen und
vstfritsischen Schiffsbau . Ein Holländer suchte

in einer saryr ' schen Schrift , die er betitelte :
öe Nvts in lle L,ck ;toc> lächerlich zu machen. Wer
dass sogenannte Wahrzeichen der Stadt Emde »
kennt , dem wird die Anspielung des ungejogenen

< ? Hollauders erklärbarleyn . ^
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1720 Fürstl . ostfriesische Anweisung von - er Ueberein»

stimmung der neuen kaiserlichen Decreten mit den
vorigen kaiserlichen und gesammten ReichSdecreten,
Mandaten und Resolutionen . Oldenburg , 17 . 0 (r).

Fürst Enno Ludwigs und der sammrlichen Landes -
stände gründliche Verstellung von dem Unrecht der .
Stadt Emden wegen Unterhaltung der Garnison und
Vorenthaltung ihres Anchetls zu den Landeslasten. .
Äurich, l ? Zl (s) l

An Se . Kaiser !. Majestät allerunterkhänigst«
Vorstellung in §3tirssÄiousm Koloi . Ogssareao vom
12 . Sept . 1729 . die von den Provinzen Teutfch?
landö unterschiedene ostfriesische Regierungsform be¬
treffend .

An Se . Kaiser !. Majest . allerun kerthänigstePari «
tionsmäßige Einbringung derer Lravanminum ^>cck
^ lgnutenenkia Lsest Kekol . d. 12 . Sept . 1729 ( t)

An Se . Kaiserl . Majestät ällerunterthanigste
Vorstellung sei c !em . Kolo !. Lses . vom g l . Aug.
; 7zo . um wirkliche Abstellung derer vi^ore ^ m-
neltias abzuthuenden Beschwerden.

An Se . Kaisers. Majestät allerunterthanigsieS
Schreiben vom r8 - Sept . 1732 . des Fürsten zu
Ostfriesland mit Widerlegung der vermeinten Be «
schwerden der Stadt Emden .

An Se . Kaiserl . Majestät allerunterthanigsieS
Schreiben vom 18 . Febr . 1732 . in Sachen Sr .

Hoch.

(r) Verfasser ist der Regierungsrath Mathias von
Wicht.

(s ) Davon ist auch eine lateinische Uebersttzung lm
nämlichen Jahre abgedruckt .

(e) Auto'd der ständische Consuknt Sebastian Anton
Homfeld.
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Hochfürstl . Durchl . wider Emden und einige An - r7 »o >

Hänger . LommiAom !.' nunc exccutionis ( u ) .

Die anwesende kaiserliche Commission ließ ihre

Patente , Dekrete und Resolutionen vor und nach
mit Deduktionen und Beylagen drucken . Auch

ließen die Stande verschiedene ihnen von der kaiser¬
lichen Commission überreichte Verantwortungen und

Protest « klonen durch den Abdruck allgemein machen .
Blos diese letztem gedruckten Verfügungen der kaiser¬
lichen Commission und die ständischen Eingaben , —

ich finde nicht nöthig , alle diese Stücke namentlich

anzuführen — füllen einen schweren Folianten .

Endlich ließ noch der Eirnzler Brenneisen abdrucken ;
klbbom '

s klmmii Tractat von Ostsriesland ins Teuk -

sche übersetzt, , und mit Anmerkungen erläutert und

. widerlegt . AmM , 17Z2 . ( v) Und der Prediger

Harkenroch : Ochboui « dinmii klilioris udltri tem - ^

xpris . 6rocuinLge, . I7Z . . (>v)
Dies sind denn dir wichtigsten gedruckten Schrif¬

ten , die während den neuen Landesunruhen heraus - -

gekommen sind . Mit Ausschluß der von Brenneisen
edirten Historie und Landesverfassung , und der weni¬

gen in Quart und Oktav erschienenen Piecen macht
eine vollständige Sammlung dieser Streitschriften

vhngefähr sechs Folianten aus . Diesen Streisichrif -

ten traten noch viele Stach elgedichte hinzu , die die

erhitzten Gemächer noch mehr in Flammen setzten.
D e Stände wurden infolgenden Knüttelversen hart
angegriffen .

H 4 tzuae -

( u) Diese dem ReichShofrath ekngesandten fünf weit -
läufigen Deducrionen sind ohne Iahrjahl gedruckt .

(v) Dies ist Lwwii besonderer Tractat , 6e kriga
vrienrali et lieip . eins llstu sub grimis Lomitidus .

i « ) Davon s . den z . Band i>. 4 ? ! . dieser Geschichte .
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1720 (Zugerin in Oü5ri6s , guis Anfang , Mittel" und -

Ende ? . ^
Oreäs milii tuto , das sind ostsrjesische Stande,

ec Stadtmann , <̂ uei8 tu cvnivnZlto
jandmann,üi sunt, creäo midi , frühes consumers nsti.

Und in einem andern :
In protestancio convenimur,
Lonveniencio compekiinur,
Sompetencio consulunur,
^ onfultsnc!» cvnsunäimuz.
In coniulions coucluclimur,
Lonoluks rciicunu«, - ^ ,
kt salutem pstrise eonststersmus,
ker Lonlrli, lenk , , violent, , « v^ nt,.

^ Ak, einem andern ^Gedicht , betitelt Klaglied
Jeremiä , werden sowohl die Stände , als das fürst.
liche Ministerium herumgeholet. Ich will einig«
Strophen hieher setzen :

Die Policey wird schlecht geführt,Daö Recht auch sehr gebeuget,Der Richter hier -einher stolziert,
Zmn Geiz ist er geneigek.
Die Falschheit zeigt sich vor der Stirn ,Man suchet alles zu verwirrn,
Lud jülVS p !StgtI5 .
In pubüci « klingts ttefstich gut,Wenn man zum Landtag winket,Man pvkulirt mit starkem Muth,
Bis patria fein hinket ;
Drauf chut man einen krummen Sprung,Und eilet zur Verrammelung,
8vd I-srva l^ibertsti«.

Dis
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Die Unordnung bei der Reparatur der Deiche *? ? »

besinget der Dichter so :

Die Deiche sind beim Grund geschlicht ,
Wer soll sie wieder machen ?
Damit gehts , wie zu Babylon ,
Wo Nichts war , als Confusion ,
Da man bracht Kalk für Steine .
Vereinigt sind die Sinnen hier ,
Wie Katz und Hund beym Braten ,
Zum Stehlen fehltS an Eintracht nie ,
Gleich dort die Raben khaten :
Lrss ! Ors « ! Lr »!>! Lrsr ! da wollen wir,Den . einen dort , den andern hier .
Fein meisterlich beluksen ( x).

<*) Dieses Gedicht ließ der Fürst durch den Schinder
öffentlich verbrennen.

H 5 Zweiter
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Zweiter Abschnitt.

§ i . Auf dic von dem Fürsten bei dem ReichShofrath eingerekch« .
ken Beschwerden wider dic Stände und die Stadl Emden,
§ 2 . und z . erfolgen die erstell,kaiserlichen Decrete vom .
ig . Aug , 1721 . § 4. die den Ständer , und dem Emder
Magistrat insimiirel werden . §. Der Fürst' bezcigec sich ge«
§en den Canzler, der>diesc Decrete auSgewstket hat , dankbar.
§ 6 . und - . Die Stände finden die kaiserlichen Dekrete den
LarcheSverrrägen nicht entsprechend , und entschließen sich,
ihrer inneren Uncinnckeiten unerachtet , die Aufhebung dieser
Decrete durch genaue Darstellung der Thatsachcn zu bewirken .
§> 8 Zu dem Ende halten sie zuvörderst um die Abschriften
der fürstlichen Eingaben an . Die Verstattung dieses Gesuche-
bestätiget ihre Idee , daß sie mir ihren anzubringenden Ein «
reden gehöret werden sollen ; allein es erfolget wider ihr Ver «
muthen ein neues kaiserliches Decret -unter dem >8 . August
» 7: 2 . , worin die vorigen Deckele bestätiget wurhen § s .
Die Stände tragen , nun auf die Ablehnung der fürstlichen -
Pokulatc und auf die 'Cassation der kaiserlichen Decrete bei
dem Rcichshofrath an . H ro . Dieses letztere lächerlicheDecret
wirket eine ungewöhnliche Harmonie der Stände unter sich.
Sre mistigen einstimmend zur Bestreitung nvthtger Ausgaben
neue Schatzungen .ein . , . .§ , kl , Der Fürst verweigert die
Approbation , §l ir und setzet bei dem Admiiiistratiouscvllcgks
einen Inspektor ein. Diesem wird von dem Cvllegio der Zu«
tritt versaget - § . iz . Die große Rückstände der münsterischen
und preußischen Gubsidien , worüber die Stände so hart an«
gemahnet werden , § . rg. und andere dringende Ausgaben ver«
anlaffen hie Stände , de» fürstlichen Widerspruchs ohnerachtet,
üuf die schleunige Einziehung der Schatzungen zu bestehen.
§ . >5 . Der Fürst untersaget den Eingesessenen die Abführung
der. Schatzungen, und ' verspricht ihnen seinen Schuß . Durch
Mißvergnügen über die BcrwaMng der Landesmittcl , noch
mehr durch Geldmangel and Unwillen zur Zahlung finden
die fürstliche» Inhibitionen großen Eingang in Aurich ,
und bei vielen Eingesessenen in fünf Aemkern , die sich den
kaiserlichen Decrcten schriftlich unterwerfen. §. >6 - Erst
unter Assistenz der kaiserlichen Dalvegarde und der preußischen
Mariniers und dann der Emdischständischcn Miliz lassen die
Administratoren dic Schakungen mit Gewalt betreiben , doch
hält der Fürst mit gewafnetertzand die Executorcn von Aurich
zurück . Auch widcrsctzen sich die Brockmerländer und Neider«
känder den Lxecutoren Dies ist der erste Anfang der ge¬
störten inner » Ruhe und des Bürgerkrieges . ^

§ . I .

1720 ( ^ .1 dem Hannoverischen Vergleich von 169z .

o ) waren die wichtigsten Streitigkeiten zwischen

dem Regierhause und den Ständen beglichen . Viele
G »ava -
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Oravamina blieben indessen noch ausgestellet Diese , ^sollten durch eine von beiden Seiten zu ernennende
Commission untersuchet , und nach Anleitung der
LandesaccosdL , die als Grundfesten der ostsriesischen /
Regierung in dem Hannoverischen Vergleiche ange¬
nommen waren , verebnet und geschlichtet werden .
Erst 1699 . wurden noch verschiedene Gravamina in
Aurich ausgeglichen , und die übrigen zur gütlichen
Behandlung ausgestellet . Am Schluß dieses Auricher
Vergleiches heißt eö : » Um alles fernere Mißtrauen
„ so viel möglich zu verhüten , wollen Jhro Hoch -
„ fürstl . Durchs , nicht allein accordmaßig regieren ,
„ sondern es sollen auch über die bisher movirten und
^ sonst vorhandenen Gravamina von Seiten Ihrer
„ Durchl . wider die Stände , noch auch von Seiten
„ der Stände wider Jhro Durchl . keine Proccffe an »
yLesponnen , diejenigen aber , so etwa schon , anhängig /
„ nicht urgiret werden (») . « Von dieser Zeit an
herrschte unter der Regierung des Fürsten Christian
Eberhard und noch einige Jahre lang unter der
Regierung des Fürsten Georg Aibrechtd das besitz
Vernehmen zwischen dem Regierhause und denStäp ^den , obgleich die Abstellung der ausgesetzten wechsel¬
seitigen Beschwerden von beiden Seiten nicht eifrig
betrieben wurde , und zuletzt gar einscblaferke . Nach¬
her stellten sich vor und nach Mißvergnügen , Miß¬
trauen und Abneigung ein . Die preußischen und
svünsterischen Subsidien und der Aufenthalt der
preußischen Truppen , gaben dem Fürsten die ersitz
Veranlassung im Öckob . 17 ; 7 . auf dem Landtage
den Ständen anzeigen zu lassen , daß er sich gemüßi «
stet sähe , sowohl hierüber als über andere Beschwer -
den die richterliche Hülse bei dem Kaiser nackzu »
suchen . Noch ließ der Fürst es eine geraume Zeit

bet
ss) Srennsisen . 1 . n . p . loöo. und 1087.



Dreißigstes Buch.124

17208 ? ! dieser Drohung bewenden . Wie er aber ver¬
nahm , daß die Stände bei dem neu erwählten

, 4 Bischof von Münster , dem Herzog Clemens August
von Bevern vte Conrinuativn des Conservatorii nach -

suchten : so ließ er bei dem kaiserlichen Reichshof am

14 May 1722 . seine erste Klage einreichen . Hierin
wurde auf die von dem Kaiser langst erkannte Ab¬

führung der fremden Truppen angetragen . Diesch
ersten Klage folgte schon unter dem 29 . Aug . 1722 .
eine viel weiter ausgedehnte fürstliche Supplication .

Hierin beschwerte sich der Fürst , über die von den
Ständen nachgesuchts Prolongation des lange schon
easftrten Conservatorii über den Recurs an fremde
Mächte , über die Vertrage mit ausländischen Für¬
sten wegen der Reichs , und Kreissteuern , über den
Ueberkritt der Vasallen in fremde Dienste , und über

den noch fortdauernden Aufenthalt der preußischest
Truppen . Der Fürst bat in dieser Supplication -

vorstehenden Beschwerden schleunig abzuhelfen , die

Smnde zur Ersetzung des seinem Hause dadurch zu¬
gefügten Schadens anzuhalken ; die Stadt Emden

zum Beitrag ihrer schuldigen Quote , oder des sech¬

sten Theils zu den gemeinen Landeslastcn anzlkweisen ,
Und sie zur Erlegung der auserkannten halben Brü¬

che zu verpflichten . Auch beschwerte sich der Fürst ,
daß feinem Commisiario die Einsicht der Belage der

Landrcchnungen verweigert würde , und bei den Aus¬

gaben das Jahr , der Monat und der Tag , wie auch
cLula stebiti fehlten , sodann , daß die Administratoren -
maßen — heißt es in der fürstsichenSupplicakion -- -

man aus fremden Leder die Riemen feir/groß und

breit zu schneiden weiß , so viele ToggelderWge «,
-ferner für die Stände selbst auf Landtagen so viele

Verzehrungskosten und Diäten in der Rechnung

standen , die Stände so viele Processe der Communen
- , . und

r
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und Privatpersonen mit dem Landesherr» auf land ' i7rs

-schafttiche Kosten führten , und endlich die Emdrsche
Garnison aus der Landescaste gelöhnet, würde«. Außer
der Abstellung dieser Beschwerden suchte der Fürst
noch nach , daß,die Gelder , so aus den fürstlichen
Patrimonialgütern zu den preußischen und münsteri«
schen Subsidik !! , zu Leganons - und Cemmisßonö -
kosten , zu den Dräken , Verzehtungskofien , Ver -
tretiingSgeldern , Proceßkojlen , und zu der Emdi -
schen Garnison siikher mit bcigctragen worden , mit
den Zinsen , von dem Hannoverischen Vergleich an,
ihm zurückgezahlet werden sollten ; dagegen die Stän¬
de ohne Zukhun des Landesherrn das Hofgencht und
das Administrations - Collegium solarsten , und alle
aufgenommene Capitalien gleichfalls ohne seinen Bei¬
trag aus seinen sonst schaHungöpstichtigen Domainen
bezahlen, und thm mit einem billigen Beitrag unter
die Arme greifen sollten« Endlich verlangte er die
Oberaufsicht bei den gemeinen Landesmitteln. Noch
wor auf diese Klagen von dem Reichshosrath nichts
verfuget , wie der Fürst in dem Anfänge des folgen¬
den Jahres 1721 . wieder verschiedene Supplicalio - l/rr

^nen einreichen ließ. Sie betrafen die von der Stadt
Emden wider seinen Willen proftckirke Cvmmerz-

. tompciWie , den von den Standen verlangten Har -
iingeriandischen Beitrag zu dem ostfriesischen Mac « -
oularconkingenk , und die Linb>fugst,mkeic der Stande
über das Comingenl von Harlingeriand , welches als
ein geldrisches Lehn seit undenklichen Jahren von
Reichs , chnd Kreiscollecten frei gewesen , mit benach¬
barten Mrichsstandei , Verträge einzugehen , und
endlich die .»fürstliche Foderungen auf die Landschaft .
Letzteres . war wohl einer der schlimmsten Punece - weil
der Fürst des baaren Geldes so sehr bedurfte , die
Landschaft wegen der Wasser fluchen weder Geld noch

Credit
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r ? 2lCredit hatte , und dann die Richtigkeit derselben von

den Ständen nicht anerkannt wurde . Die fürstlichen
Foderuugen bestanden aus folgenden Posten :

Aus dem Rückstände der nach dem Hannö -
verischen Vergleich versprochenen Gelder zu 5172z
Rthlr .

Aus der Rückfederung der von den fürstlichen
Domainengütern zu Gerichts und Prvceßkosten cone
tribuirten Gelder zu 5 2 z ; 0 Rthlr .

Aus den Unterhaltungskosten der fremden Trup .
pen und den münsterifchen Substdien für den fürst¬
lichen Antheil zu 199674 Rthlr .

Aus den verausgabten Legations und Commis¬
sionskosten nach dem fürstlichen Beitrag zu 47256
Rthlr .

Aus den Löhnungen der Emder Garnison nach
dem fürstl Beitrag zu 84122 Rthlr .

Aus dem fürstl . Vorschuß wegen Verschickung
auf Reichs - und Kreistagen zu 74 ^ 6 Rthlr . und
endlich aus dem Beitrag zu der Niederrheinischen
Kreisarmatur zu 1729 Rthlr .

Alle diese Posten betrugen zusammen 42424a
Aithlr .

Endlich trug der Fürst an , den Gliedern der
Ritterschaft , die zugleich adliche Assessoren des Hof .
gerichtS waren , und den Administratoren ( b) Sitz
« nd Stimme auf Landtagen zu untersagen : so lange

die

( b) Dieses Petitum hatte der Concipienk der fürst »
lichen Jmploralion nicht recht gefasst , weil die
Administratoren nie Sitz und Summe auf Land¬
tagen gehabt haben . Sie wohnten zwar immer
dem Landtag mii bei , aber nur , um den Standen
niik ihrem Gutachten an die Hand zu gehen ..
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die Stande den fürstlichen Bedienten keinen Sitz ^ - i
und Stimme auf Landtagen »erstatten würden (e) .

§ . 2 .

Der Fürst hatte seine Beschwerden wider die
Stande überhaupt , und wider die Stadt Emden
besonders mit Documenten beleget . Er hielt diese
Beschwerden hinlänglich gerechtfertiget , und war der
Meinung , daß bei solchen klaren und ausgemachten
Thalsachen keine processualische Weitläufigkeiten statt
finden dürften , sondern gleich s l '

rseLepto angefangen
werden müßte . Hierauf war der fürstliche Antrag
gerichtet ( ei ) . Den Standen , die einen Agenten

- beständig in Wien hatten , konnten die fürstlichen
Supplicotionen nicht verholen bleiben . Schon am
^ . Jun . 1720 trugen sie durch ihren Anwald Johann
Friedrich Grave bei dem Reichshofrach aus die Ab¬
schriften der fürstlichen Eingaben an , und baten , in
diesen Streitigkeiten nichts zu verfügen , so lange sie
nicht darüber gehöret wordem Eben dieses Gesuch
ließen sie am 18 . Marz 1721 wiederholen ( e) . Aber
ganz wider ihr Vermurhen erfolgten unter dem
,18 . Äug . , 721 die kaiserlichen Decreke . Folgendes
ist der wesentliche Inhalt des merkwürdigen ersten
Decretö : „ Se . Kaiserl . Majestät Carl VI . haben
» sich des Fürsten von Oftfciesland Vorstellung von

» der

<e) Kurze Nachricht von dem Reichshofr. Proceß»
p . 1 — 7 . ksÄl8pecies von den zwischen Fürsten und
Granden vorschwcbenden Streitigkeiten , p l 6.
und die besonders abgedruckren fürstlichen Suppli .
carionew

(ä ) bsÄi 8peci
'es . p. 6 .

( e) 8upplic . bumill . pro in prseiuch 8tstuum ? r.
- Orient , nilril ktstueoclo ke<> eominumcsntli , event .

OrsVsuiinibu ».
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I 72 l „ der bisherigen ungebührlichen Schmälerung der

„ landesfürstlichen Obrigkeicggerechtigkeir , der damit

„ anklebenden obersten Aufsicht und des davon allein

„ herrührcnden zerrütteten Zustandes in Administra¬
tion der wichtigste die gemeine Wohlfahrt ange¬
henden Sachen vorkragen lassen , und auf Vorgang !-

„ ge reife Erwägung anders nicht befunden , als daß

„ vorbesagten Herrn Fürsten Intention und Mei -

„ nung , die ihm zuständige Landesregierung auf eine

„ der kündbaren Reichsverfaffung gemeine und da .

„ neben insonderheit denen kaiserlichen osifriestschen

„ Resolutionen , Decreten , Accorden und Landtags -

„ absckieden gemäße Art , zum Besten sämmklicher

„ Unterrhanen vermittelst Abschaffung der eingerisse -

„ nen großen Unordnungen zu führen , an sich löblich ,
„ und mit nachdrücklichen kaijerl . oberstrichkerlichen

„ Beistand wider diejenigen , so berührte Abschaffung

„ schädlicher Mißbräuche zu verhindern , sich unter -

„ nehmen möchten , zur behöriger Wirklichkeit billig
„ zu befördern seyn . " Nach diesem Eingang folgten
die kaiserliche Verordnungen selbst . Den Stadt

Emden wurde aufgegeben , ihre schuldige Quote zu
den gemeinen Landeölasten ißt und künftig zu entrich¬
ten , und den Rückstand nachzuzahlen . Die Admi¬

nistratoren wurden angewiesen , die verfallenen Brüche
jn der Rechnung aufzusührrn , und die Hälfte dein

Fürsten einzuliefern ; keine neue Restanten auf »

schwellen zu lassen , und die rückständigen beizu -

treibsn ; die Landrechnung nach dem Fuß der Landes »

Verordnung anzuferkigen , bei dem Empfang und der

Ausgabe alle Posten umständlich nahmhaft zu machen ,
bei jedem Posten das Jahr , den Monat und den Tag ,

zu verzeichnen , lind sorgfältig zu bemerken , wozu die

Gelder verwandt worden , in Rechköhändein der

Privatpersonen mit dem Fürsten keine Preceßkoste »

jv
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zu Verausgaben, an ungenannte Patrioten keine Pra ^ ^o »
ftnte. zu - entrichten^ und zu den Zinsen der ohne Vs »
Wffen und Einwilligung des Fürsten aufgenomme«
ncn Capita .ien^ so wie zu Len Kosten der dem fürst¬
lich» ! Häuft nachtheiligen Commissionen und Legatio»
nen keirren Beitrag zu verlangen , sondern sich solcher
Widerrechtlichen unleidlichen und sträflichen Unter¬
nehmen :b? i schwerer Verantwortung zu enthalten » .
Dabei wurde dem Fürsten wegen des durch diese
eigenmächtige und unbefugte Ausgaben erlittenen
Schadens die rechtliche Nochvurft besonders auszu¬
führen -Vorbehalten. Wegen der von dem Fürsten
verlangten Oberaufsicht bei Verwaltung der Landes-
miWl , .ilsuket das kaiserliche Dccrek wörtlich so :
»Rqchdemüaus erwähnter fürstlichen Vorstellung sich
»allenthalben , so viel zu . Tags leget , daß die geklag¬
ten liaordnungen daher hauptsächlichherrühren , daß
,chie Stände einer ungebundenen willkührüchen Ad»
»Ministmkion der gemeinen Landesgelder -— mir des
„KNftsmHänzlrcher Ausschließung aus eigener Ge -
«Mchlkqich-ichrmaßenrüs- MskW .AHro Kaiserl . Maje .
j,Dt . aM. CVoderurig Ihres üüerhöchsten Amtes, zu
,LÄZ « ANg mid Handhabung gemeinen Nutzens und
»Gerechtigkeit, diese weit auesehende und vieler sorg-
» losen üblW Eonftquentim volle Licenz , aller Gebühr -
»n !ß . !iach/ - avgekhan rvfßökt .- ' -und erklären darauf
»kraft dieses -, daß der Here Fürst berechtiget sey,
» die HberguKch .t , ob dir Gelder richtig verrechnet
»und sä hvstinAtM psus rocht verwendet worden,
»durch , .einen chiezu von chm .verordnet«« Êommiffa -
,Hum zu . tzMciren , und zu Dchem Behuf über , die ,
» entdeMe,ÜWichchgkeiten -der Einnahme undAuSgabe . /
» Bede , und,Antwort , ni 'tzt weniger auch der ^aufge«
» stmdenen uygebWrlichen Posten halber Satisfaction
» von dmMchlsstgWtoren . jedesalal zn foyem :

. Pftft . Eejch . 7 B . I „ dann
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I72l » datm gehet Zhro Kaiser !. Majestät allergerechkeste
» Erklärung hiemit noch ferneres dahin , daß alle

» Rechnungen , welche seit dem hannoverischen Per -

„ gleich rtchz . ohne Beiseyn , Approbation und Mtt -

„ guittirung des fürstlichen Csmmissarii ihre Richtig -

„ keit nicht erlanget haben , vor ungültig zu halten
„ sepn , und dahero diest -lbige auf das von dem Herrn

.» Fürsten , kraft seiner landessürstlichcn Oberaufsicht ,
» ergehende Begehren , dessen Commistario nochmalen

„ mit denen dazu gehörigen Registern und Quittungen
„ unweigerlich vorzulegen sich gebühre . " Ferner ver-
ordueke der Kaiser , daß zur Vermeidung aller Un¬

ordnungen , keine von den Ständen abgenommene
Rechnung für justificirt und gültig anzunehmen sey, j
so lange sie nicht durch des fürstlichen Comnüjsaui
Unterschrift ratificiret und bestätiget worden . Bis

Lahm sollten die Administratoren und deren Erden

für die Rechnungen hasten . Endlich gab der Kaiser
den Ständen auf , sich wegen eines jährlichen billi¬

gen und erklecklichen Beitrags so zu erklären , daß
daraus ihre Liebe , Treue und Ehrerbietung vor ihre ^"
wohl und rühmlich regierenden Landesherrn zu ihrem
sonderbaren Lob bei manniglichen zu verspüren sey.

» Diesem allen nach — so lautet der Schluß — ge-

„ bieten Allerh . Kaisers . Majestät ihren sämmriicheri .
„ Landständen und Administratoren , wie auch der ^

„ Stadt Emden , bei der Pflicht und dem Gehorsam ,
„ so sie dem römischen Kaiser als dem einigen Ober -

« Haupt des römischen Reichs schuldig sind , verstehen -

„ der kaiserlichen Resolution in allen Puncken getreu -

„ lich und unverbrüchlich ohne einige Exceptio » und

„ Aufzug zu geleben und nachzukommen , und da-

„ wider bei Vermeidung kaiserlicher Ungnade , und

„ eine Strafe von ; o Mark Goldes sich nicht widcr -

» schlich zu erweisen , auch . der wirklichen Parition
„ Halver
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„ halber binnen zwei Monaten eine von beiden Städ - t72l
„ ten ?lunch und Norden und dem dritten Stande
„ mit vollzogene Anzeige schuldiger Gebühr nach ein -
„ zuschlcken (k)

§ . Z .
In einem andern ebenfalls unter dem r 8 August

ausgeftrtigken Decrete wurde den Standen verwiesen ,
daß sie den kaiserlichen Verordnungen zuwider darauf
arbeiteten , den Aufenthalt der brandenburgischen
Miliz zu verzögern , ferner , daß sie bei dem Bischof
von Münster die Erneuerung des von dem Kaiser
Leopold bereits durch ein förmliches Dccret vom
go . May 169 z . cafstrten Conservatoni nachge «
luchet (g ) , und mit Ausschließung des Fürsten den
ostsriestschen Verträgen und auch selbst dem hanno¬
verischen Vergleich zuwider , mit benachbarten vor «
.nehmen Reichöstanden sich in einen Vertretungs -
conkract der zwar projeckirten , aber niemals zum
Effect gekommenen Kreisarmatur eingelassen hakten .
So lautet der Schluß diesesDccrets : « Ihre Kaisers .
„ Majestät haben in Kraft Dero tragenden aller -
„ höchsten kaiserlichen Amts Md zur Aufrecht Haltung
„ Recht und Gerechtigkeit sich gemüßigek befunden
« zur Abführung der Churbrandenburgischen und
„ nachgehends Dero selbst eigenen Miliz die behänge
„ Verordnung ergehen zu lassen , und den Landes «
« ständen anzubcfchlen , daß sie ihres Ockö nicht nur

I 2 » solcher

(f ) Die kaiserlichen Decrete sind besonders abge «
druckt .

'

(k) Die Stande batten die Erneuerung des Confer ,
vakorii nicht blos nackgesuchct , sondern solche unter
dem 8 - April 1720 . wirklich zu Stande gebracht .
Dies scheint dem Fürsten bei Einreichung stiner
Beschwerden noch unbekannt geblieben zu fcyn -
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1721 „ solcher allsrqerechtestenkaiserl . Verordnung beiStta «

» fevon zvMark löthigen Goldes im geringsten nicht

» hinderlich fallen , von allem Recurs an andere Ge >

» walk und Obrigkeiten ohne Vorwissen des Herrn

» Fürsten , es sey sowohl wegen der Reichs - undKms -

» prästationcn , und deren Vertretung , noch unter

» Pratext einer Prolongation voriger Convention ,

» immaßen , was solchergestalt allbereits vorgknom -

» men worden , hiedurch aus kaiser ! iri) er Macht und

» Vollkommenheit vor null und nichtig erkläret wird ,
» sich enthalten , und bei vorkommenden Irrungen an

» Jhro Kaiser ! . Majestät sich wenden , und mit

» Dero allergerechresten Ausspruch allein vergnügen

» sollen . " An die Stadt Emden ergieng ebenfalls
unter dem r 8 > August ein kaiserl . Decket . Es be¬

traf die aufzurichkcnds Commcrzcompagnie . Hierin
wurde dem Magistrat verwiesen , daß derselbe sich

eigenmächtig unterfange , eine HandlungScompagnie

zu errichten , und derselben eine Ockroy zu errheilen ,
da die Verleihung dergleichen Privilegien einer mittel¬

baren dem Landesfürsten mit Pflicht und Unkerchänig -

keit verwandten Stadt niemals zustünde . Noch

mehr eiferte der Kaiser darüber , daß der Magistrat

sich erdreistet habe, ' unter den Soesttärsvenvandten

über die HandlungSgeschafte die ordentliche Appella¬

tionsinstanz auszuhsben , und sich sogar Vorbehalten

habe , neue Handlungsstatuten zu entwerfen . „ Gleich

» wie nun — fährt der Kaiser fort — „ Wir wegen

» dieses ungestümen und ungebührlichen Führnehmens

« Unseres sonderbares ungnädiges Mißfallen kraft

» dieses Dscreki gegen Bürgermeister und Rath der

» Stadt Emden bezeigen lasten ; . als casstren Die -

» selben das Emdische Privilegium der neuen Com -

„ merziencompagme aus kaistrl . Macht - Vollkommen «

» heit mit rechtem Wissen dergestalt , daß selbiges zu«

» sammt
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„ jämmt seinem Inhalts und Begriff voe ausgehobenI72s
« kraftlos und nichtig geachtet werden solle . " Und
an dem Schluß : « WannenheroIhro Kaiser l. Mafe -

« stät oft benannten Bürgermeistern und Rath zu
« Emden ernstlich und festiglich gebieten , auf diese
« kaiserliche Resolution ein fleißiges und getreues
« Aufsehen jederzeit zu haben , und sich in der aller -

„ gehorsamsten Vollziehung derselben dem Pflicht -

« schuldigen Gehorsam in keinem S : ück zu entziehen ;
« versehen sich auch zu ihnen rcichöväkeriich , daß sie
« hierinnen nichts anders thun , und zu dem Ende

« eine zulängliche Pori
'
kiouöanzei

'
ge innerhalb zwei

« Monaten einfchicken werden , als lieb ihnen fty ,
« Dero und desReichs Gnade zu erhalten , und schwere
« Ungnade » ebenst einer Pön von ; o Mark lörhigen
« Goldes , oder auch nach Befinden der Verlierung
« ihrer Rechte und Freiheit zu vermeiden . " Dann

erfolgte noch ein kaiserliches Patent , worin allen

Neichsunterrhanen bei Strafe von 50 Mark lörhigen
Goldes untersaget wurde , sich nicht mit der Emder

Compagnie zu befassen ( lr ) «

§ - 4 -

Dies sind denn die so sehr merkwürdigen kakser«

lichsn Decrete , die in den ostsriesischcn Streitigkeiten
erfolget sind . Der Fürst ließ diese Dekrete , so bald
er sie erhalten harre , den Slanden am is . Octvb .
durch zwei Notarien insinuircn . Der ständische
Präsident erwlederte den Norarien , daß die Stände
die kaiserl . Decreke mit allerunterthänigstem Respect

zwar für insinuirt annehmen , indessen sich ihreRorh -

durft dawider Vorbehalten haben wollten ( i ) . Dem

Magistrat in Emden wurden ebenfalls die kaiserlichen
I z

^
Decreke

( b) Aus den abgedruckten kaiserlichen Dekreten .
C) Landsch . Acten .
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r^ s rDecrete durch Notarien in Gegenwart des RegiSrungs -

raths Tammena insinuiret . Auch wurde das kaiser¬
liche Patent wegen der verbotenen Commerzcompaqnie
durch eine » fürstlichen Canzeleidoten an das Rach «
Haus und an der chcstiichen Burg angeschlagen . Bei
dieser Handlung ließen sich Bürgermeister und Rath
vernehmen , daß sie die kaiserlichen Decreke zwar süc
insinuirc annehmen , indessen ihre CausaleS , da die
Decreke und das Patent erschlichen waren , dem Kai¬
ser einreichen wollten ( k ) . Den Standen befremdete
es sehr , daß sie unqehört condemnirek waren . Sie
trugen zu wiederholrenmalen bei dem Reichshosrakh
auf die Mittheilung der fürstlichen Eingaben an ,
und hielten sich dann vor , ihre Einreden anzubringm ,
und darzurhun , daß die fürstlichen Beschwerden
größtentheils wider den klaren Inhalt der Landes -
Verträge stritten . Dann führten sie besonders aus ,
daß , wenn man auch den uneingestandenen Fall an¬
nehmen könnte , diese Streitsachen waren von der Art ,
daß man , ohne den Gegencheil zu hören , «
ansangen könnte , dennoch den Ständen nach den be¬
kanntesten Rechten die Befugsamkeit zustünde , ihre
kixLejuione ; 8ub - et Obie ^ tiom « einzuführen . Die¬
ses wirkte nun so viel , daß unter dem e6 . Decemb »
dem fürstlichen Agenten aufgegeben wurde , den
Standen die fürstlichen Eingaben und Supplicakio -
nen mitzukheilni . Diese erhielten sie vor und nach bis
in den Sommer des folgenden Jahres Stückweise

§ - 5 -
Durch die Leitung des Canzler Brenneisens , der

die bei dem Hofgericht eingereichten Beschwerden
- ^ - selbst

(K ) Fürstliche Supxlic . wider Emden vom 7 . May
1722 . x . i . -

( l ) Summarische Anweisung , x . 6 - 8 >
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selbst ausgearbeikek hatte , tziaren diese dem fürstiichein72r
Hause so sehe günstige kaiserliche Decrete ersolger .
Hievon hielt sich der Fürst auch völlig überzeugt . Er

fand bald nachher Geleaenheik , sich erkenntlich zu
zeigen. Der geheime Rath und Prolejsor Thema -

sius in Halle hatte den Canzler Breimcise » , der unter

ihm über die so bekannte Dissertation , sto jure strin -

aipin circa gstiapbora diopiikirct hatte , als ersten
Prostisör der juristischen F ^ culrat inF anksurt an der
Oder bei dem Könige von Preußen in Vorschlag gs-

bracht . Thomasius erhielt - 722 . den königlichen >722
Auftrag , den Canzler hierüber zu sondiren . Tho -

mastuö meldete dieses dem Canzler , versprach ihm
den Titel eines königlichen geheimen Raths , und
800 Rch ' r . Gehalt ; auch versicherte er ihm , daß er
mit den übrigen Emolumenten sicher auf 2LOO Rthlr .
rechnen könnte . Von diesem Antrag gab der Canz »
ler dem Fürsten unter dem 6 . April schriftlich Nach «
richk . Am Schluß drückte er sich so aus : „ Vorerst
» weiß ich dabei nichts anders zu khun , als den all -

» ivaltenden Gott , dessen wunderbare Providenz bei

„ du sem Werke ich demüthig verehren muß , von Her -

„ zen anzurusen , dieses Werk zu einem solchen Aus -

« gong gedeihen zulasten , der seinem gnädigen und

» gulen Willen gemäs ist. Ew . Hostrfürstl . Durch !,
« werden vermuthlich über dieses Anschreiben in eini «

« ge Gcniürhsbewegung gesehet werden , bitte aber

« dabei ganz unterkhänigst versickert zu seyn , daß ich

« nicht zweifle , daß auch dieses Werk durch göttliche ./

« Diremvn auf eine oder die andere Weise nicht ohys
« Ew . Durchlaucht Vorkheil sussalisn werdx «'̂ - -

» Vorerst sehen Sie wenigstens daraus , wie man am
« preußischen Hofe die vsifriesische Historie anseheck'

Der Fürst antwortete unter sickern so : „ Bei
« solchen Umstanden , werthester Herr Canzler ! und

I 4 « da
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1722,,da ich versichert bin , daß Sie mich recht lieben,

« hoffe ich , Sie werden mich nun (da tch von ge>
« schickten Leuten , so ihre Stelle wieder ciiAnement
« bekleiden können , mich entblößet sehe) nrchr aban .
« doniren , und mich , der ich ohne das vor Kummer
« und Chagrin mich oft nicht zu lassen weiß , nicht
« völlig ciixcoickoliren . ktiain iliSrakss j)gkriss in-
« iervienciuln eck , sagt ein Heide , also nicht allein
« meine Person und mein Haus , sondern auch ihr
» liebes Vaterland federt von ihnen , daß sie das zu
» dessen Soulagement und Rettung angefangene nütz¬
liche Werk , so Gott vermittelst der gerechten kaifer«
« lichen Decreke allbereits mildigiich gesegnet hak , zu
» Stande bringen , und Dero Gedachtniß dadurch
« unsterblich machen . — Ich werde jederzeit mit
» unveränderlicher Lckimo und aufrichtiger Liebe be»
« harren

des Herrn Canzlers
ganz affectionirtcster , so lange ich lebe,

Georg Albrecht.
Nach diesem erhaltenen gnädigen Antwortsschre :

'«
ben , schlug der Canzler Brenneisen den Ruf nach
Frankfurt aus . Der Fürst dankte ihm hierauf in
den gnädigsten Ausdrücken , fetzte ihn in den völligen
Genuß seines Gehalts zu lvoo Rthir . (ln ) , ver-
staktete. ihm für ferne Küche so viel Wüdpret unenk-
geldlich zu fodern , wie er verlangen möchte , und
sicherte seiner Frau , wenn sie ihn überleben sollte,einr jährliche Pension zu (n).

§ . 6.
(m) Dir Erhalter der fürstlichen Bedienten waren

auf zwty Jahre reduciret , weil die Dvmainencaffe
wegen der Wasserfluthen erschöpfet war .

(n) Aus ben Regier. Acren .
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§. 6 . 2072

Die kaiserlichen Dscreke 'waren in dem ganzen
Lande an öffentlichen Oertern angeschlagen . Die
Uneinigkeiten der Stande unter sich vcranlaßte einige
Depulircen zu Acußerungcn , daß man , um einmal
aus den Verwirrungen herauszukommen , sich nur
schlechterdings den kaiserlichen Dekreten unterwerfen
müßte . Der Syndicus der Stadt Emden , Hes -
lingh , eiferte am 27 . Febr . stark dawider . Alle
diejenigen , sagte er , die sich zu einer solchen Sub -
Mission verstehen würden , müßten als Verrather
des Vaterlandes angesehen und behandelt werden .
Diese seine Rede hatte die Wirkung , daß ein wider¬
sprechender Depntk

'
rter des dritten Standes , Folckert

Terborg , sogleich aus der ständischen Versammlung
gewiesen wurde . Terborg wandte sich an den Fürsten
und suchte den landesherrlichen Schutz nach . Der
Fürst requirirte hierauf zwei Notarien . Diese sollten
sich mit dem abgewiesenen Deputaten in die ständi .
sche Versammlung verfügen , und von den Ständen

, eine Erklärung federn , ob sie den hinlänglich qualifi ,
cirten Deputaten Terborg wieder aufnehmen wollten ,
oder nicht ? dabei war den Notarien aufgegeben , in
dem Weigerungsfall wider das widerrechtliche Ver¬
fahren zu prokestiren , da dem Landesherrn die Judi -
cakur der Vollmachten zusiünde . Die Notariell be¬
folgten genau diese Requisition . Die Stände er¬
widerten hierauf : „ Sie wären nicht gewohnt in
„ Commis des Hochfürstl . Durchs Gesinnen durch
„ Nocarien Zu erhalten , sondern hätten jederzeit von
„ Canzier und Rathen die Vorstellungen angenvm -
„ men . Sie wollten also von den Rächen auch itzt
„ die Vorstellungen erwarten , und dann ihre Accor -
„ denmäßige Erklärung abgeben . " Der Fürst hatte
sich indessen vorgenommen , das Betragen des Syn -

I .5 dicus
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r722diku6 Heslingh scharf zu ahnden . Er ließ der der

Canstei über die Ausdrücke , deren sich der Syndikus
bedienet hatte , Zeugen abhören ; auch war der Syn .
dicuS vorgeladen , der Abhörung der Zeugen beiz » ,

wohnen , und Interrogatoria einzurerchen . Die
Stande hielten dieses Verfahren für einen Eingriff
in ihre Rechts , und nahmen sich des Syndici Hes -

lingh an . Sie führten bei dem hierländischen Hof .

geeicht aus , daß es der Verfassung zuwider sey , über
Comitialdeliberakionen Inquisitionen anzustellen , und
brachten wider den fürstlichen Generalprocurator eine
Cikation ex lü . äisssmari und eine Inhibition in die»

ser Sache nicht weiter zu procediren aus . Zwar
appellirke davon der Fürst an den Reickshofrath , in¬

dessen geriekh die Inquisition ins Stecken ( o) .

§ . 7 .
Die Uneinigkeiten , welche unter den Ständen

herrschten , gewahrten bei diesen kritischen Aussichten
ungünstige Aussichten auf die ständische Verfassung .
Die angesehensten , die vornehmsten Glieder der
Stände suchten die Harmonie zu erhalten , und be¬

sonders diejenigen abzuschrecksn , die von einer Sub -

Mission auf die kaiserlichen Decrece zu sprechen sich
unterfangen möchten . Die Ritterschaft und die
Stadt Emden hielten fest an einander . Norden ,
Aurich und der dritte Stand wankten zwischen beiden .
Zwar dachten noch zur Zeit fast alle dahin einstim -
mend . - aß die kaiserlichen Decrete nicht der Landes¬
verfassung und den Verträgen entsprächen , und inan
die Landesconsiitution aufrecht erhalten müßte . Es
waren aber viele und weit die mehreren in den beiden
Städten und den Aemtern mit Emden äußerst imzu -

frieden , daß sie nicht mehr die sechste Quote und seit
einigen

(«, ) Landschaft !. Acten .
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einigen Jahren gar nichts zu den Landeslasten ab , 72s
führte , daß ße demohnerachcet in Schatzungssachen
und bei deren Einwilligung votirte , und einen beson¬
der » Administrator in dem Collegia hatte . Vielen
war sogar die Emder oder die in Emden liegende
ständische Garnison anstößig . Man glaubte , daß
sie nicht den mindesten Nutzen brachte , und die großen
Kosten ersparet werden könnten . Die zerrissenen
Deiche und deren Herstellung verursachten besonders
viele Mißverständnisse unter den Standen . Aurich
und der größte Theil des dritten Standes verlangten ,
daß die Deichachten bey ihrem kläglichen Zustande
sich selbst helfen müßten ; die Ritterschaft und Emden
drangen aber durch , daß man den Deichachten

k ' äg " che» Zusse ^ e die Arme greifen ,
und überhaupt die Herstellung der Deiche einmal mit
Macht angreifen müßte . Dieses Hab ich vorhin
weiter ausgesührek . Das fürstliche Ministerium ,
welches ebenfalls mit dem ständischen Plan unzu .
frieden war , erschwerte den Ständen die nothwendi »
ge Geldnegotiation in Holland dadurch , daß sie die
kaiserlichen Dekrete abdrucken und in Holland ver¬
theilen ließ . Wie aber die Stände durch ihren Agen -
ten Breyer dagegen bekannt machen ließen , daß die
kaiserlichen Decrete keine rechtskräftige Sentenzen
wären , sondern die Streitigkeiten mit dem Fürsten
zu einem ordentlichen Preceß gedeihen würden : so
kam die gestockte Negotiation wieder in Gang . In¬
dessen konnten sie doch vorerst im April nur 15 .0000
Gulden erhalten . Wie sie damit lange nicht auS -
reichen konnten , so nahmen sie zur Ausschreibung
außerordentlicher Schatzungen , wovon niemand ver¬
schonet bleiben sollte , ihre Zuflucht . In Aurich
fanden sie den ersten Widerstand bei den fürstlichen
Rarhen . Diese wollten sich durchaus nicht zur Zah¬

lung
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ft722lung der Schatzungen verstehen . Der landschaftliche

Executor Hülsip erhielt den Auftrag , dis Executiorr
zu verrichten . In Begleitung zweier bewafneker
Männer machte er mit dem Ccmzler Brenneisen den

Anfang . Dieser kam mit dem Degen in der Hand
und warf Hülsip zur Thüre hinaus . Auch alle andere

Rache thaten Pfandweigerung . Die Schatzungs « l

Hebung gieng in Norden und auf dem platten Lande
nicht viel bester . Die Deputaten der Stadt Aurich
gaben den Ständen zu vernehmen , daß sie , so lange
bei dem Collegia keine bessere Oeconomie eingesühret
würde , keine Schatzungen entrichten wollten . Mit

ihr stimmte Norden und der größte Theil des dritten
Standes ein . Gleich nachher im Jul . rescribirke
der Fürst , daß er durchaus keine Schatzungen . M .
stehen wollte : so lange dis Administratoren nicht , ^
eine mit gültigen Belagen jusiisicirte Rechnung ab -

geleget hätten . Da also in vielen Stücken beson¬
ders wegen der Emder Quote , der Emder Garnison ,
des Dsichwesens , der Schatzungssinwilligung , und ,
Verwaltung der Landesmittel viele unter den Stän¬
den mit dem Fürsten übereinstimmten : so befürchtete
die Ritterschaft und die Stadt Emden eine Trennung
der Stände . Diese Besorgniß war um so viel mehr
gegründet , weil auf fürstlichen Befehl die Eingesesse¬
nen auf dem Lande hin und wieder , besonders aber
in Nieder - Reider -Land durch die Beamte aufgefodeit
wurden , sich den kaiserlichen Dekreten zu unterwer -

fen , und ein ihnen vorzulsgondcS Formular zu unter¬
schreiben . Der ständische Präsident stellte hierauf
den Ständen vor , „ daß das ftwstliche Ministerium
schon seit einigen Jahren gearbeitet hatte , unter den l
Standen Spaltungen zu errichten , und diese Un - l

eiriigkeit zu seinem Vorthei ! zu benutzen . Die Fol¬
gen einer solchen Trennung würde die Vernichtung

der



Zweiter Abschnitt. 141
der ganzen Landesverfassung und dieUnlerjochung deri72L
Stände syn . Er ersuchte daher die ganze Vsrsamm -
lung , das Wohl des Vaterlandes patriotisch zu be¬
herzigen , und die Störer der gemeinen Ruhe , und
besonders die , welche sch den kaiserlichen Dekreten ,
deren Aufhebung man nach einer gründlichen Vor¬
stellung nicht bezweifelte , unterwerfen würden , kei¬
nen Sitz und Stimme aus den Landtagen zu ver -
statten . " Durch diese und andere Vorstellungen
wurde die Harmonie unter den Ständen einiger¬
maßen wieder hergestellet ( x ) .

§ - 8 .
Der Fürst hatte unterdessen von dem 7 . May an

bis zu dem 22 . Iun . vor und nach zwölf neue Sup -
plicationen dem R ichshvfrakh einrcichen lassen . Sie
enthielten thrals Wiederholungen der vorigen Klagen ,
thsilö neue Beschwerden wider die Stände , und be¬
sonders wider Emden und auch wider die Administra¬
toren ( g) . Da den Ständen auf ihr

'
Anhalten von

dem RAckshofrarh die Mitthülung der fürstlichen
Eingaben zugesichert , und dem fürstlichen Agenten
unter dem 16 . Decemb . 1721 . bei Strafe von drei
Mark Silber adermalM - aufgegeben war , innerhalb /
acht Tagen die fürstlichen Vorstellungen , worauf die
kaiserlichen Decrete ergangen waren , den Ständen
zuzuftellen , so beruhigten sie sich dabei . Sie standen
in der festen Idee , daß sie mit ihren Einreden wider
die kaiserlichen Decrete , wenn sie erst alle fürstliche
Exhibita würden erhalren haben , gehöret werden
sollten , und ihnen dazu ein hinlänglicher Termin ver -
stattet werden würde . Kaum waren indessen die letz¬

teren
(? ) Landschaft ?. Act -' tt .
( g ) Kurze Nachricht von demProceß bei . demReichs «

hoftarh . x . i2 — rz .
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lächeren Stücke dem ständischen Agenten zuqestellek ,
( denn erst am 17 . August docirte der fürstl . Anwald
die vollständige Insinuation, ) so erfolgte schon an
dem folgenden Tage , also unter dem i8 . Aug 1722 .
ein neues kaiserliches Decret ( r ) . Hierin wurden die
unter dem rL - Aug . 1721 . wider die Stände und die

, Stadt Emden ergangenen Decrete nochmals « ' bestäli .
^ gek . Den Ständen wurde ernstlich verwiesen , Daß

sie diesen Dekreten , welche sich auf die ostfriesischen
klaren Landesverträge gründeten , und des heil . Reichs

Verfassungen undGrundgeschen gemäS wären , bisher
nicht gelebet hatten . Ihnen wurde dar in bedeutet ,
daß Unterthanen und Vasallen nicht zustünde , sich
mit Exceptionen des Gehorsams aufzuhalten . Es
wurde hierauf den Ständen , den Administratoren
und der Stadt Emden aufgegeben , binnen zwei
Monaten von der Gelebung dieses DecretS und der
wirklichen Abstellung der Conkraventionen die Pari ,

tionsbescheinigung einzubringen , mit der Verwar¬

nung , daß bei ferner verspürenden widerspenstigen
Verachtung der kaiserlichen Decrete , zur Conservation
der kaiserlichen Autorität und Aufrechthaltung der

Gerechtigkeit und ihres Landesfürsten hoher . Bvth -

Mäßigkeit , wider die Ungehorsamen auf die Poen
von ; c> Mark Goldes procediret , und die zur Exem¬
tion ersoderlichen Mittel auf der Widerspenstigen ^
Kosten erkannt werden sollen ( «) .

§ - 9 .

Dieses neue kaiserliche Decret ließ der Fürst von
den Canzeln publiciren und den Ständen am i c>. Ock

auf dem Landtage durch Nokarien insinuiren . Zn des
Land -

(r) Summarische Anweisung . Z. 9 . et leg .

( ? ) Aus dem gedruckten Decrete vom 21 . Aug . 1722 .
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Landtagsproposstion foderte er die Stande auf , deni/z ,
kaiserlichen Deckten besonders wegen der ihm darin

zugestandene » Oberaufsicht über die Landcsmittel ,
wegen der verbotenen münsierischen Subsidicn , wegen
unerlaubler Unterhaltung fremder Truppen , wegen
untersagten nicht mehr aus der Landescasse zu entrich¬
tenden Proceßkosten , und der zu erlegenden Emder
Quote sogleich zu geleben ; „ damit — wie es zuletzt
in der Proposition heißt — „ Wir nicht nöthig haben ,
„ wider die Ungehorsamen auf die anqedrohren Brüche
„ und Execukion bei Sr . Kaiser ! . Majestät anzuhal »
„ ten , sonst muss n Wir vor Gott und aller Welt be¬

zeugen , daß Wir an allen denen Widerspenstigen
„ dadurch überkommenden Kosten und Weikläuftig .
„ feiten unschuldig sepn wollen . « Die Antwort der ,
Stande war von dem nämlichen Inhalt , den sie bei
der Insinuation der ersten kaiserl . Dekrete ertheilek
harten . Die Folge war indessen , daß sie sich naher
unrer sich verbanden , die Aufhebung der kaiserlichen
Dekrete zu bewirken (t) . Zusörderst gaben sie ihrem
Syndico , oder wie man ihn damals nannte , Advo -
cato Patriae Homfeld auf , eine Ablehnung der fürst¬
lichen Postulawn besonders wegen Administration ,
der Landesmittel auszuarbeiren , und auf die Cassation
der kaiserlichen Dekrete anzukragen . „ Obgleich —-
fängt der Concipjent dieser Deduktion an — „ die
« oftfriesischen Stände Ew . Kaiser ! . Majestät alle »
„ höchste Befehle mit alleuiefster Veneration zu ge -
„ horsamen schuldig zu seyn, gerne bekennen : so haben
„ dennoch dieselben unter Dero allergnädigsten E »
„ laubpiß den sonst schuldigen allerunterthänigsten Ge .
„ horsiun , diesmal mit allertiefster Devotion zu depre «
„ kicen sich unumgänglich gemüßiget befunden , weil

„ sie
( t) Fürstliche Vorstellung , die Administr . der Landes «

Mittel betr . vom i ; . Decemd . 1722 x . - 8 - u . z6 .
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1722 „ sie sonst dadurch ihre uralte mit Gut und Blut er-

„ worbene , und von den Landesherrn in den Huldi «

„ gungSreversalen heilig bestätigten Privilegien ver -

„ lustig gehen würden . Sie müßten daher bitten ,
„ sie zur Einbringung ihrer Einreden , nach Anleitung
„ der Reichsgesttze allergnädigst zuzulassen . Nach

„ dem Emdjschen Receß von 2606 . , welcher in dem

„ Osterhusisthen Vergleich 1611 . von dem Landes -

„ Herrn angenommen und bestätiget worden , wäre

„ dem Landesherrn zugestanden , einen Inspector dem

« Collegio zuzufügen , jedoch mit der Einschränkung ,
„ daß er kein Votum führen und sich der Mitverwal -

„ tung der Landeögeldcr enthalten sollte . Nach dem

„ Provistonalverglrich von t 627 . , nach dem Norder

„ Landtagsschluß von 1622 . , den staatlichen Decisio .

„ nen von 1626 . und 1668 - , nach dem Haagischen
„ Vergleich von 1662 . , nach dem von dem Kaiser

„ constrinirken Vergleich von 1678 - und dem Hanno -

„ verischen Vergleich von 169z . wäre den Ständen

„ die privative Verwaltung der Landesmittel über¬

lassen . So lauge das AdmiistsirationöcoilegiuM
„ feine Conststenz gehabt , wären zwar die Landrechnuu -

„ gen in Beistyu eines fürstlichen Commissarir einge -

„ nommcn , aber memalen von demselben mit quittirct
„ oder genehmiget worden . " ArsS allem diesen dedu -
cirre der Syndikus , daß die Steuersachen durchaus
vor die Staude gehörten , und der Fürst sich nicht
damit befaßen , vielweniger darüber eine Oberaufsicht
sich anmaßen könne . Diese Schrift wurde am
18 . November dem Reichshosrath eingsreichet ( u).
Dann luchten bis Stände in verschiedenen Vorstellun «.

gen zu bewähren , daß alle übrigen Streitigkeiten mit
dem

( ll) Gründliche Ablehnung und AccordemiMse An¬
weisung loco psricioiüs sä Oräinst . Lscür . cum
peliru trumill . pro cmumuem csttruvus »
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dem Regierhause nicht nach den gemeinen ReichS - i 7 sr
rechten , sondern nach den Landesverkrägen entschieden
werden mußten , die kaiserlichen Decceke nicht mit den
Vertragen übereinstimmten , und diese Decrete wider
sie, da sie niemals über die fürstlichen Eingaben ver¬
nommen worden , erschlichen wären ( v) .

§. io .
Der Fürst und die Stande waren über Herstel¬

lung der zerrissenen Deiche nicht einig . Besonders
wollte der Fürst den mit dem Rachs -Herrn Spree ,über die Schließung des Larrelter Kolcks getroffenen
Vergleich nicht genehmigen . Nach nun erfolgtem
kaiserlichen letzten Decrete verlangte er unterm r S.
Octob . die Oimdireccion über das Deichwesen , und
verwarf den Plan der Stände . Die Stande hielten
indessen ihren Plan für das einzigste Mittel , das Land
zu retten . Daher wollten sie nicht davon abgehen .
Dies Hab ich vorhin schon erzählet . Nun kam es
darauf an , woher sie das benvchigke Geld nehmen
sollten . Hart drängte der Geldmangel die Stände
und die Administratoren . In Holland stockte der
Credit , die noch unter Wasser stehende Lander konn¬
ten keine Schatzungen aufbringen , und die Accise -
Pächter hatten die gegründetste Befugsamkeit , auf
Remissionen anzucragen . Dazu trat noch hinzu ,
daß zur Beruhigung der Deicharbeiker viele Deich «
bestecke oder Assignaten emgelöset werden mußten .
Denn schon vor einigen Monaten war der Admi¬
nistrator von Appelle von Deichorbeitcrn in Emden
angegriffen . Er würde ins Wasser geworfen seyn ,

wenn
lv ) G ' ündl Anweisung von der ostsri

'
esischen landes «

herrlichen eingeschränkten OberboLmaßigkeik , § . r tz.et leg . und Erläuterung dieser Anweisung .
Ostfr . Getch . 7 S . K
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» 722wenn die Wachs nicht schleunig zu seiner Hülfe her .

beigseilet wäre . Dem Administrator Lengering warm

die Fenster eingeworfen , und der Administrator Ter

Brack war mit Schleifung seines Hauses bedrohet .

Die Fortsetzung des Deichbaues erfoderte große

Summen . Der kaiserliche Oberste von der Len , der

preußische Kriegöcommissrriuö Jwatzhof und der

Emder Magistrat klagten hark über den Rückstand

bes cher kaiserlichen Salvegarde , den preußischen

Marinieren und der Emder Garnison schuldigen

Soldes , und der Bischof von Münster drang eifrig

auf die Zahlung der rückständigen Subsidien . Falls

die Stände nun nicht Verwirrungen auf Verwirrun -

gen Haufen wollten : so mußten sie auch bei dies ?»

Fällen wenigstens ans Abschlagszahlungen bedacht

seyn . Wenn nun gleich schon in diesem Jahre bei

dem ohnehin schlechten Zustands dsö durch die Wasser¬

flächen so sehr mitgenommenen Landes / viele außer¬

ordentliche Schatzungen bescndcrs zu dem Ab : reg
der hannoverischen Schulden cingewilliget und cr-

hoben waren : so war eine neue Schatzungsausschm -

bung doch das einzigste Mittel , wozu die Stände bei

diesen Umständen greifen konnten . Das insinuirke

letztere kaiserliche Decret vom 2 k . August sahen die

Stände für das Grab ihrer ganzen Landesverfassung

an . Das allgemeine Mißvergnügen über dieses -

Decret wirkte eine ungnädige Harmonie unter den ^

^ Ständen . Eben diese Eintracht
'
harte auch auf die

Schaßmigsem -villigung und auf das Deichwcsen

Einfluß . Man willigte einstimmend 8 Capital - und

r 6 Personülschcchungen ein , und bestätigte die wegen

Herstellung der Deiche vorhin genommenen Ncso - j
lntionen ( n ) . i

§ . n .

( v ) Landsch . Acten .
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§ . ir . 1722
Diesen Landtagsschluß eröfneten dis Stande be .

reitS am 18 Occobsr dem Fürsten schriftlich . So
lautst der Bericht : „ Nachdem die gesummten Scan .
„ de , durch Gottes Güte , hinwiederum zur wahren
„ Einigkeit gebracht , und so viel an ihnen , das be.
„ drängte Vaterland mit zusammengesetzten Kräften
„ zu retten , intentioniret seyn : so werden Se . Hoch,
„ fürstl . Durch ! , in hohen Gnaden ermessen kön«
„ nen , wie wehe es ihnen thun müsse , daß sie Der »
„ lanoesvateriiche Approbation nicht erhalten mögen.
„ Gleichwie aber gestimmte Stände einmüthig be¬
schlossen , daß die LandeSangelegenheiten dereinst
„ m : t Nachdruck zu befördern seyn, und insonderheit,
„ so viel den Deichbau bernsfr, nach Anleitung Lee
„ Landtagsresolutwn vom r z . Marz dieses Jahres
„ verfahren werden müsse : so sind von ihnen zur Ab-
„ führung aller a ->d ! jagenden Landeslasien 8 Capital -
„ und l 6 Perjonalschatzungen unanimi susirsZis ein -
„ gewilligec worden ; allsrmaßen dann die gestammten
„ Stände zu Sr . Hochfürsil . Durchs das unterrhä -
„ nigste Vertrauen heaen , Sie werden in hohen
» Gnaden geruhen , solches heilsame Werk nicht be«
„ hindern ze? Iasftr>. «

Die fürstliche Resolution erfolgte des folgenden
Tages . Auch diese setze ich hieher : „Naä -dem Se .
« Hochfürsil Durch ! Unser gnädigster Fürst und
„ Herr , abermals mit vieler Befremdung ersehen
„ haben , daß Dero Landstände mit widerspenstiger
„ Verachtung der allerhöchsten kaiserlichen Decrcte
„ und sträflicher Überführung des ihrem Haupt und
„ Landesfürsten schuldigsten unkerlhäuigsten RespcckS
„ mir offenbaren MrßbrauchS des göttlichen NamenS
„ noch immer continuirsn , und sogar zu offenb- rsn
„verbotenen Ausgaben , unerhörter Meise eine solch«

K 2 „ Quan -
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i722 „ Quant »

' tät Schatzungen vermeintlich êinwilllgen wol «

„ len , dadurch die ohne das durch die leidige betrübte

„ Haushaltung auSgemergelten Eingeftsstnen noch den

„ letzten Heller hergebm sollen : so müssen Se . Hoch ,

„ fürsil . Durch ! - Ihre vorhin intimirte Resonniomn
„ erwiedern ; und wie Sie wegen des Deichwessuö

„ nach Ihrem hohen obrigkeitlichen Amt und Recht

„ verfahren werden , also können Sie auch in die offen,

„ bar zu verbotenen Aufgaben destinirken Schatzun .

„ gen keinesweges willigen , und werden dawider alle

„ behörige Verfügungen lhun . « ( x)

§. i2 .
Die von dem Fürsten verlangte Oberaufsicht über

die Landesmittel war ein vorzüglicher Gegenstand die¬

ses Landtages . Der Fürst wollte einen Inspeckor
ansetzen , der bei den Versammlungen der ordmair

Depnkirten und Administratoren Sitz und Stimme

haben sollte . Die Stände hatten wider einen In -

spector zwar nichts zu erinnern , nur drangen sie dar .

auf , daß der Fürst sich vor der Jntroduction schuft -

lieh erklären müßte , daß ein solcher Inspektor sich
nach dem in den Landesverträgen bestätigten Emdec

Landkagöreceß von 1606 . richten sollte . Wo nicht ,
so ersuchten sie den Fürsten wegen deö InspectoratS
sowenig in die Stände , als in die Administratoren
zu dringen (7 ) . Nach geschlossenem Landtage ließ
der Fürst den Administratoren bekannt machen , daß er

seinen Regierungsrarh und Amtmann Arnold Bluhm

zum Inspector ernannt habe , und setzte einen Termin

zu seiner Jnrroduckisn an . Die Jntroduction sollte
der Regierungörath Tammena mit Zuziehung zweier

Notarien

(x ) Fürstliche Vorstellung, die Administr . der Landes«
mittet betr. vom 15 . Dccemb . 1722. x. z6.

(7) Dieselbe Vorstellung , x . 26 — za .
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Notarien verrichten . Zur bestimmten Akt trafen ste^ sr
in Emden ein . Sie fanden aber nur dis beiden in
Emden wohnenden Administratoren Paine und Lenge¬
ring vor . Beide hatten das Podagra . Sie konnten

nicht aus dem Hause gehen . Dennoch wollte der

fürstliche Commijsanuö die Introduktion vornehmen .
Wie er aber dis Thürx der Klunderburg — hier ver -

sammleten sich dis Administratoren — verschlossen
fand , und der herbekgerufene landschaftliche Secre -
tair Zernemann sich entschuldigte , daß er keinen

Schlüssil häkle : so mußte der fürstliche CommissariuS
mit dem Inspeckor und den Notariell unverrichteter
Sache wieder abreisen . Indessen überreichten die
Nokarien dem Secrerair ein förmliches Protest ( 2) .

§ . iz .
Noch wahrend des so eben erwähnten Landtags

ließ der Bischof vvnMünster feinen Obersten , Maxi¬
milian Ferdinand , Freiherr » von der Horst , mit

einigen Compagnien Dragonern an die vstfriestsche
Granze rücken . Dieser sollte die rückständigen Sub «

sidien exccutivisch beitrciben . Der Rückstand war
Über 20000 Rkhlr . angewachsen . Der Fürst ließ
unter Beziehung auf die kaiserlichen Deckte förm¬
lich wider das Verfahren des Bischofs prokestiren ,
untersagte den Ständen die Zahlung , und reqnirirte
den Obersten von der Ley die Gränze zur Erhaltung
der kaiserlichen Autorität mit seiner Salvegarde zu
besetzen. Da aber detzOberste von der Horst sich so
wenig durch Proteste , als durch die schwache nur
aus Z7 Köpfen mehr bestehende Salvegarde zurüch «

weisen lassen wollte : so machten die Stände Anstal¬
ten , den Bischof durch eine ansehnliche Abschlags -

K z Zahlung

H) Landschaft!» Acten.
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Erzählung zu befriedigen ( s> Der König von Preußen
hatte öfters , theils durch Rescripte , theils durch den
Kriegecommissarius Iwatzhof auf die Auszahlung
seiner noch mehr angeschwollcnen Subsidien gedrun -
gen . Wie der König nun vernahm , daß die Stän¬
de im Begriff standen , den Bischof von Münster ab<
zufinoen , erfolgte unter dem 27 . Ock . ein Cabineks -
schreiben an die Stande . Hierin heißt es unter
andern : » Es wird Uns sehr Isniibls fallen , wenn
„ ihr weniger LZsrä vor unfern Leuten haben solltet,
„ als ihr vor andern , die gleiche Ptätensionen zu
„ machen haben , bezeiget ; da ihr doch im Fall der
„ Nokh von Uns die meiste und nachdrücklichste Assi-
„ stenz zu erwarten habet , und andere sich wohl wenig

'

„ darum bekümmern werden . " Auch war den Scän - ^

den von dem kaiserlichen Hofkriegsrath unter dem
i . Sepkemb . aufgegeben , den der kaiserlichen Salve -
garde 14 Monate lang vorenthaltenen Sold schleunig
auözuzahlen (b ) .

§ . 14 .

Die dringenden Ausgaben , und besonders bis
Befriedigung des Königs von Preußen , bewog die
Stände , den Administratoren aufzugebrn , die ein-
gewilligten Schatzungen , den fürstlichen Wider¬
sprüchen ohnerachket , bcizutreibsn . So wie die
Stände aus einander gegangen waren , ließ der Fürst
durch eine gedruckte und von den Canzeln abgekün -
digke Verordnung , die ErAbung der Schatzungen
allen Unterthanen in dem ganzen Fürstenchum unter¬

sagen.

( s) Gründliche Anweisung von dem fürstlichen Erb -
eigenrhum Mid Rechten an und über Emden , x . lös .
und landschaftl . Acten .

( b) Landschaftl . Acten .
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sagen . Hierin heißt es zuletzt : „ Wenn Wir nuni722
„ nicht geschehen lassen können , daß die 8 Capiml -

„ und i6 Personalschatzungen , denen kaiserlichen

„ Dccreken zuwider , eingesodcrt werden : so haben
„ Wir allen Unfern Eingesessenen solches hiemit gnä .

„ digsi anzeigen , und ihnen die Bezahlung solcher

» Schatzungen hiemit ernstlich verbieten wollen . Im «

„ maßen Wir auch gehörigen Otts über dergleichen
„ ganz ungebührliche strafbare Unternehmungen das

„ aschige beobachten werden . Falls auch Unsere ge «

„ treue Eingesessenen mit Execution bedrohet werden

„ sollten : so haben sie solche nicht zu gestatten , sich
„ auch deswegen bei Uns zu melden , da Wir ihnen
„ alle landeefürstliche Protection angedechen lassen
» werden . " Dagegen foderten die Administratoren
die Eingesessenen in einem ebenfalls abgedruckten
Avertissement unter dem 6 . November auf , die be«

willigten Schatzungen zu entrichten . „ Und ob

„ zwarn — heißt e6 darin unter andern — » Se .

„ Hochsürsil . Durchl . Unser gnädigster Fürst und

„ Herr , unter dem Vorwand einer von Jhro Röm .

„ Kaiser !. Majestät verbotenen Verwendung der ge«

„ meinen Landesmittel , die Bezahlung der Schätzern »

„ gen , wider die Landesvertrage , und insonderheit
„ das so nachdrückliche kaiserliche Decret von 1684 .
„ verbieten wollen : so werden dennoch höchstbesagks
„ Hochsürsil . Durchl . nach Dero sonst bekannten Eifer
» und Liebs zur Gerechtigkeit , nicht ungnädig bemer -

„ ken können , daß Wir eid » und pfiichtmäßig alle

„ Landeseingesessenen hiemit ernstlich ermahnen must
„ ftn , sich von Beobachtung ihrer Schuldigkeit in

„ Bezahlung der eingewilligtcn Schatzungen , wozu
„ sie sich selbst , und durch ihre Bevollmächtigte auf
„ dem jüngsten Landtage anheischig gewachst , nicht
„ abhalten zu lassen , sondern vielmehr zur Abwendung

K 4 „ der
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1722 , der dem ganzen Lande aus einer saumseligen Ab « -

„ führung der Landesbürden zuzuziehendrn Gefahr ,
'

„ und insonderheit der Allerhöchsten Kaisers , schwe-
„ ren Ungnade , da Jhro Kaiser ! . Majestät unmittel ,
„ bar an dis ostfriesischen Landesstande unter dem
„ 7 . September wegen Verpflegung Dero Kaisers
„ zum Schutz und Sicherheit der ostfriesischen Stande

„ allhie gestellten Salvegarde , Dero allergnadigsten
„ Befehl ergehen lasten , sich diessnvegen gutwillig
„ zu bequemen , und zu keinen scharfen Executionö - !
« Mitteln zu veranlassen . " ( e)

§.
Die auf dem Landtage versammlet gewesenen

Stände hakten nun zwar einftimmend , so lautet
wenigstens ihr Bericht an den Fürsten , die Schatzun - '

gen eingewi -ligek . So dachten aber nicht allent¬

halben ihre Constituenten , besonders unter dem drit¬
ten Stande . ' Diese Contribution war allerdings be¬

sonders bei diesen Landescalamikäten drückend . Viele

wußten in 2er,That nicht , wo sie die Schatzungen ^
hsrnehmen sollten , und die mehr Begüterten wollten !
lieber ihr Geld in ihren Schranken behalten , als es

zur landschaftlichen Casse hergebcn . Der Gedanke ,
daß die landschaftlichen Gelder nicht gut verwaltet
wurden , und daß Emden keinen Beitrag lieferte ,
verm -hrte ihren Unwillen . Natürlich behagten ihnen
Vahr -- die fürstlichen Inhibitionen mehr , als die standi - s
scheu Aufforderungen . Diese Gelegenheit nutzte das -

sürstlicheMinisterium . In den Städten Norden und
Aurich und auf dem platten Lande wurden die kaiser¬
lichen Decrete den Eingesessenen von den Magistraten
und den Beamten Vorgeleges . Ihnen wurden dabei

"die üblen Folgen des Ungehorsams und der damit
ver-

sch Aus den gedruckten Placaten.
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verbundenen kaiftrliä )en Ungnade vorgehalten . Ma » i
stellte ihnen die schlechte Oeconomie der Administra -
torsn , und den Eigennutz der Stadt Emden vor .
Die Prediger erhielten den Auftrag , den schleunig
abgedruckken Lebenslauf Doctor Martin Luthers ,
worin besonoers den Unterthanen der Gehorsam ge .

gen die Obrigkeit empfohlen wurde , in ihren Spi en -

geln zu vertheilen . Alles dieses zusammen genom¬
men , veranlaßke , daß viele Bürger der Stadt Aurich ,
viele Landleuke im Norder , Berumer , Auricher und

Stickhausener Amte , und vorzüglich im Friedeburger
Amte sich kheils unbedingt , theils mit Vorbehaltung
der Landesverträge , den kaiserlichen Decreten schuft -

lieh unterwarfen ( ci) >

§. l6 .
Bei dieser Lage fehlte es nicht an einer Menge

Unwilligen , die keine Schatzungen entrichten woll -
ten . Die Administratoren requirirten hierauf den

kaiserlichen Obersten von der Ley und den preußi -

schen Oberstlieutenant C . Fridag von Gödens , den

Schatzungshebern bei der Execution die starke Hand
zu bieten . Der Oberste von der Ley lehnte dieses An¬

suchen anfänglich ab , und ersuchte dagegen ^ en Für¬
sten in einem dringenden Schreiben , der Whatzungs -

Hebung ihren freyen Lauf zu laßen , weil sonst die
Administratoren außer Stand gesetzet würden , die

nöchigen Ausgaben zu bestreiten , und ihn selbst zu
befriedigen . Wie aber das fürstliche Ministerium
bei seinem Vorsatz beharrte

'
: so ließ er auf nähere

Imploration der Administratoren ein kleines Eom -
mando nach Friedeburger Amt verabfolgen . So
viele Bedenklichkeiten machte nicht der preußische
Oberstlieutenant von Freitag . Er gab gleich An -

K z fangS
(6) Landschaft !. Acten .

722
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r ^ sa ^ ngs einige Soldaten her . Nun wurden die Exr >

cutionen in dem ganzen Lands vorgenommen . Die

Administratoren drohten Zugleich , dis fürstlichen Räche
und anders fürstliche Bediente in Aurich , mit Ge -

walk zur Zahlung anzuhairen . W -e nun diese
eine Immunität vorschüßten und Zahlung weigerten ,
so war cs wohl ohne Zweiftl eine Caprics von den

Administratoren , wenn sie mitten in der fürstlichen

Residenz , in dem Angesicht der fürstlichen Garnison ,
wider die Raths eine militärische Execukion vorneh¬
men wollten , weil deren Beitrag an und für sich
unbedeutend war , und daun auch es noch eine unaüs -

gemachte Streitfrage blieb / ob die fürstlichen Räche
und andere Olficianten schaHuugspsirchkig waren oder

nicht ? Indessen bestanden dis Administratoren bei

ihrem Vorsaß , den sie durch den preußischen Oberst¬
lieutenant von Fceykag ausführsn wollten . Zwar

entschuldigten sie sich schriftlich bei dem Fürsten , daß

ihre Absicht keineSweges se» , seine Person oder sein

hohes Haus auf irgend einige Art zu beleidigen , son¬
dern nur die widerspenstigen Räche zu ihren Pflich¬
ten anzuhalten ; indessen war der Obersilieutenan !

von Fndag schon mit 120 Mann bis Fahne , eine

Stunv ^ on Aurich , vorgerücket . Der Fürst rescri -

birte scMt den Administratoren , daß er nicht einsähr ,
wie sie ein solches Verfahren mit dem Deckmankcl

„ ihres Eides und ihrer Pflichten besciMtligen könnten,
' da selbst Heiden vor einem wirklichen Ueberfall eine l

Kriegsdeclaration vorhergehen ließen . Sollten fie

indessen die militärische Epecution wirklich durchsetzen
wollen : so müßte er nach göttlichen und weltlichen

Rechten ihnen den kräftigsten Widerstand bieten .

Wie indessen der Oberstli
'eutenauk von Fridag bei

Fahne stehen blieb , wurde der Fürst äußerst aufge.

bracht. Er ritt in vollem Eifer mit entblößtem
SM
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Sabel durch die Stadt , und foderte die Bürger per , 722
söniich aus , sich sofort zu bewachen und die Wachen
zu besetzen . Mit genauer Noch wichen einige
Magistraköpersonen , einer üblen Behandlung aus ,
wer ! sie keine schleunige DeftnsionSanstalten verkehr¬
ten , noch mehr , weil der Fürst wußte , daß einige
mit den Standen unter einer Decke lagen . Auch
alle in der Nähe wohnende Landlrute wurden aufge -
boten , unter der Warnung , daß sonst nach Kriegs¬
recht mit ihnen verfahren werden sollte , sich mit
ihren Ofstciersn bewachet in die Stadt einzufinden .
Der kaiserliche Oberste von der Lcy , der auf dem
platten Lande den landschaftlichen Schatzungshebem
Salvegarden gegeben hakte , gab nun grade zu der
Zeit , wie der Oberstlieutenant Fridag aus Emden
ausrückke , auch dem Fürsten , auf dessen Requisition
zur Manutenenz der kaiserl . Autorität , eine Salve ,
garde in Aurich . Hierauf ließ der Fürst erst durch
einen Appell - blasenden Trompeter , und dann durch
den Hofmarschall von Wurmb den Oberstlieutenant
von Fridag warnen , nicht weiter vorzurücken . Ein
nun unvermeidliches Blutbad , die damit verknüpfte
Beleidigung der kaiserlichen Salvegarde , die un -
fehlbare Ungnade des Kaisers , das Zureden des
Auricher Bürgermeisters Grems und des Rakhshrrrn
Stürenburg , die schleunig nach Emden abgereiset
waren , die Abmahnung des Emder Commendanken , ,
Brigardier von GliHlra , von Gewaltthatigkeiten in /
der fürstlichen Residenz , und die Unentschlossenheit
des Oberstlieutenant von Fridag , weil er sich bei die¬
sem gewagten Unternehmen , besonders bei einem
unglücklichen Ausgang einer Verantwortung aus -
setzen würbe , brachten nun die Administratoren auf
andere Gedanken . Sie ersuchten den Oberstlieuke -
narrt Fridag nach Emden znrückzukehren . Alles

dieses
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172 - dieses fiel zwischen dem 9 . und 54 . December vor .

Indessen nahmen die Executionen auf dem platten

Lande ihren Fortgang . So ganz friedsam gieng es

aber auch hier nicht ab . In Brockmerland sollte

der Marinier Fähndrich Robert mit zwanzig Solda .

ten die Execueion verrichten . Bei Marienhove rück¬

ten ihm dis Bauern unter Trommelschlag und mit l

fliegenden Fahnen entgegen . Nach einigen Work .

Wechselungen wurde dem Fähndrich erst der Hut ,

und dann die Peruque mit einer Mistgabel abge¬

rissen . Er und seim Leute mußten der Uebcrmacht

weichen . Sie zogen sich in der größten Unordnung

nach Wirdum zurück . Nach einem kurzen Stand¬

recht sollte der Schatzungsheber Hülsiep sogleich ge-

henket werden . Sein Bitten und Flehen erweichte

eimge Landleute . Sie führten ihn als einen Misse -

thäter gefangen nach Aurich , und lieferten ihn der

fürstlichen Wache ab .
^

Hierauf ließ der Oberste von ^

Fridag alle seine Leute am l 9 . Decemb . wieder nach t

Emden nicken . Nun wurden die Epecutionen durch

die siandiftbe oder Emder Miliz fortgesetzet . Der

Capirain Novs verrichtete mit , 2 ; Mann dieExe -

cution . In Nieder - Reiderlsnd fand er den stärksten

Widerstand . In D -' Hum sah er sich genöthiget Feuer

zu geben . Dadurch wurden einige Leute verwundet .

Einer blieb auf der Stelle ( e) . Hier haben wir

denn den Anfang der gestörten inner » Ruhe und des

Bürgerkriegs , wozu die Beitreibung der Schatzun¬

gen die erste Veranlassung gab . >

( e) Landschaft !. Acten und Anweisung von dem fürstl .

Eigenthum an Emden, x . 161 .

Drittel'
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Dritter Abschnitt .-

§. i . Der Fürst setzet Aurich in Defensionsstand , und schreibt
den prorvgirren Landtag nach Aurich aus - Dagegen laden
die Administratoren die ständischen Glieder nach Hinre zu dem
Landtage ein - §. - - Es tritt daher der außerordentliche Fast
ein , daß zwei verschiedene Landtage , der eine in Hinte
und der andere in Aurich gehalten werben . Wenige Depu-
tirtc finden sich in Aurich . viele in Hinte ein . Letztere ver¬
binden sttv noch fester unter sich . § - z- Bas fürstliche Mini¬
sterium suchet die Eingesessenen in Norden , Aurich , und auf
dem plärren Lande zu überholen . sich Len Kaiserlichen Deere-
tcn zu unterwerfen . Dagegen bemühen sich die in Hinte ver-
sammlctcn Gründe durch ein gedrucktes und vielfach ange - ,
schlagenes chlacat die fürstliche Absicht zu vereiteln Der
Fürst läßt hieraus dieses Nlacat abrcißen und an den Pranger
anschlagen . §. 4 . Erste Trennung der Stände in gehor¬
same und rechtmstßiae , ober in neue und alte Stände - §. 5.
Der König von Preußen und Sie GencrMaaten suchenden
Fürsten und die Stände zur Belegung der Streitigkeiten
zu bewegen . Z 6 . tKach Absterben der Fürstin s 7 . ver¬
maltet sich der Fürst mir der Prinzessin Sophia Caro¬
lina von Brandenburg - Bayreuth . z , z . Alls ein von
dem Fürsten erkheiltes sichere » Geleit finden sich Sie Stände
wieder in Aurich ein - Man einiget sich über das Dcichwcsen ;
allein in der Hauptsache bleibt cs bu> den vorigen Irrungen .
§ . s . Dagegen vereinigen sich die Stande mit der Stadt Em¬
den über die zwischen ihnen vorschwebenden Streitigkeiten .

.§ . lo . Inzwischen erfolget das dritte Kaiserliche Decket, wor¬
in die vorige» Deerelc bestätiget , und näher bestimmet wer¬
ben § . i i und dann noch ein beendetes Decket an dicordi -
«air Lepukirten miS Administratoren. § . >2 . Der Ltzaisek
gicbr drm König von Preußen , als Churfürsten von Bran¬
denburg aus die in Ostftiesiand stehenden Truppen abzufüh¬
ren , und sich nicht in die ostfneiischen Strettigkeuen zu
wischen. §. und 14 . ordnet ein neues Lonservarorium ,
ingi- icke» eine Untersuchungs , und Execurionscoittmission
auf den Lönig von Pohlen als Lhurfüestcn von Sach¬
sen und Herzog von Braunschweig an , tz. >5 . erläßt an
den Bischof von Münster ein Pöna -' niandat , die erhaltenen
Subsidicn der Lanoeseaffe wieder znrückzuzahlcn , tz. r6 . und
foderr durch besondere Patente alle ostfeicsische Unterthanen
auf , sich sowohl den bisherigen Kaiserlichen Decreren , als
den künftigen Verfügungen der neu bestellten Kayseklichell
Commission zu unterwerfen.

§ . r .
Aurich sah es also sehr kriegerisch aus . Die ^ s

Stadt war in Defensionsstand gesehet üud' nüt
Batterien und Brustwehren versehen. Dies be¬

wog
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i722wog die Administratoren , den Fürsten Zu bitten ,
den abgebrochenen und bis im Januar prorogirtsn

Landtag nach Norden zu verlegen . Dieses Gesuch

schlug der Fürst ab . Er gab allen Städten und

Co - munen auf , ihre nach Aurich abzusendendm

Depucirten ausdrücklich zu bevollmächtigen , nichts

wider die Kaiserlichen Decrete vorzunehmen und zu

beschließen . Nach dem > z Artikel des Hagischen

Vergleichs von 160 z durfte kein Landtag in einer

befestigten Stadt gehalten werden . Daher glaub¬

ten die Administratoren , die ohnehin ihre Sicher¬

heit in Aurich bezweifelten , berechtiget zu seyn , den

Landtag selbst nach einem andern Orte zu verlegen .

Sie sahen dazu Hinke aus , und ladeken mit Zu¬

ziehung der ordinair Deputaten sammtliche Stande

aus dem angeführten Grunde durch ein abgedruck -

teS Placat ein , sich in Hinte auf den i l Jan . 172 ;

einzufinden . Dieses hatten sie auch dem Fürsten
in einem besonder » Bericht bekannt gemacht . Hier¬

auf erfolgte unter dem i s Jan . ein fürstliches Re -

script , woraus ich folgende Stellen hieher setze :

„ Sr . Hochfürstl . Durchlaucht müssen alle diejeni -

„ gen , so an diesem Unwesen Theil haben , für offen¬
bare Aufrührer und Störer der gemeinen Ruhe

„ halten , und sie wegen des notvren Verbrechens

„ dafür declariren Wollen sich auch wider diese!«

„ ben und wider ihr angemaßtes Placat die wohl -

„ verdiente Strafe nach allengöttlichenundweltlichen
„ Rechten Vorbehalten haben ; gedenken sich auch

„ nicht mit solche » Leuten in weiters Schristwcchse -

„ lung einzulafsen . — Cr . Durch ! , werden mit

„ ihren zu Aurich auf dem Landtage gehör samst er-

„ scheinenden Standen die Gebühr sowohl wegen

„ dieses Verfahrens als sonst beobachten , und haben

„ allen Eingesessenen verbothen , sich nicht in das
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„ Dorf Hinte einzufinden , und dergleichen Ver - i ^ ?
» sammlungen zu halten . — Wie Sie denn auch
„ zum voraus alles dasjenige , was etwa daselbst
» wird vorgenommen und gehandelt werden , für null
» und nichtig erklären . — "

Dann ließ der Fürst den Schüttemeisicrn und
allen Eingesessenen des Dorfes Hinte bey inoo .
Goldgulden Strafe anbefehlen , die widerspenstigen
Stände , die sich in Hinte versammlen würden , mit
gewehrter Hand aus einander zu jagen ( 5 ) .

H . r.
Es trat also der außerordentliche Fall ein , daß 1725

zwcy verschiedene Landtage , der eine in Hinte und der
andere in Aurich gehalten wurden . Der Auricher
Landtag konnte von keiner Bedeutung seyn , so lange
die Ritterschaft . Emden , Norden und die vornehm¬
sten Eingesessenen auf dem platten Lande feste an
einander hielten . Nur einige wenige Deputaten
aus Aurich und dem dritten Stande mögen in Au¬
rich zugegen gewesen feyn . Diese konnten nun frey -
lich wohl etwas beschließen ; da aber die Landescasie
in den Händen der Administratoren und der mit
ihnen haltenden Stände war , so konnten sie keine
Schlüsse zur Ausführung bringen . Wahrscheinlich
sind die Deputaten auch sogleich unverrichteter
Sachen von Aurich aus einander gegangen . Man
trist wenigstens nichts von ihren Schlüssen an . Es
läßt sich nicht einmal ein Protocoll von dieser Vcr -
sammlung vorfinden . Dies hätte alles das fürst¬
liche Ministerium voraussehen können . Es sehts
die fürstliche Autorität unnvthig auf d/rS Spiel ,
offenbarte sein Augenmerk , eine Trennung unter
den Ständen zu bewirken , und goß Oel ins Feuer .

Dags -
(k) Landsch . Acterr-
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i/azDagegen fand sich in Hinte eine zahlreiche Ver -

sammlung ein . Hier verbanden sich die Stände

noch fester unter sich . Weil sie sich für Kundschaf¬
ter nickt sicher hielten : so veranstalteten sie gleich

Anfangs , daß jedweder Landkagscomparenk einen

eidlichen Revers unterschreiben mußte , von allen

itzigen und künftigen Deliberakionen nichts zu ver-

lautbaren , und weder iht noch künftig einen Depu -

tirten in ihrer Versammlung zu dulden , der sich
den Kaiserlichen Decreten unterwerfen , oder auf

irgend eine Weife die Laudesverträge untergraben
würde . Dann verpflichteten sie sich , ohne gemein¬

schaftliche Zustimmung , sich in keine separate Trak¬

taten einzulassen , oder sich von einander zu trennen .

Ihrem Syndikus Homfeld gaben sie auf , eine De¬

duktion über die ständische uneingeschränkte Rechte

Schatzungen einzuwilligen und zu erheben , aufzu -

setzen , und solche durch den Druck allgemein zu
machen tz ) . Auch beschwerten sie sich bey den Ge -

neralstaaten , bey dem Kaiser und dem Könige von

Preußen , daß sie durch die fürstliche Schatzungs -

Inhibitionen außer Stand gesetzet worden , die hol¬
ländischen Zinsen abzuführen , die Kaiserliche Sal -

veqarde zu befriedigen , und die unter preußischer
Garantie von einem Hofrath in Berlin a

'
ufgenom -

menen und losgekündigten rrsoo Rthlr . aufzubrin¬

gen , wie auch die preußischen Subsidien zum Unter¬

halt des Marinierbataillon zu entrichten Endlich

bestätigten sie ihre vorige Schlüsse wegen des Deich¬
baues

(x) Dies ist die Piece , welche unter dem Titel beraus .
kam : Kurzer jedoch gründlicher Bericht von der
Ständen Freyheit und Macht mit Ausschließung
des Landesherr « Schatzungen einjuwilligen und

zu erheben .
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baues und schrieben noch 2 Capital - und4Personal -i728
Schatzungen aus ( b ) .

- § Z -
Das fürstliche Ministerium bestrebte sich unter¬

dessen , die Eingesessenen auf dem platten Lande und
in den beiden Städten Norden und Aurich zu über¬
holen , sich den Kaiser ! Decreten zu unterwerfen .
Dieses zu vereiteln , ließen die Stande ein Placat
abdrucken , und an öffentliche Plätze anschlagen .
So kamen die vorzüglichsten Stellen : » Wir aus
» der Ritterschaft , den Städten und dem dritten
» Stande versammlet « ostfriesische Landesständehaben -
» allen Landeseingesessenen nicht verhalten mögen ,
» welchermassen auf Anhalten Sr . hochfürstlichen
» Durch ! . Unsers La,idesfürsten und Herren , und in
« Dero hohen Namen die eingebrachken ungegrün -
» deten Vorstellungen , die mit dem Buchstaben der
» Landesverfassung streitende Kaiser !. Decreten er¬
schlichen worden , und , wie mehr als Landkündig ,
» die Stände bei dem hochpreißl . Reichshofrath auf
» die Einbringung ihrer Gerechtsame provociret haben .
» Ob nun zwar in den Landesoerträgen verordnet ist ,
» daß von den fürstlichen Bedienten mit einigen
» Gliedern der Stände so wenig auf Landtagen als
« außer denselben tractiret werden mag : so hat man
» doch erfahren müssen , daß den Bürgermeistern
» und Rath der Städte Norden und Aurich anbe -
» fohlen worden , dis Bürgerschaft zu convociren rmd
» ihre Erklärung einzusenden , ob sie sich den Kaiser¬
lichen Decreten unterwerfen wollten ; auch daß
» sogar die fürstlichen Beamte selbst zum Theil auf
» dem platten Lande bei allen Communen herumge -

sah¬
st') Landfch . Acten .
Dstsr . Gesch. 7 B - L
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17s .; „ fahren , Haus bei Haus , die Eingesessenen unter

„ vielen Bedrohungen , daß ein jedweder 50 Mark

„ löthig Goldes würde bezahlen , und eine Einguar -

« tierung Kaiserlicher Miliz gewärtigen müssen , da -

»sserne sie die Kaiserl . Decret .e nicht annehmen , und

„ die ihnen vorgelegts schriftliche Erklärung nicht !

„ unterschreiben würden , dazu zu bringen gesuchet
„ habe , und daß sogar einige Eingesessene , welche

„ die Erklärung nicht unterschreiben wollten , mit

„ Schlägen tractirer und unleidlich bedrohet worden .

„ Wenn aber die Bürgerschaften der Städte Nor »

„ den und Aurich und die vornehmsten bemiktelsten .
„ und mehresten Eingesessenen von dem dritten .
„ Stande vergleichen sollicitirte Unterschreibung ver ».
„ wegert haben ; hingegen sochane schriftliche Erklä »

„ rung mit dem Namen der fürstlichen Bedienten, /
„ Heuerlenten , Weibern , Kindern , offenbaren Bett - ,
„ lern , die ihr Brvd bei den Thüren suchen , und

„ Juden angefüllet seyn , auch sogar ein Kerl ver »

„ schiedener abwesenden Leuten Namen daher ge¬
schrieben hak , solche extracoinitialische Handlungen ,
„ aber und .exprartisirke Unterschreibungen , nach den

„ Buchstaben der Accorden für kraftlos und nichtig :
„ zu achten seyn : So wollen wir zwar nicht zwei - ,
« fein , Jhro Kais . Majestät werden deswegen wider

„ die rechtmäßigen Stände ( i ) nichts nachtheiliges
„ verhängen ; — allenfalls haben wir dawider hie -

„ mit öffentlich protestiren , und allen denjenigen ,
„ welche sich zwingen lassen , oder sich angemasset
„ haben , eine schriftliche Erklärung von sich abzu -

„ geben , andeuten müssen , daß sie und Niemand

„ anders

ist) Dies ist das erstemal , daß fte öffentlich den Na¬
men , rechtmäßige Stande , annahmen , um sich von
ihren Gegnern , den gehorsamen Standen , zu un¬
terscheiden .
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« anders allen Schaden werden zu büßen haben , undr -^ z
« die Stände wider dieselben auf alle Weise werden
« zu handeln wissen . Gleichwie wir dann hingegen
« allen und jeden

'
, welche mit den rechtmäßigen

« Ständen die Freyheit des Vaterlandes und die
« uralten so theuer mit Gut und Blut beibehaltenen
« Privilegien , Rechten und Gerechtigkeiten zu de -
« fendiren einig sind , versichern können , daß Ihr »
» Kaiserlichen Majestät , als ein allergerechtester
» Herr , Dero höchsterleuchtete Einsicht , durch der «
«gleichen obgedachte exprackisirte Unterschreibung
« und andsrwärtige Vorstellungen , nicht geblendet
» werden mögen , denen gesummten Ständen , und
„ jeden getreuen Patrioten , Dero atterkraftigsten
« Schutz werden angedeihen lasten (k ). « Dieses
Placat ließ der Fürst wieder abreißen . Zu Leer,
vielleicht auch an andern Oertern , wurde es an den
Pranger wieder angeschlagen Dann verbot der
Fürst nochmalM -die Zahlung der von den Ständen ^

eingewilljgten Schatzungen , gab den sämmtlichen
Eingesessenen auf , sich den Exemtionen mit den
Waffen in der Hand zu widersetzen , foderke sie noch - ^
mallu ^ auf , sich den Kaiserlichen Decreten zu unter . ^

werfe » , und relaxirte alle Subscribenten des auf
dem Hinter Landtage ausgestellten eidlichen Reverses
von ihre !? eidlichen Verpsiichttingen ( i) .

§. 4-
Aus den in dem ständischen Placat angeführten

Thatsachen — diese können keine Erdichtungen seyn ,
weil sie dem lebenden Publieo , unter dessen Augen
alles dieses an verschiedenen Qertern in Norden ,

L L Aurich
M Aus dem gedruckten Placate.
(I) Landsitz . Acten .
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r7rzAurich und auf dem platten Lande vorgefallen war ,

vorgehalten wurden — aus diesen Thatsachen , wenn

- sie auch mochten übertrieben seyn / gehet wenigstens

hervor , daß das fürstliche Ministerium die Einge¬

sessenen durch Ueberredungen , durch Drohungen
und Zwang zur Submission auf die Kaiserlichen
Decrete zu überholen gesuchet hat , und dagegen die

Stande alles angewandt haben , den Eingesessenen

von einer solchen Submission abzurathen , und eine !

< Trennung unter sich vorzubeugen . Je mehr nun j
das Fürstliche Ministerium eine Trennung auszu - !

wirken versuchte , desto starker verbanden sich die

Stände unter einander . Die Verhandlungen auf

dem Hinter Landtage bewahren dieses . So unbe¬

deutend der Auricher Landtag auch war , so finden
wir doch von der Zeit an die erste förmliche Treu -

nung der Stände vor . Man hielt zu einer und

derselben Zeit einen Landtag zu Hinte und einen an¬

dern zu A :nnch . So wie die Stände sich dadurch -

von einander abgesondert hatten , so entstand auch

eine doppelte Benennung . Die , welche zu der

fürstlichen Seite übergetreten waren , »rannten sich

gehorsame Stände ; die aber , welche sich den -Kai -

serlichen Deereten nicht unterwerfen wollten , nann -

ten sich rechtmäßige , oder auch wohl alte Stände ,

diese aber wurden von ihren Gegnern durch Reni¬

tenten bezeichnet .

H - 5 -

Die in Ostfriesland ausgebrochenen Unruhen

machten nun wieder die Generalstaaten aufmerksam .

An sie hatte « sich , wie ich vorhin erwähnet habe,

die Stände gewandt . Sie , die Generalstaacen ,

schrieben nun im Ausgang Jan . an den Fürsten ,

suchten ihn zu friedlichen Gesinnungen zu bewegen ,
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und riechen ihm besonders an , den von den Skän - 172 ^ .
den cingewilligten Schatzungen ihren Lauf zu lassen .
Sie setzten hinzu , daß sie als aufrichtig gute
Freunde , als Nachbaren und als Gläubiger einer
unter ihrer Garantie ausgenommenen großen Schuld -

foderuNg dabei nicht gleichgültig seyn könnten , wenn
das durch die Wasserfluchen so sehr mitgenommene
Hskfriesland in die äußerste Verwirrung gerathen
sollte . Ihrem Emwye in Wien cheilren sie die Ab »

schüft dieses ihres Schreibens mit , gaben ihm auf, .
es bei dem Kaiser einzuleiten , daß die Stande bei

ihren Privilegien und Accorden geschähet würden . -
Dann warnten sie die Stände , nichts zur Schmäle - -

rung der fürstlichen Landeshoheit vorzunehmen .
Auch riech der König von Preußen sowohl dem Für¬
sten , als den Ständen Eintracht und Frieden an .
An den Fürsten hatte der König deshalb schon unter
dem 22 December 1722 ein Schreiben abgehen
lassen . Hierin heißt es unter andern : „ Wir mö -- ^

„-gen Ew Lbd . aus aufrichtiger von Dero selbst -

„ eigenem Interesse habenden Intention hismit nicht
„ verhalten , daß unseres Ermessens Dieselben Sich
„ und Ihrem fürstl . Hause am besten rachen werden ,
„ diese itzige Differenzien nicht zu weit zu pvussiren ,
,znoch dadurch zu noch mehreren Collistonen und

„ Verdrüßlichkeicen Anlaß Zw geben , weil es gewiß
« an mächtigen Puiffancen nicht ermangeln wird ,
„ welche die dortigen Landesstände , wenn man mit
„ denselben zu hart verfahren wollte , nicht so gar un -

„ ter den Fuß und um alle von ihren Vorfahren er «
„ wordene Privilegien bringen lassen werden . —

« Wenn , indessen Ew . Lbd . zu einem billigen Accom -
,- movement anständig seyn : so . werden wir solche
„ Expedi -entien dabei suchen , und auch hoffentlich
« finden , damit man nicht weniger an der einen ,

L z »alL
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r72Z „ als der andern Seite damit friedlich feyn , und

„ feine Rechnung dabei finden möge . « In dem Ca .
binetSschreiben an die Stände heißt es : „ Wir haben
„ abermals an den Fürsten geschrieben , wie ihr aus
„ - « gehender Copei ersehen werdet ; Euch aber
»^rachen wir wohlmsinentlich , mit Moderation in
„ der Sache zu verfahren , und auf billige und be.
„ gueme Expedisntia zu gedenken , wie diese Diffe -
„ rentisn ohne fernere Weitlauftigkeiten abzuttzun
„ feyn . " -

Am 7z Febr . 17 2 3 schrieb der König wieder
an die Stande : „ Wir recommendiren Euch hie -
„ durch nochmals den Respeck , so ihr des Fürsten
„ jbd . zu erweisen schuldig seyd , aus alle Weise bei -
„ zubehalten , zugleich auch Sr . Lbden Bediente zu
„ menagiren , weil sonst euer Verfahren desto weni -
„ ger an dem Kaiserlichen Hofe wird approbiert
„ werden ." Dabei ließ der König dem Fürsten
seine Vermittelung zur Beylegung der Irrungen
abermals anbieten . Die Erklärung des Fürsten
auf daß ftaatische Schreiben und auf die preußische
Jntercessron ist mir unbekannt . Indessen ergehet
aus den Acten hervor , daß der Fürst die Hebung
der eingewilligken Schatzungen nicht erlauben wol¬
len , er auch nicht die Vermittelung , des Königes
angenommen habe ( m ) .

§ . 6.
Während dieser Landesunruhen traf den Für «

sten ein hartes Schicksal . Seine Gemahlin Chri -
siiane Louise , gebohrne Fürstin von Nassau Idstein ^
Gräfin von Saarbrücken , starb am r z April . Be¬
reits im Novemb . 7722 fieng sie zu kränkeln an .
Die kriegerischen Anstalten in der Stadt Aurich im

Decem -,
( m) Landsch . Acten .
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Döcember hakten einen nachtheiligen Einfluß aufi72Z
ihre Gesundheit gehabt . Schon war sie in dem
Ausgang des Decemb. dem Tode nahe , schon be«
zweifelte man ihr Aufkommen , wie sie sich durch die
hüifreiche Hand geschickter Aerzte wieder erholte.
Allein im Frühjahr wurde sie wieder schwacher , und
so mußte sie zuletzt der Schwindsucht unterliegen .
Dieser Verlust war dem Fürsten um so viel schmerz « ,
licher , weil er sie , den izjährigen Ehestand hin¬
durch , so zärtlick göliebet hatte. Sie hatte erst ein
Alter von zs Jahren erreichet , wie sie ihre Lauf¬
bahn endigte . Nur allein der Erbprinz Car !
Edzard überlebte sie . Ihre andre vier Kinder wa¬
ren vor ihr gestorben . Ihr untadelhafter Wandel ,
ihre Frömmigkeit (n ) , ihr herablassendes gefälliges
Wesen hatten ihr die Liebe und HochschaHung der
ganzen Nation verschaffet , und ihr Absterben ver-

. anlaßte eine allgemeine Trauer . Die Leiche wurde
Äm ^ - Jun . nach einer solennen Processron beige-
seßek . Der General . Superintendent Coldewey
hielt die nachher abgedruckte Leichenrede (o) . So
lautet , die Inschrift auf ihrem Sarge : In Ksc urim
reconch' tur, kstriZe Lorons , <Liv !nis,vi'rtutibus cio-
corstS , üorentillima Vrisiorum Elster , 6snsre ,
^ oribus corporis rmimigus clarilUrng , ftrinceps cle-
Mentiäs , bem'

gmwm sc Lomiwkis , guibue libi
«krmmos, meciios , imos cievinxit , kelstronsrum
liluLtrium OrnslNSlitmn , krincepe KersnilUms '
Lbristiana I,uc!ovica , ftiomuZ ^ oilouicge ftropgvo,
strisigegus idobur, sssrenistrmi L'riyeipir so Oonüm

L 4 On.
(n) Mit Lesung der herligM S 'chtlft , besonders der

Psalmen , beschäftigte sie sich täglich . In ihrer
WittenberKischen Handbibel hatte sie selbst Rand¬
glossen gsmachet - Outboks tVscscdoun . p . 4; ^.

(0) Gedruckte Personal, der Fürstin.
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172 - On . OsoiAii ^ Iberti , kri'ncipl « kri5 !26 Orisntslis ,

religus ^ Öomux 66ei et Lmori8 iacorupls rocis,
trium kiliorum , toticiemgue I' ilisrum Xlster , seä .
üs orbska est excspko uno Osrolo kstxgröo in «psrn !
krisiss Oi'ienkslis nrto , rnorbo sme VI. Pleuses
implicstg cum u !trs snnum XXXI !. cliex XIII. ex*
pleverst , ^.nuo XäOOLXXIIl. lstibri !, i^prius ex-
tin^usbsrur. Vivik tsmeu et. vivet, bestotum d'e6 >-
bu8 z>otits , ciueribu« bis re^ervski « , coururrecstio- i
nem expeöiLNtibuL, iucislebils XäortalibuL erit ^I^siur IXonien (p). !

^ § > 7.
Noch in diesem selbigen Jahre schritt der Fürst

zur zweiten Ehe An dem sächsischen Hofe hielt
sich die Prinzessin Sophia Carolina von Branden¬
burg Bayreuth bei der Königin von Pohlen und
Churfürstin von Sachsen , Christiane Eberhardine ,
auf . , Die nahe Blutsfreundschaft zwischen dem !>
Fürsten und der Königin (g) veranlaßt den Für¬
sten , im Ock . seinen geheimen Rath und Hofmar -
sthall von Wurm nach Sachsen abzusenden , und
um die Prinzessin Sophie Caroline anzuhalten .
Nach einer günstigen Aufnahme reiste der Fürst im s
Ausgang Oct . selbst nach . Am 29 Oct . kam daS
Eheverlöbniß schon zu Stande . Vermöge der er¬
richteten Ehepacten versprach die Prinzessin Braut ,
Lem Fürsten 4000 Rthlr . Dotalgelder einzubringen .

Die
(k>) Ostfr . ^Mannrgf . l . Theil p . Z85 . Die auf ihr

Absterben geprägte Münze hat die Umschrift :Vitae Mküori » iniaßo .
( P Sophia Ludovica . der Königin Mutter und die

Herzogin Christine Charlotte , des Fürsten Gros -
mutter , waren volle Schwestern , und Töchter des
Herzogs Eberhard Hl . von Würtenberg Stutgard ,



!
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! Die Königin , die die Ehepacten mit unterschriebenl/rZ

harte , übernahm auf ihre Kosten den Schmuck , das
Silberzeug und die Kleidungsstücke anzuschaffen
und der Prinzessin zu schenken. Der Fürst ver¬
pflichtete sich dagegen zu einer Morgengabe von
4000 Rthlr . und 200 Rthlr . jährlicher Renten , und
dann zu einem Gegenvermächtniß von 4000 Rthlr .
Endlich wieß er der Prinzessin Braut das Schloß
Berum zu einem WittwensiH an , und setzte ihr zu
einem Witthum jährlich 6220 Rthlr . mit einigen
andern kleinen Nebeneinkünften aus . Die Ver -
Mahlung wurde am 8 Decemb . auf dem Churfürstl .
Schlosse Pretsch vollzogen . Noch sehr jung war

> die neue fürstliche Gemahlin . Am z r März 1707
! war sie gebohren . Sie war also noch nicht 17 Jahr
, alt , wie das Beylager gehalten wurde . Ihre El¬

tern waren der damals schon längst verstorbene
, Marggraf Christian Heinrich von Brandenburg -
» Culmbach oder Bayreuth , und Sophie Christiane

gebohrne Gräfin von Wolsstein , eine Mutter von
i 14 Kindern . Im Ausgang Dec . kam der Fürst^ mit seiner Gemahlin nach Ostsriesland zurück ( r) .

Vielleicht hatte der Fürst bei feiner Wahl aus die
innerlichen Unruhen Rücksicht genommen , um sich
Mt mächtigen Fürsten näher zu verbinden , und
dadurch das Ziel seiner Wünsche zu erreichen . Der
König von Dänemark Friedrich der IV . war von

i jeher dem ostftiesischen Hause sehr gewogen . In
! dem vorigen Jahre hatte er den Fürsten zum Rit ?

ter des Elephantenordens ausgenommen , und nun
ivurde der Kronprinz , nachhsrige König ChristianVl . , welcher ebenfalls mit einer Brandenburgisch -
Culmbachischen Prinzessin vermählet war , deö Für -

! sten Schwager . Auch der König Friedrich August
1 ^ . L 5 von

(r) Regier . Acten.
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I72ZVSN Pohlen war mit einer Culmbächischen Prinzeß - j
sin , jedoch aus einer andern Linie (H verheurathet , !
und diese hakte die junge Gemahlin des Fürsten er¬
zogen . Dann aber war schon damals dem Könige ^

von Pohlen , als Churfürsten von Sachsen das Eon -
fervatorium über Ostfriesland von dem Kaiser an »
vertrauet . Wie sehr nun der König von Däne¬
mark durch seine Truppen , und der König von Poh >
Ion , durch die Feder seiner subdelegirtsn Commista - °
ricn den Mrsien unterstützet , haben - dies wird die i
Geschichte in der Folge ausweiftn . !

§ . 8 .
Das . ganze Land mußte nothwendig in die

äußerste Verwirrung gerathen , wenn , zu ein und

derselben Zeit , an verschiedenen Oertern Landtage
gehalten wurden ; wenn dis zu Hinte versammleten
Stande mit den Auricher Ständen , völlig von ein - j
ander abweichende Mrundsätze hegten , und dann
beide Landtagsschlüsse sich nothwendig grade ent - ,
gegen stehen mußten . Die neuen Stande in Aurich
waren zu schwach , und , weil sie die Landescaffe nicht
in ihren Händen hatten , zu ohnmächtig , ihre
Schlüsse durchzusetzen ; dagegen befürchteten die
alten Stände , daß das Misvergnügsn weiter um
sich greifen , und ihre Gegner immer mehrern An .

Hang finden möchten , Die üblen Folgen wurden
von beiden Theilen , vielleicht aber aus verschiedenen
Gestchtspuncten beherziget . Die Stände hatten ;
den Hinter Landtag auf den März prorogiret . Den

Vor -

(») Der Marggraf Christian , ein Sohn des Chm»
fürsten Johann Georg von Dkandcnbntg , war' öet
gemeinschaftliche Ueber . Grosvaker der Königin
von Pohlen und der Fürstin von Osiftiesland .
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Vorwand der Unsicherheit in Aurich räumte derr ^ sz
Fürst dadurch aus dem Wegs , daß er allen Land -
kagscomparenten ein sicheres Geleit erkheilke , und
bei Leib - und Lebensstrafe verbieten ließ , sie so wenig
auf der Hin -- und Herreise als auf dem Landtage
selbst in Aurich auf irgend eine '

Art zu beleidigen .
Nun fanden sich die sammtlichen Stände wieder in
Aurich ein . Das Uebel war aber so tief eingewur¬
zelt , daß es zu keinen Vergleichsvorschlägen kam .
Nach der Lage der Sachen war dieses auch unmög -
lich , da die Kaiserlichen neuern Decrete in vielen
Stücken den Landesvertragen widersprachen . Von
diesen wollten die Stände nicht abweichen , und auf
jene stützte sich lediglich der Fürst . Nur blos wegen
LeS Deichwesens wurde eine Vereinbarung getrof¬
fen . Die Stände hatten vorhin , dem öfteren Wi¬
derspruch des fürstlichen Ministern ohnerachtek , mit
dem E -nder Rathsherrn Spree über den Larrelter
Kolck contrahiret Dieser hatte wider alles Ver¬
machen den gefährlichen Kolck glücklich geschlossen .
Nirgends fand man so vielen Eifer , die zerrissenen
Deiche wiederherzustellen , als bei den Emdern .
Nur Emden alleine kraute man daher die Rettung
des Landes zu - Für eine beglrcheneSumme wurde
der Stadt Emden nuu auch die Legung des Kay <-
deiches von den Ständen anverkrauet . Der Fürst
fand kein Bedenken , diesen Vergleich zu bestätigen .
Dieses alles , und wie einige Monate nachher Fürst
imd Stände auch die Verfertigung des Haupt -
deiches der Stadt Emden überlassen haben , ist vor¬
hin erzählet . Das Deichwesen besonders hatte
diele Streitigkeiten zwischen dem Fürsten und den
Ständen verursachet ; diese waren nun durch die
getroffene Vereinbarung mit der Stadt Emden ge¬
hoben . Aber das Deichwesen war leider nur der

ein -
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ryszeinzigste Punct , worin Fürst und Stände mit ein » I
ander übereinftimmten ( r) .

§ - 9 - .
Den Standen war alles daran gelegen , daß die ,

Trennung unter sich verhütet werden möchte . Der
Beitrag der Stadt Emden zu den gemeinen LandeS -
lasien , welcher vormals der sechste Theil gewesen war ,
hatte vorzüglich den Unwillen sehr vieler ständischer
Mitglieder wider Emden erreget . 1 68 z hatten sich,
die Stande mit Emden dahin verglichen , daß diese
Stadt statt ihres Contingents , in Rücksicht ihres !

verfallenen Zustandes , jährlich bis 170 c ohne alle
Abkürzung 2700 Gulden entrichten , und ^ zu der
ständischen Garnison stehen sollte . Mit dem Anfang
dieses Jahrhunderts sollte aber das Emder Contin -

gent von neuen behandelt werden . Da nun bald
nachher einige unter den Ständen ihre Unzufrieden « ,
heit über diesen Vergleich geäußert , und die Admi - I

nistratoren sich geweigert hatten , das behandelte
Contingenc anzunehmen : so war die Zahlung ge«
stocket (u ) . Emden hatte also von der Zeit an nicht
das mindeste zu den Landeölasten entrichtet . Noth «
wendig mußte dieses , besonders in einer solchen Zeit , !
worin die Schatzungen so sehr vervielfältiget Und mit
militärischer Execution beigetrieben wurden , unter
den Ständen Jalousie und Unwillen erregen . Diesen
Stein des Anstoßes hob man am 2 . May durch einen
neuen Vergleich . Darnach sollte die Stadt Emden
von nun an bis zu dem Jahre rKoo zu einer jeden
einfachen Capital - und zweien Personalschaßungen
Uso Gülden entrichten , und für den Rückstand

40000
( r) Landschaft !. Acten .
(u) Keckt en lntereüe blssr ltlooxmox . og Lmäen.

k - z8.
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40000 Rchlr - erlegen . Diese 40000 Rkhlr . soll - r/azken die Stände an der beglichenen Summe für den
Kaydeich einkürzen , und sich also selbst bezahlet' machen ( v) . Emden hatte also die Stande wegendes Rückstandes nunmehr befriediget , und entrichtete
von nun an wieder den ißt beglichenen Antheil zuden Landeslasten . In dem Vergleiche von i68z
war von beiden Seilen beliebet , daß kein einzelnerStand oder eine einzelne Stadt sich mit dem fürst¬
lichen Nsgisrhauft ohne Vorwisscn und Zustimmung
sammtlicher Stände in Tractak ? einlaßen , dagegenaber einer dem andern zur Ausrechkhaltung der Landes -
Verträge die hülsreiche Hand bieten sollte . Der ganze
Vergleich -, und folglich auch dieser Punkt , war in
der nun mir der Stadt Emden gemachten neuen
Convention bestätiget O ) . Dieses mußte dem Für «
sten besonders in dieser kritischen Epoche sehr miß¬
fallen . Eben daher protestirte er wider diese Ver¬
einbarung . Weil Emden in dem kaiserlichen Decrete
von 1721 aufgsgeben war , den schuldigen Beitrag(nämlich die sechste Quote ) zu entrichten , und den'
Rückstand sofort zu erlegen : so hielt der Fürst auch
diese Vereinbarung mit den Standen über die Emder
Quote für eine Widersetzlichkeit wider den Kaiser ,und klagte darüber bei dem Reichshofrath ( x ) .

§ . 10 .

(v) Dieftr Vergleich ist abgedruckt in der paritions «
mäßigen Einbringung der Gravam . 'vom io Nov.1729 . Beilage 55 . in der Ausführung des Pnvi '->legü Kaisers Maximll . von dem Recht der Vvrbei-fahrt , p. 114 . und in dem keckt und lntercilsÜssr dtoogmog. x . 29— Z ; .

<w) Landschastl. Acten .
(x) Gründliche Anweisung von der Schuldigkeit derStadt Emden , den sechsten Theii zu den Landes«lasten zu bezahlen . Z. io . er leg .
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^ § » ro .
Der Fürst hatte unterdessen zu verschiedenen -

malen auf die Epecution der kaiserlichen Decreke vom
18 - Äug . 1721 und 1722 bei dem Reichshofrath
angedrungen , und sich über vielfältige Contraven .
tionen wider diese Decrete und Widerspenstigkeit der
Stande beschweret - Dagegen hatten dis Stande ,
über die Verletzung der LauveSvertrage und über die
Vorenthaltung der fürstlichen Eingaben beständig ge -
klaget . Unter dem n . Jun . erließ der kaiserliche
Reichsßosrath wieder neue Decrete . Nur die Haupt -
stücke will ich daraus bemerken . Vorerst wurden die
vorigen kaiserlichen Decrete darin bestätiget . Dann
wurde zwar den Ständen nachgegeben , daß des
fürstlichen Commissarii Unterschrift der Landrechnun -
gen als übersiüßig unterbleiben möge , indessen sollten
die Landrechnungm so lange für ungültig und injusti -
siciret geachtet werden , so lange nicht auf die in dem
kaiserlichen Decrete vom r8 . August 1721 . vorge¬
schriebene Weise die fürstliche Rsvidirung , Prüfung
und Genehmigung erfolget sey . Der fürstliche In¬
spektor sollte zwar in dem Collegio keine Stimme
führen ; indessen sollte er berechtiget seyn , wider Feh .
ler und Unterschiede Monika zu machen , und solche
dem Landesherrn anzuzeigen , damit derselbe aus
Mittel bedacht sinn könne , dis üble Verwendung der
Lanveögelder zu steuern . Den Landrechnungen sollte
eine richtige Speciß

'
cmion der hülssbedürftigsn Per¬

sonen beigesüget werden , die Remisfwuen erhalten
hatten . Ferner sollte es bsi der kaiserlichen Reso¬
lution wegen der Proceß . Legations - und CommisstonS -
kosten sein Bewenden haben . Dann wurden die
eigenmächtige Landtagsaueschreldungen nach Hinte
für ein unbilliges und aufrührischeö Beginnen , und
die dortigen Verhandlungen für nichtig erkläret .

Wider
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Wider dis Stifter dieser höchst vermessenen Au fleh - 172z
nung wider ihren Landesherr .' « wurde die Inquisition
Vorbehalten , und den Deputaten , Administratoren
und Ständen bei Strafe von 50 Mark Goldes , und
nach Bewaudmß der Umstände , bei Verwirkung
Leibes und Lebens anbefohlen , sich in der Zukunft
solcher übermmhigen , widorspeußigen und die ge¬
meine Ruhe störenden Unternehmungen zu enthalten .
Ferner wurde dem Buchdrucker zu Emden der Ab¬
druck auftührischer Schriften bei Geld » und Lcibeö-
strafe untersaget . Endlich wurde dem ständischen
Consulenten in Gegenwart des Registrators und des
fürstlichen Procurators die Einsicht der Acten —
» jedoch unaushalrlich und unabbrüchig der schuldigen
» Paririon auf die kaiserlichen Deccete verstauet . "

§. n .
An die ordinair Deputaten und Administratoren

ergieng ein besonderes kaiserliches Dekret . Hierinwurden ihnen untersagt , Remissionen und Dilationen
einseitig , oder ohne vorhergegangcne fürstliche Zu »
stimmung -zu ertheilen ; Schahungen ausznschreiben ,die nicht von den sammtlicken Ständen eingcivilligetworden , so lange nicht über die Erheblichkeit der von
einem Theile der Stande gemachten Einreden die
landesfürßliche Cognition und Decision erfolget scy ;dem Fürsten die SchaHungöregister zur Revision und
Rttüficirung vorzuenthalten ; jemanden eigenmäch¬
tig von den gemeinen Landeslasten zu befreien ; mit
schimpflichen Reden und Schmähungen in Schriftendas fürstliche Ministerium anznkasien , und endlich
solche Deputirten , die sich den kaiserlichen Decreten
unterworfen , und die Parmonsscheine unterschrieben
haben , feindlich zu verfolgen und von dein Landtags
abzuweistn . Dann wurden ihnen die Tergiver sacio -

nen
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i72 ; nen mit der anbefohlenen Abführung der fremden

Miliz , die Widersetzlichkeit wider die Jnkroduction
eines fürstlichen Inspektors , die Auswirkung einer

Protection bei Reichsstanden , mit Uebergehung der

kaiserlichen Majestät , als alleinigen von Gott allen

Reichseinwohnern Vorgesetzten Oberhaupts , Beschir «
mers und Richters , ferner alle grundirrige zur Ver .

führung der übe ! berichteten Eingesessenen abzielende
Imputationen gegen den Landesfürsten , als wenn

dessen Vorhaben auf Vernichtung der Landesaccorden
und Privilegien und auf Einführung eines despoti »

schen Regiments gerichtet sey , und andere die fürst¬
liche Landeshoheit kränkende Thathandlungen mehr ,
ernstlich verwiesen . Besonders wurde ihnen vor .

gehalten , daß eö ein grundirriges und schädliches
Principium sey , wenn die Stände behaupten woll¬
ten , daß sie freie Macht und Gewalt hatten , nach
Belieben zu handeln und zu schließen , wie es ihnen
gut dünkte , und der Landesfürst schuldig sey , nur

schlechterdings alles , was die ordinair Deputaten
und Administratoren refolvirten , zu exeguiren . » Als

„ haben — so lautet der Schluß — Jhro Kaiserl .

„ Majestät Dero Ungnade über diese sämmtliche zi?

„ Verachtung Dero Kaiserl . Decrece sowohl , als zur
„ gröblichen Despect der landesfürstllchen Reputation

„ unziemliche widerrechtliche und sträfliche Pnncipia

„ und Führnehmen angeregtem ostfriesischen Collegio

„ der ordinair Depurmen und Administratoren anzu -

„ zeigen , allergnädigst resolviret , wie allerhöchst Die¬

selben solche übermükhige Assertionen und darauf

„ gebaute Thathandlungen , — wie auch die getroste «

„ nen heimlichen innerliche Empörung erweckenden

„ Zusammen - Verbindungen gänzlich cassiret und ver-

» nichtet ; ernstlich befehlende , daß berührtes Celle «

„ gium davon abstehen , und Dero vorigen kaiserlichen
„ Deere -
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„Decreten , wie auch an aüerhöchMDerofelben ver- r/rz
„ordnete kaiserl . Commission ergangenen Verfügun-
„gen in aller Unterthänigkeit gehorchen solle." Endlich
sollte innerhalb zwei Monaten angezeiget werden, daß
diesen sämmtlichen kaiserlichen Resolutionen wirklich
gelebet seye , mit der Verwarnung, „daß alle und
„ jede Verächter dieser reichsväterlichen wohlgemein.
„ ten Ermahnung in die Strafe der fünfzig Mark
„ löthigen Goldes kraft dieses erkläret sey , auch zu
„derselben Erlegung mittelst Execution angehalten,
„ und überdies von demAdministrations . ?lmk und
«Recht in landtäglichen Versammlungen zu erschei.
„nen excludiret, — nicht weniger auf weitere Fort-
„seßung trotzigerOpposition , und des bisher in böser
„Gewohnheit gehabten verbotenen anderwärtigen
«Recurses an Leib, Ehre und Gut gestrafft. werden
„ sollen.".

§. ro .
Dann ergieng an den König von Preußen als

Churfürsten von Brandenburg ein kaiserliches Man¬
dat , die in dem Lande stehenden Truppen sofort ab.
zuführen, sich in die ostfriesischen Sachen nicht weiter
zu mischen , und die renstirenden Landegstande auf
keine Weise wider den Fürsten zu schützen . „Wenn
„nun — heißt es in diesem Mandate — wider die
„ vormaligen kaiserlichen ErmahnungSschreiben und
„Unser letzteres Dehortakorium vom ig - Aug . 1721
„zu dessen nicht geringen Verachtung , diese annoch
„beständig in Ostfrieskand liegende Mannschaft, und
„ von selbiger ausgeübte , wider die gemeine Rechte
„und Reichsfaßungen überall anstoßende Land - Fried,
«brüchige Faxta also beschaffen , daß hierunter nun»
„ mehro wohl s krsecopto angefangen werden kann,
„mithin auch das gebetene Mandatum 8. 6 . sud

Gflfr. Gesch . 7B . M „koe«.
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172z I^oeva 100 keksi-corum suri heute erkannt worden .

„ Als gebieten Wir Ew . fbden , als Churfürstcn von

„ Brandenburg , bei Pön roo Mark lörhigen Gol -

„ deS — hiemit ernstlich , und wollen , baß Sie also

„ bald nach Insinuir « oder Verkündigung dieses Ln >

„ fers kaiserlichen Gebots , Dero vorhin inOstfries .

„ land eigenmächtig eingelegte und daselbst sich annoch
'

„ beständig aushalkends Mannschaft , ohne den ge-

„ ringsten ferneren Anstand , hinwiederum absühren ,
„ hjnwsgnehmen und nach Hause berufen ; folglich

„ Sr . des Fürsten zu Ostfriesland lbden und die

„ Seinigen in keinerlei Weise noch Wegs turbiren ,
„ am allerwenigsten aber die von den Administratoren

'

„ unrechtmäßig und zur Ungebühr ausgeschriebenen

„ und angelegten Colleccen excguiren und beikreiben ,

„ Noch sich in die ostfriesischen Handlungen im gering -

„ sten ejnmischen , weder die dasigen Landstänc e dcftn .

„ Liren , vertreten , noch beschützen , diesem also , und

„ zuwider nicht thun , noch hierinnen säumig oder §
„ ungehorsam sey , als lieb Ew . Lbden ist , obbe.

„ stimmte Pön zu vermeiden . Das meinen Wir

„ ernstlich . "

§ . iZ .

Hierauf nahm der Kaiser den Fürsten , dessen

ganze Familie , dessen Räche , Beamte , Diener ,

Angehörige und alle gehorsame Unterthanen in seinen
und des heiligen Reichs besonder » Schutz , Schinn

und Protection , und erkannte ein Conservatorim

auf den König Friedrich August von Pohlen , als

Churfürsten von Sachsen und auf den Herzog Auguß

Wilhelm von Braimschwei
'
g - Wolfenbürcel . Es

lautet der Schluß
' des kaiserlichen Refcripks an dm

König und an den Herzog : „ Als ersuchen Wir Ew.

„ Lbd. ! bd . — daß Sie Sr . des Fürsten von Oss

„ ftieslsttlr
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„ friesland Lbd. nach Maaß und buchstäblichen In - r/zz
„ halt des heutigen Unftrs kaiserl . Reichshosraths
„ Conclusi bei vorigen Unfern kaiserl . Dekreten vom
» i8 . August 1721 . und dem Ihrer Lbd. gebühren -
„ den Landesfürsts . Refpect und Höheik wider alle
„ Eingriffe und Turbationen , unter welchem ausge -
„ sonnenen Pratext , auch von wem solche immer zisc
„ äirecium oder mchreÄum unternommen werden
„ möchten , beständig mit sattsamen Nachdruck , auch
„ so oft es nöthig ist , mit militärischer Macht unver¬
züglich , imgleichen auch die Landesstande bei den -
„ jenigsn Rechten , so ihnen laut ermeldeken Unser »
„ kaiserl . Resolutionen uud Lccorden zustehen , jedoch
„ daß hierunter der Mißbrauch verhütet werde , auf
„ alle Weift manuteniren , und daneben die gemeine
„ Ruhe conserviren , und keine Thatlichkeiten , Ueber -
„ Ziehungen oder Belästigungen niemanden — ge «
„ statten , folglich Sr . Lbden als Landesfürsten sammt
„ seiner fürstl . Familie , dessen Rache , Beamte , Die «
„ ner , Angehörige und gehorsame Unterthamn da «
„ wider jederzeit , smorit .<te liostrg Lseftrea , schuhen ,
« schirmen und vertheidigen mögen . Daö geschieht
„ zur Vollziehung der Gvtt - geliebten Justiz , und
» Uns beueben von Erv . Lbden , Lbden zu danknehmi «
„ gen Gefallen . "

§. 14.
Die Executkon dieftr kaiserlichen Decrete und

Untersuchung und Schlichtung der Streitigkeiten ,
welche noch sonst zwischen dem Fürsten und den
Standen vorwalteten , und in den Dekreten ausge -
sehet waren , vertraute der Kaiser ebenfalls dem Köni¬
ge von Pohlen und dem Herzog von Braunschweig »
Wolftnbüttel an . Die vorzüglichste Stelle dieses
Eommissorii lautet so : » Wir gesmnen an Ew . Lbd.

M 2 « Lbd .
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i72Z » ! bd . Freund - Oheim - Brüder . nachbarlich und

« gnädigst , daß Sie diese Unsere kaiserl . Commission
« annehmen , — und hiezu von jedweder Seite einen
« gelahrten in Land - und Regierungssachen wohler .
« fahrnen Subdelegirken brauchen , und nach Maas ,
„ gäbe Unserer hiebei gelegten kaiserlichen Instruction !
„ verfahren , sodann — denen übermüthigen und
„ widerspenstigen Administratoren — den rechten
» Ernst zu erkennen geben mögen . Dieses gereichet
„ Uns zu besonderer Wohlgefälligkeit . "

So hatten denn der König von Pohlen als Chur -
fürst von Sachsen , und der Herzog von Braunschweig
die Unkersuchungs - Executions - und Manutenenz -
Commission .

§- i ; .
Der Fürst hatte sich auch vorzüglich darüber be¬

schweret , daß die Stände das 1687 erkannte , 169 ;
aber wieder aufgehobene Conservatorium heimlich
mit dem Bischof von Münster erneuert hatten , wie
auch , daß der Bischof die rückständigen Subsidien
durch seinen Obersten von der Horst mit militari ,
scher Execukion beitreiben lasten . Dieses Verfah¬
ren wurde durch ein besonderes kaiserliches Rescript
dem Bischof verwiesen , und ihm aufgegeben , die
beigetriebenen Gelder mit den Zinsen an die Landeö -
caste wieder zurückzuzahlen . „ Wenn nun diese —
so drückt sich der Kaiser aus — von deiner Lbd . ,
„ unternommene den gemeinen Landfrieden offenbar
„ überfahrende , an sich ärgerliche und schädlicher
„ Consequenzen volle Thathandlungen nicht allein
„ Unserer kaiserlichen Verordnung zuwider , sondern
„ auch Unserm allerhöchsten Respcct und Autorität
„ zum merklichen Abbruch , Sr . des Fürsten zu
„ Ostftiesland Lbd. aber zum empfindlichen,Präjudiz

» und
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» und Dero Landen zum größten Schaden gereichen,172z
„ und Wir als oberster Richter dergleichen eigen ,
„ mächtiges höchst strafbares auf eine allgemeine Zer .
„ rüttung abjielendes Beginnen keinesweges gestat¬
ten können noch wollen : Als befehlen Wir Deiner
„ Lbden , die unter dem Namen der Substdiengelder
„ erpreßte und empfangene Geldsummen sammt Er »
« stattung des Interests und verursachten Schaden
„ undKosten an das ostfriesische Landschasts -Aerarium
^ innerhalb zwei Monaten bei Vermeidung einer
« Strafe von 5 s Mark löthigen Golde - wieder zu
« bezahlen . "

§. r6.
Endlich ergieng ein kaiserliches Patent an bke

fämmtlichen ostftiesischen Unterkhanen . Hierin wur¬
den alle Eingesessenen aufgefodert . sich den kaiser¬
lichen Decreten und den künftigen Verfügungen der
kaiserlichen Commission zu unterwerfen . Ihnen
wurde der mächtige Schutz des Kaisers wider alle
angedrohte Verfolgung und Belästigung und dann
auch die kaiserliche Manutenen ; bei der beständigen
auf die gemeine Wohlfahrt

"
und Ordnung gegründete

Ausübung aller aus den Landesverkrägen fließenden
Gerechtigkeiten in Kraft des nun auf den König von
Pohlen und den Herzog von Braunschweig erkannten
kaiserlichen Censervatorii zugesichert . Da auch von
ständischer Seite behauptet worden , daß die kaiser -
lichen Decrete die ganze Landesverfassung und die so
heilig beschwornen Verträge durchlöcherten , so er¬
mahnte der Kaiser in diesen Patenten alle Eingesesse¬
nen , sich nicht durch die Administratoren , die durch
ihre unbeschränkte Licenz zu Excesseu und Anordnun¬
gen und durch ihre Eingriffe in die landesfürstkiche
Oberbotmäßigkeit alle diese Klagen und Beschwerden

M z ver -
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A7szveranlassek hatten , mißleiten : ; » - lassen . „ Um des »,

„ willen — heißt es ferner — ein jeder von Euch
„ leicht vermerken wird , daß Unsere kaiserliche Deere «
„ te im geringsten nicht aus Bmehmung des rechten .
„ Gebrauchs der Landesprivilegien und Verträge oder .
„ Einführung unbilliger Neuerungen angesehen, . fon, ,
„ dem , daß derselben Genuß, . vermittelst Abschaffung ,
„ derselben mancherlei ) Unheil rmd Bedrängniß über
„ das Vaterland häufenden Administraciohs « Irre -,
„ gularitäten und Excesten und Einführung einer
„ vorlängst von sehr vielen gewünschten guten Wmh «.
„ schaft , jedermänniglich züm Guten , wieder herge « .
„ stellet , und ins Werk geseßet werden möge . " ( v )

(7) Alle diese unter dem ir . Jan . erlassene kaiserliche
Decreke, Mandate und Pakenke sind von fürstliche

„Helle besonders abgedmcht wvrden.

Vierter



Vierter Abschnitt . , .r
§ - I - Die alten Stände erklären sich , Len nenern kaiserlichen '

Decrctm lil soaveitzu unterwerfen, als solche mir Len Landes -
vertragen übereinstimmen . Sie suchen wider diele Decrcte.
reKikutidaÄ » ich i'm^xrum nach . .§- 2 . DcrKLnlg von Preußen
mahnet die - MAULe- von allen Gewaltt -Wigkciten ab , §-

. und rechtfertiget sich , wegen seines Benchinens tn den ostfrie-
flfchen Etreitigkeiken bei dein' Kaiser.

'
Dagegen sichet der

'
Bischof von Münster von der mit den GtMen getroffenen-
-Eonvenkivn ab . -87 4. Me -AdministrÄoren' lassen wieder tte»
cuMwü ' igte Schakun

'
M execvtsvlsch

' UifreiSen .
' Dies ver/

-üüsiasset Gahruugund ' da 'mi einen Tumult st» Norden . Die
ch-ugerückte siändifchc^ Miiz wird mit - einem Stcinregcch
empfangen , und '

zujsi Abzug gez, » ungen. §-
'

5- Der -Fürst
setzet eiuiM 'Magistratspcrfonen in N »M » sbt '

b - H. -Norde »
- Wmiktircl sich denkafferllchen Acwe«:ar -,iK>ie -Stände -erko¬ren sich zu ciücm

'
Biraicrch , der Kürst aber bestehet,,lediglich

astf die ' kaiseriiWt ' -DecE . K. 7- Äer K'bniz von' Pohle»
. und bcrHerzog'

PmNPrarinschweig örnem -on den vicwai ^segRitter und den ^ sfrath Rober zu ihren snddelemrren
Lömmiff <rrt «n . Die Stände reichen bei dem Keichshofrath
wider . die,zu cröfnende kaiserliche Commission LblehnunM
und Rccusationöschrisken ein , und protciiiren durch ein atze «' drucktes Placat wider einen' von dem Fürsten ausgeschriebene »
Landtag . -,r . 8 , Me ausfchrcibe-'.den Fürsten .des westphäsf«

. sehen Kreises beschweren sich bet dein Kaiser , daß ihnen nicht
die iintcrsuchungs - und Manukencnz - Commission anvertrauek
worden, wKdcn aber abschläglich bcschrcdcn.

7
'

-
' ^

§ . r > /
^

'Aiius diesen kaiserlichen Decreken , Mandaten undifsz
'

Patenten gehet denn die ernstliche Willens »
Meinung des Kaisers hervor , alle in Ostfticsland sich
eingefchiichene Unordnungen abzustellen , und dem
Fürsten , wider alle , Eingriffe ivdesstn Landeshoheit
seinen kräftigen Schuß , zu ercheilen . Aber alle diese
kaiserüche Verordnungen und Verfügungen , die iü

-dev That in vielen Stücken den Landesverträgen nicht
entsprachen , änderten so wenig , ajs die Drohungen

ides sich nun ganz auf det ^ Kaiftr verlassenden Für¬
sten , die bisherigen Gesinnungen der alten Stände .
Die ganze Ritterschaft und die Stadt Emden hielten
noch fester an einander wie jemals , und hatten ohn § -

M 4 dem



i84 Dreißigstes Buch.
T^ szdem die angesehensten und reichsten Eingesessenen in l

Norden , Äurich und auf dem platten Lande auf ihrer
'

Seite . Gleich in dem ersten Kaiserlichen Decrete
vom i8 August l ? 2 l hieß es : „ Des Herrn Für « j
» sien Intention und Meinung , die ihm zuständige
» Landesregierung auf eine , der kündbaren Reichs «
» Verfassung gemeine Art , zu führen , ist an sich ganz
» löblich , und soll mit Kaiserlichen Beistand zur be«

« hörlicher Wirklichkeit befördert werden ." Und

hernach : „ Ferner sollen auch die Landesstände die

» ostfriesischen Landesaccorden anders nicht , als der

» Kaiserlichen und des Reichs Hoheit , Rechten und
» Jurisdiktion und vernünftiger guter Ordnung zwi «
» schen der Landesfürstlichen Obrigkeit und Unter -

» thanen unprajudicirlich und unabbrüchig gebrau «
M chen . " Diese Stellen , worauf das damalige Kai «
ferlicheDecret und die nachfolgenden gebauet waren ,
sahen die Stände für das Grab ihrer ganzen Ver «
fassung an . Sie glaubten , daß der Fürst diese
Stellen zu seinem Vortheil und ihrem Nachtheil
anwenden , und alle Verträge übern Haufen werfen
würde . Die Landesverträge waren ihnen heilig .

' Davon wollten sie keinen Schritt abweichen . Sie
behaupteten , daß die besondern auf beschworneVer »
träge sich gründende ostfriesische Landesverfassung
von der allgemeinen Reichsconstitution abwlche , und
daß jene , nicht aber diese zur Richtschnur der Lan¬
desregierung dienen müßten . Sie wollten also eine
Accordenmäßige , nicht aber eine Reichsconstikutions «
mäßige Regierung haben . Hierauf bestanden sie
um so viel mehr , weil in allen Huldigungsreversa «
len die Accorde als Grundfeste der ostfrkesischsn
Regierung bestätiget waren , und Fürst Georg Chri «
stian sich ausdrücklich erkläret hatte , niemals einige
Kayserliche Mandate wider die Aceorde auszu «
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bringen (2) . Sie wollten sich daher den Kaiser - 172;
lichen neuern Decreten nur in soweit submittiren ,
als solche mit den alten Kaiserlichen Decreten und
mit den andern Landesvertragen übereinstimmten .
Zu demjEnde hegten sie auch zu dem Kaiser das
Zutrauen , daß sie bei ihren alten Rechten , Gebräu -
chen und Vertragen beschirmet werden würden .
Nach dieser Erklärung glaubten sie nicht , daß sie
den gehäßigen Namen der Renitenten verdienten ,
und suchten nun wider die Kaiserlichen Decrete
reüttutioncin in inteZrum nach (s) .

§ - 2 .

Unterdessen blieb alles auf dem alten Fuß . Die
Stände willigten zu den dringendsten Ausgaben
immer Schatzungen ein , und der Fürst versagte
dazu seine Genehmigung . Die Administratoren
nahmen nun wieder zu executivischen Mitteln zur
Beitreibung der Schatzungen ihre Zuflucht . Sie
requirirten , wie vorhin , den Oberstlieutenant
Fridag , ihnen durch ein Commando die starke Hand
zu bieten . Wie dieser ohne Erlaubniß seines Kö¬
nigs es nicht wagen durfte , die Exemtion zu voll¬
ziehen : so wandten sich die Administratoren un¬
mittelbar an den König von Preußen , und baten
zu Folge der getroffenen Convention um den Königl .
Schutz . Der König rieth durch ein Cabine ^sschrei -
ben vom 26 Oct . diese militairische Execukion ihnen
ab . » Es lieget vor Augen — heißt es unter an -
»dem darin — was die letzte wiewohl ohne Unsere
»Approbation geschehene Exemtion für schädliche

M 5 » Wir .

(r) Brenneisen 1"
. s . x. 885-

(s) Lpecier tsNi p. IS. und accordenmaßlge Iustffk«
cation der Stände in xunöto tubrmlLoais kslvir
xsüir . x. H .
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chr !

, 72z „-Wirkung -ZshM , und wie dadurch der Kaiserliche-
^

„ Hof zu solcher wider euch gesüßten Resolution A-n-
„ laß genommen . Sollte itziger Zeit wieder zu
„ einer solcher? . E .recution geschritten werden , so ist
„ nichts omdc-rs . zu - vermnthen , als daß die- Sache
„ dadurch von neuem verdorben , wo nicht gar despe -
„ rat gewachst , - und - alsdenn -noch mit weit härteren
„ Verordwungen , als vorhin , in euch gedrungen
„ werde ( b) . ". Der König fand überhaupt nicht ge«
rachen , bei dsn '

iHigen Conjunctmen die Stände
wider die harten Kaiserlichen Beerete zu unter -
stützen ; doch gab er der Stadt Emden die .Versiche»
rung , daß er sich ihrer im Fall der Noch anneh.
men wollte. - Mo heißt esun - emein Cabinetsschrei .
ben vom Z.o December . .-. .^ Ech-isi llnsere Meinung
-„ nicht , die Smdt zu .abandoniren . - Wir werdeii
„ unsere -M -stweS nehmen ^ wenn man sie angreifen ,
-„ oder Gewalt ? wider .sie . gebrauchen sollte. - Die
„ Stadt kann geimhig-sepn, mch. es anf Unö ankom -
„ men lassen und . wollen Wip albdenn mit den
-„ Generalstaaten Concert gehen (c)."

Der König pon Preußen hatte indessen bei dem
Kaiser sein Benehmen bei Hs'n - ostfriesischen Strei «
.tigkeitsn und hem ferneren Aissenthast . seiner in Ost-
frier- laud liegenden Truppen - gerechtsertigek. Diese
M -echtferkigung gnügte aber dem Kaiser nicht . . Es
ist. solches darauslsichkbar , döß -Wt § r dem ao August

-des folgenden . Jahres , 724 wi^er den König , ass
Churfürsten von . Brandenburg , .ein Mandatum
arctius erlassen wurde . Auch hakte der Churfürst
von Cöln und Bischof von .Münster , Clemens Au -

-
'

gu ?b !
<b ) Landschaft ! . Acten. !

Emdcr Acten . !
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gust , die mit den Ständen . emeiierks Convcntioni/og
und die epecutjvische Beitreibung der Subsidien -
gcider durch eine dem 'Reichshofrath am zi Sek.
eingereichte Vorstellung justiMMt, , . Dem Fürsten
gelang es indessen , nach einigen Unterhandlungen ,
den Churfürsten . von Cöln auf seine Seite zu drin -
gen , und ihn zu bewegen, dem jüngsten Kaiserlichen
Pönalrescripte zu geleben . Diese :nit dem Fürsten
getroffene Vereinbarung wurde von dem Churfür¬
sten in Munster am 21 Febr . 1724 , unterschriebene
Ich rücke die HWptstelle hier ein : »C'S - verspreche
» Sr , Chrnf .- Durch ! . als Bischosvon Münster , Laß
» Sie aus Respect gegen Sr . Kais . Majestät , und
» zur Cultivr'

rung aller guten nachbarlichen Freund -
» schaft und guten Vernehmens mit Sr . Hochfürst«
glichen Durchl . zu Ostfrieslsnd inskünftig denen
»allerhöchst besagten Kaiserlichen Verordnungen .ge¬
rieben , sich des Conservatorii für dis ostftiesischen
,standesstande , für die Deputieren und Administra «
» koren , wie auch der daraus gerichteten Convcnkio«
»n ?ü niemals bedienen , sondern sich derselben ganz«
» lich begeben , auch sich der ostfr. Landesständen in
» denen zwischen Sr . Hochfürstl . Durchl . Zu OststjeS-
,-stand und ihnen vorschwebenden Streitigkeiten , auf
» keine Weist annehmen , sondern solches alles Sk .
j,Kaiserlichen Majestät allerhöchsten Entscheidung
-» über lassen werden . — Hingegen versprechen Sn
»Hochfürstl. Durchs . zu Ostfriesland , daß sie von
»ihrer wider höchstbefagte Sr . Ehurfürstl . Durch !.
» zu Cöln, als Bischof zu Münster , wegen von Ihr »
»gehobener Schuß - und Sübstdiengelder erhobener
»Klage und darauf erkannten Kaiserlichen Neffripte
» aus besonderer Constderation rotiono prsatoricr
« abstehsn , und darin bei dem Kaisers . Reichs -
»hofrakh nicht weiter urgiren wollen . Immassen

» denn
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» 724 .,denn Sr . Hochfürstl . Durchs , zu Ostfriesland von

„ solcher Klage rakinrio prsewrici völligen Abstand
„ thün — ( cl ) . ^ Sehr leichte konnte der Fürst von
dieser Klage und dem Kaiserlichen Rescripke wegen
Wiederbezahlung der beigetriebenen Subsidiengel -
der Abstand thun , weil diese Gelder nach dem Kai .
serl . Rescripte nicht zu der fürstlichen Domainencasse
fitesten , sondern der ständischen Landschaft !. Casse
zurückbezahlet werden sollten . So hatte denn nun
der Churfürst von Cöln als Bischof von Münster
sich des Conservatorii förmlich begeben . Von
Münster konnten also die Stände auf keinen Schutz
mehr rechnen .

§ - 4 .
Die von den Ständen eingewilligten Schaßun .

gen waren es vorzüglich , welche die Irrungen zwi¬
schen dem Fürsten und den Ständen so nährten , daß
das Mißverständniß in eine Verbitterung ausbrach .
Die Behauptung der Stände , daß der Fürst seine
Zustimmung zu den auf öffentlichen Landtagen ein .
gewilligten Schatzungen nicht versagen könnte , und
dann die so sehr dringenden Ausgaben besonders
zum Behuf des der Stadt Emden anvertrauten
Deichbaues , und zur Befriedigung des Königes von
Preußen und der Kaiser !. Salvegarde , veranlaßken
die Administratoren , die Schatzungen durch ihre
Hebungöbediente , dem fürstlichen Widerspruch ( e)

ohn .

( 6) Der Vergleich ist abgedruckt in der Anweisung
von der Garantie der Krone England und der Gc.
neralstaaten p . ?6 — zz . und in der Anweisung
von dem fürstlichen Erbeigenkhum an Embenx . ; ; .

( e) Go rescribirte unter andern am 17 Febr. 1724
der Fürst : Wenn Schatzungen ordentlich einae^

Willi«
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ohnerachtet beizutreiben . Sie bedienten sich nun , 1724da der Oberstlieutenant von Freitag kein Commando
hergeben durfte , der ständischen oder Emdischen
Truppen . Da so viele Eingesessene der beständigen
Auflagen müde waren , so gewann der Fürst immer
mehrern Anhang . Die schlimmste Gährung war
in der Stadt Norden . Der Amtsverwalter Io »
Hann Diderich Ketkler ( k) und der Bürgermeister
Ludewig Wmckebach arbeiteten eifrig für den Für «
sten ; dagegen hielten die Bürgermeister Engelbert
Kettler und Johann Laurenz Palms , (letzter war
selbst Administrator, ) und die übrigen Magistrats .
Personen es mit den Ständen und Administratoren .

Am

ivilliLtk und nützlich verwandt werden; so werdenWilderen Bezahlung nicht hindern: bei solchenunordentlichen und landesverderblichenWesen aber
müssen Mir ihun , was das Uns von Gott ander»traute Amt mit sich bringet. Und Wir verbleibeneuch rclerWli, reservsnäi , mit Gnaden gewogen.So lautete in dieser -Epoche immer der Schluß allerRescripten.

(t ) Dieser war vorhin ein eifrigerPatriot. Er hattefich als damaliger Bürgermeister in Norden widerdie Einführung einer neuen Policryordnung ge«sträubet. Auch hatte er sich der Introduktion deSvon dem Fürsten zum Drosten ernannten EdjardAdolf von Polmaun widersetzet. Deshalb wurden
. er und der Rathsherr Johann Redlef Koch ihrerBedienungen 1691 entsetzet . Sie wurden aber aufAnhalten der Stadt Norden durch ein Hofgericht»liches Erkenntniß, weil sie ohne rechtliche Formund ltngehört abgefttzet waren , nach Anleitung des26 Artikels des ofterhustschen Vergleichs wieder re.

stituirek- (Der Stadt Norden gründliche Auwei«sang p . 27 . zi .) Nachher sühnte er sich mit demFürsten wieder aus . Als Amtsverwalrer hat erstets dir fürstliche Autorität wider alle Eingriffe zubehaupten gesuchrt.
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H724AM 4 März versammlete sich der Magistrat mit dm

gualificirten Bürgern , um Deputirts mif den be-

vorstehenden Landtag zu ernennen , und sich über dis

Instructionen , die sie den Deputirten ertheilen woll¬
ten , zu berathschlagen . Mitlerweile fanden sich ,
man sagt auf Ansichten des Asntsverwalters Kettler
und des Bürgermeisters Wenkebach , der Pöbel und

auch unter demselben einige angesehene Bürger vor
dem Rathhause ein . Bürgermeister und Rath
waren zu ohnmächtig , dieses zusammen gelaufene
Volk aus einander zu jagen . Sie gaben gute
Worte , und ließen vier Deputirte auf die Raths¬
chube kommen . - Diese verlangten , daß der Magi¬
strat sie von den unleidlichen Schätzungen befreien
sollte . Wie der Magistrat ihnen aber vorstellte ,
daß solches nicht in seiner Macht stünde , und ihnen
rieth , darüber bei dem nun bevorstehenden Landtage
mit einer dringenden Vorstellung einzukommen : so
ließen sie sich durch Zureden besänftige !:, und gingen
allmählig aus einander . Vom Rathhause traten
die Bürgermeister und Rathsverwandten nach da¬

maligen beständigen , Sebrauch in das Weinbaus
ein . Nur der einzige Bürgermeister Wenkebach
ging vorbei , und nach seinem Hause . Noch saßen
Bürgermeister und Rathsherrn gegen sieben Uhr
treulich zusammen - wie ein großer Lärm , und ein
lautes Geschrey Trop ! Trop ! Trop ! ( ein dort ge¬
wöhnlicher Ausruf , um schleunig das Volk zu ver¬

sammlet : , ) sie in ihrer Ruhe störte . Ein gemeiner
Kerl hatte ein altes Faß sich vor den Leib gebun¬
den , und bediente sich desselben stakt einer Trommel .
Nun war der Auflauf allgemein . Ehe sich der

Magistrat besinnen konnte , hatte schon der zusam¬
men gelaufene Pobel vor dem Hause eines ständi¬
schen Deputirten Gewaltthatigkeiten verübet . Der

Magi -
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Magistrat sandte einen Stadtdiener an den Bürger - 1724
meister Wenkebach — er hatte damals das Prä .
fidium — und ließ ihn ersuchen , so fort sich bei
ihnen in das Weinbaus emzusinden . Wie er sol¬
ches abiehnte , ließ der Magistrat die sechs Ober -
officiere zu sich kommen . Diese ließen die sechs
Rotten sofort in die Waffen treten , besetzten das
RakhhauS , jagten den Pobel aus einander und stell,
ren die Ruhe bald wieder her . Wie nun an dein
folgenden Tage der Bürgermeister Wenkebach den
fernem Aufbot der Bürgerschaft zu Hintertreiben
suchte ; so sandte der Magistrat einen Eilboten nach
Emden , und bat sich bei dem ÄdmimstrationScolle -
gio ein Commando von der ständischen Miliz aus .
Der Capitain Andree stand damals mit r oo Mann
zur Beitreibung der Schatzungen in der Nähe .
Dieser rückte am 6 Mürz auf Ordre der Admini «
skratoren « ach Norden hin . So wie er gegen vier
Uhr des Abends schon in der Nähe der Stadt war ,
lief das Volk wieder zusammen , und versammlets
sich vor der Thürs des Bürgermeisters Wenkebach .
Dieser munterte , wie die Sage ging , das Volk auf ,den Capitain Andree mit Gewalt zurück zu treiben .
Gleich wurden die Straßen aufgerissen . Mit einem
Steinregen wurde dis ständische Miliz bewillkom .
met . Der Capitain ermahnte erst das ungestüm
audringende Volk sich ruhig zu halten , und dann
drohte er . Wie so wenig seine Ermahnungen als
Drohungen etwas fruchten wollten , ließ er Feuer
geben . Einer blieb auf der Stelle , einige andere
wurden verwundet . Nun erhielt er Lust . Er mar -
schirte ungehindert weiter und postirte sich vor dem
Rathhaus . Der wiederum , mit Ausschluß des
Bürgermeister Wenkebachs in dem Wcinhause ver¬
sammlet - Magistrat , ließ das Nachhalls eröfnen ,

und
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i724und quartirte den Capitain mit seiner ganzen Mann » I

schaft auf dem Rathhause ein . Die Nacht hindurch s
war alles ruhig . Wie des andern Morgens der ^
ganze Magistrat und die qualificirte Bürgerschaft !
wieder auf dem Rathhause versammlet war , rottete ^

sich abermals das gemeine Volk — von ständischer
Seite wird es immerhin Canaille , von fürstlicher
Seite die löbliche Bürgerschaft genannt — zusam .
men . Es eröfnete mit Gewalt die Thüren und
drang sich in die Rathsstube hinein . Schelme ,
Verräther , Mörder waren die Titel , womit der
Magistrat begrüßet wurde . Die Bürgermeister
Palms und Kettler besonders wurden von allen Sei .
ten so beklemmet , daß sie kaum im Stande waren ,
Othem zu holen . Nur die Furcht vor den anwesen -
den Soldaten hielt den Pöbel zurück , Hand an sie
zu legen , oder gar sie zu ermorden . Man ver - ,
langte , daß die ständischen Soldaten so fort mit
Zurücklassung ihres Gewehrs abziehen sollten ; den
Capitain aber wollten sie durchaus als Arrestant be-

halten . Die auf dem Rathhause gegenwärtige qua¬
lificirte Bürgerschaft und andere hinzugekommene
angesehene Bürger glaubten , daß durch den Abzug
der ständischen Miliz die Ruhe nur wieder herge -
stellet und ein unfehlbares Blutbad vermieden wer¬
den könnte . Hierin stimmte auch der Magistrat
mit ein . Auf Zureden desselben ließ sich der Capi¬
tain Andres bewegen , seine Leute wieder abzufüh¬
ren . Dies geschah noch an demselbigen Tage .
Nach Abzug der ständischen Miliz drang der Pöbel

'

in das Haus des Deputaten Schröders , zerschmet¬
terte und vernichtete alles , was er darin vorfand ,
warf dem Bürgermeister Kettler die Fenster ein ,
und wollte den Unfug weiter treiben , ließ sich aber

durch vernünftiges Zureden wohlgesinnter Bürger
und
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ünd besonders der beiden Prediger besänftigen . S01724
war denn alles wieder ruhig (Z) .

§ . 5 .
Das ständische Commando war von dem Ma .

gistrat nach Norden eingeladen Es läßt sich also
leicht erachten , daß der Fürst um so viel mehr die .
seö ungnädig ausgenommen habe , weil er schon lange
vorher mit dem Betragen des Magistrats sehr un .
zufrieden gewesen Zwischen dem Magistrat und
der fürstlichen Canzellei schwebten beständig Strei¬
tigkeiten vor , indem die Canzellei die Gerechtigkei¬
ten der Stadt lind besonders die Jurisdiction des
Magistrats einschranken wollte . Zur Aufrechthal -
tung ihrer städtischen Privilegien trafen Bürger¬
meister und Rath am z Febr 1717 eine schriftliche
Vereinbarung . Hierin heißt es zuletzt : „ Weil wir
«nicht unbillig in Sorgen stehen , es werde die Hof .
«Canzellei more «oüc « , weil unsere und derStadts -
« Jura einige Jahre her auf alle Art und Weise
« haben gekränket werden wollen , uns desfalls --^7
Sie hatten einen Kerl in ; Gulden Brüche con.
demnirek , womit die Canzellei unzufrieden war —7
« einige Verdrießlichkeiten und Kosten machen ; so
«haben wir zur Maintenirung unserer in den kam
« desverkragen uns zu gute verorvneten Jurisdiction
« und festgesetzten Rechte , uns dahin verbunden und
«vereiniget , daß wir wider alle zu besorgende In -
« sulten und offenbare Kränkringen unserer Rechte
« und Jurisdiction dergestalt verwahren werden , daß

» wir
<ß) Der Stadt Norden gründliche Anweisung , daß

zwei Bürgermeister aus unerheblichen Ursachen un «
gehört ihrer Bedienungen entsetzet seyn . Beson *
dcrs x . 6l 6z .

Gstfr . Gesch. 7S . N
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> 724 » wir nicht allein jederzeit mit einander festen Fuß

„ halten , von Niemanden uns trennen , Mann vor

„ Mann stehen , und wenn Jemand allein von uns

„ sollte angegriffen werden , alsdenn conjunctim zu .

„ treten , und die Sache mit einander ausführen ,

„ sondern auch mit einmüthiger Anruffung der Hülfe

„ der Herrn Landesstände uns und unfern Nachkom «

„ men in unfern Aemtern , es sey auch in welchem

„ Stück eö wolle , nichts präjudicirlicheS einreißen

„ lassen wollen ; ja was etwa » zum Nachtheil unse.

„ rer Jurium und Jurisdiction von unfern Vorfah¬
ren Vl , clam aut prsecano möchte eingerissen sey »,

„ wollen wir von nun an mit Hülfe der Stände ein-

„ müthig , wie es redlichen Eid und Pflicht beobach -

„ tenden Bürgermeistern und Rath eignet und ge-

„ bühret , auf alle Wege zu redressiren uns äußer -

„ stenö geflissen seyn lassen . Zu mehrerer Versiche¬

rung haben wir dieses schriftlich aufgerichtct , und

„ vermittelst leiblichen Eides , so wahr uns jedem

„ Gott helfen wolle , nebst eigenhändigen Unterschrif¬
ten hiemit bekräftiget (k ) , " Wie sehr der Magi¬

strat wider das fürstliche Ministerium eingenommen
gewesen , ist aus dieser Vereinbarung ersichtlich-

Die wechselseitige Abneigung vergrößerte sich vor-,

züglich in dem Jahre 1721 , wie der Magistrat den

an der St . Andreaskirche stehenden Thurm < i) eigen¬
mächtiger Weift und wider Willen des Fürsten ab¬

brechen

( K) Der Stadt Norden gründliche Anweisung ? .
' (i) Bei der Küche standen anfänglich drei Thmme .

Der eine stürzte 1622 von selbst eim . Cis'en . acl
snn . 1622. Der andre wurde 1721 ebenfalls wider
Willen des Fürsten abgebrochen . Gründliche An- ^
Weisung von dem Erbeigenchum des Fürsten an j
Emden ?- 157- und der dritte stand denn noch bis !
jir den Jahren 1721 .
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brechen ließ . Das Mauerwerk dieses alten schoni ? ^r 'r88 erbauten Thlirms war r 26 Fuß hoch . Vor -
mals hatte dieser Thurm eine hohe S - itze , die den
Schiffern zum Pharus diente . Diese war 15 ^ 1in der Baithasarischen Fehde abgebrannt . Der
Magistrat war der Meinung , daß dieses alte Ge¬
bäude der Etadt wegen des Unterhalts lästig wäre ,und aus dem Verkauf der Steine ein großer Vor -
kheil gezogen werden könnte . Er hielt sich dahermit Zuziehung der ganzen Bürgerschaft berechtiget ,den Thurm zu schleifen . Dagegen wollte der Fürstden Thurm , als eine Antiquität , erhalten . Der
Fürst nahm dieses eigenmächtige Verfahren des
Magistrats um so vielmehr ungnädig aus . weil von
dem gehofften Gewinn wenig oder gar nichts herauskam sk ) / Zu dieserZeit nahm vorzüglich dieSkadt
NordeMn den Streitigkeiten zwischen dem FürstenMd den Ständen den wärmsten Antheil . Der
MiksVerwalker Kettler und der Bürgermeister Wen -
kebach eiferten für den Fürsten , der übrige ganze
Magistrat und die qualistcirke Bürgerschaft hielten«8 mit den Ständen . Da nun der gemeine Mann
in Norden sich gegen die so häufig von den Ständen
ausgeschriebenen Schatzungen sträubte : so fand der
AmkSverwültcr Kettler immer mehrern Anhang .
Dadurch kam denn nicht selten der Magistrat in das

Ä 2 Gedrän «

(k) Funks Chronik 8 Tbeil p zi ?. und landfchaft». iiche . Acren. Der Sage nach soll entweder dieser
odex der 1701 abgebrochene Tburm im Weinbaus!
berzchret ftyn . Zst dem so , fv folgte der Magi «
straf dem Verspiel der Königin Cftopatra . Dieseliest ihre kostbare Perle in Essig auflöftn , und ver¬
zehr re sie auf einmal , warum fällte denn der Ma¬
gistrat nicht befuqt gewesen ftyn den minder kost«ba en EtadkSkhrirm in Branntewein und Wein auf« ^lösen zu lassen ?

Ar .

i e

!

kW
l r ' iß
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r724Gedränge . Im Decemb . 1722 trieb der Pöbel

m Norden vielen Unfug , und rieb sich auch beson¬
ders an den MagisiratSpersonen . Diese zu schützen,

sandte das Administrationscollegium ein Detache .

ment der Emder Garnison nach Norden . Dadurch

wurde die Ruhe in der Stadt wieder hergestellet .

Der Fürst sähe dieses Verfahren der Administrato¬
ren als einen Eingriff in seine Oberbotmäßigkeit an ,
und machte ihnen den fiscalischen Proceß , welcher

indessen nach gesuchten Remissorialen an das Hof .

gericht niedergeschlagen wurde ( !) . Daß nun der

Fürst den Einsall des Capitain Andres in Norden ,
und das dadurch vergossene Blut habe ahnden wol¬

len , läßt sich leicht erachten . . Auf dem Landtage
am 16 März , ließ der Fürst den Ständen anzeigen :

« Da es Unser von Gott Uns anvertraute Amt er-

„ fodert , Unfern getreuen Uukerthanen wider solche

« in Norden begangene Frevelthaten Schuh und

« Schirm zu schaffen , und solche Freveler und Ver «

« ächter Gott und menschlicher Gesetze gebührend

« zu strafen ; so werden Wir auch darunter dar

« nöthige beobachten : zweifeln auch nicht , daß alle

« und jede , so noch einige Furcht vor Gott und Men -

« schen haben , an solchen Greueln einen Abscheu

« haben werden . " Die Stände aber genehmigten
das Verfahren der Administratoren . Sie erwie -

derten folgendes : ^ Weil Sr . Hochsürstl . Durchs

« gnädigst unverhalten ist , daß so wohl in der Stadt

« Norden , als anderwärts der gemeine Pöbel also

« von gewissenlosen Leuten angefriscket worden , daß

« derselbe nicht allein allerhand Jnsolentien verübet ,
« sondern auch offenbare Gewaltsame , nie erhörte
« Räubersyen und Skreisereyen angerichket , berge -

« stalt , daß ehrliche rechtschaffene Leute von HauS
„ und

( l) Der Stadt Norden gründl . Anweisung x . z ; - ;6-
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« und Hof verjaget worden , und fast Niemand diei724
„ Heerstraße mehr passiven kann , — insonderheit

„ aber in der Stadt Norden der gemeine Pöbel die

„ Häuser ungescheut geplündert , und denen dasigen

„ Pächtern Lebensgefährlich gedrohet : So werden

„ Sr . Hochfürstl . Durchl . es für keinen Eingriff in

„ Dero Landesfürstl . Hoheit achten wollen , wenn daS

„ Collegium der Administratoren zur Sicherheit des

„ nordischen Pachtcomtoirs und aller dasigen Einge -

« sessenen — einige Mannschaft dahin detachirek

„ habe : zumalen Niemand weder in göttlichen noch

« weltlichen Rechten verboten , sich selbst , wenn es

« möglich , wider alle Vergewaltigung zu defendiren ,
„ und wird das vergossene Blut wider diejenigen ,
» welche die Empörung des Pöbels nicht zu stillen

„ getrachtet — zu Gott gen Himmel schreyen : Aller -

„ Massen denn Jhro Durchl . den Ständen die hohe
»Gnade erweisen werden , zu glauben , daß sie kei -

„nen Schritt zu thun gedenken , dadurch Dero Lan.

„ dessürsti . Hoheit einigen Abbruch leiden kön-

»nen ( m). " Bereits am 8 Marz wurden die bei¬

den Bürgermeister Palms und Kektler ihres Dien¬

stes von dem Fürsten entsetzet. Da sie gar nicht

zur Verantwortung gezogen und ungestört ihre Cassa¬
tion erhalten hatten , so wandten sie sich an die

Stände . Diese nahmen sich ihrer an , und brach¬
ten bei dem Hofgericht eine Inhibition gegen den

fürstlichen Generalprocurator aus , sie nicht in ihrer

Function zu stören . Indessen konnten diese beiden

Bürgermeister ihr Amt nicht wieder antreten , weil

sie es nicht wagen durften , in die Stadt zurückzu
kommen. Sie waren nämlich gleich nach dem er¬

zählten Vorfall mit genauer Noth den Händen des

gemeinen Mannes entkommen , und hielten sich, als
N 3 Flucht -

(m) Der Stadt Norden gründl . Anweisung ? . Z7 u . § 8 .
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i724Flüchtlmge in Emden auf An ihrer Stelle fehle

der Fürst Ludwig Wenkebach , den jungem , und
Wilken ein . Auch wurden nachher die Rathsver - §
wandten Solling und Storch suspendirk . Der ^
Fürst ließ sich indessen durch die hofgerichkliche In¬
hibition nicht stören , und so blieben die abgesetzken
Bürgermeister , obfthon sie sich gleich nachher unbe-
dingt submittirer hatten , bis 1726 außer Aktivi¬
tät (n) .

§. 6.
Sobald die Emder Miliz Norden geräumet

hatte , und die Bürgermeister PalmS nnd Kettler
geflüchtet waren , hatten der Amtsverwalter Kettler
und der Bürgermeister Wenkebach in Nokden die
Oberhand . Eie entwarfen eine Su ' miffwnsacte ,die von dem gemeinen Mann und auch von sehr vie¬
len angesehenen Bürgern unterschrieben war . Dies
veranlaßt den Fürsten , die sämmtlichen Nntertha -
nen aufzufodem , dem löblichen Beyspiel der Stadt
Norden , wie auch der Stadt Aunch und der fünf
Aemter , Norden Aurich , Behrum , Stickhausin
und Frideburg zu folgen , und sich den Kaiserlichen
Decceten zu unterwerfen . Die S lande , welche da¬
mals , im Marz , grade aufdekwprvroMken Land¬
tage in Aurich versammlet waren , schloffen sich zur
Aufrechthaltung der Landesverträge noch genauer an
einander DieSubmission der Stadt Norden , sag¬
ten sie , könnte als eine extracomitialische Handlung
um so viel weniger den Ständen präjudrciren , da >
die Ünkerschriftsn theils von dem Pöbel vollzogen, l
theilö erzwungen worden . Eben diese Bewandniß ^
hätte es mit den vor und nach eingegangenen Sub - ^

nnssk - ^

<n) Der Stadt Norden gründliche Anweisung st.Z6 . 46 . 49.
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'

mlssionsacten der Stadt Aurich und der vorbenann - 1724
ten fünf Aemter . Man müßte sich also dadurch

nicht abschrecken lassen . Indessen wurde der Wunsch

j
bei den Standen rege , daß Ruhe und Eintracht
meder hergestellet werde . In ihrem landkags -

schluß , den sie dem Fürsten mitthcilten , drückten

sie sich unter andern so aus : » Wir wünschen die Ab »

- » stellung der Irrungen zwischen Haupt und Glieder ,

„ allermassen die Stände es für eine sonderbare lan -

» desvateriiche Neigung achten werden , wenn sie dis

» Gnade haben möchten , von Jhro Durch ! , die Be »

» schwerden punökntim Zu vernehmen , und sich dar -

,,auf der Gebühr nach Lslvo iure und den Accorden

-. gemäß zu erklären . " Sie setzten auch sogleich

üne Deputation an , die darüber mit den fürstlichen

fommiffarien in Verhandlung treten sollte . Der

! hürst schlug aber dieses Ansuchen der Stände ab ,

,
urd hielt sich lediglich an die Kaiserlichen Decrete .

Nm setzten die Stände oder in deren Namen die

> Nministratoren die ^ recution der Schatzungen in

den ganzen lande wieder fort . Weil diese Schatzun¬

gen auch vorzüglich zur Bezahlung des rücksiändi »

gen Soldes der beiden preußischen Marinierbatail «

lonsr verwendet werden sollte ; so bewogen die Ad »

minjiratoren den Oberstlieutgnant von Fridag , ein

j Comnando dazu herzugeben . So wie der Fürst

dieses erfuhr , ritt er selbst nach Berumer Amt , wor¬

in zurrst die Epecution vorgeuommen werden sollte .

Er ließ die Sturmglocken läuten , und auf Anhöhen

Theerwunen brennen . Dadurch versammlete er in

- wenigen Stunden eine große Menge bewaffneter

Bauere . Mit diesen und mit den wenigen Solda¬

ten , die er bei sich hatte , rückte er ohnweit Neffe

dem Oberstlieutenant am r May entgegen . Hier¬

auf ließ ihn der Fürst durch einen Trompeter war »

N 4 nm .
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r̂ 24nen , keinen Schritt weiter vorwärts zu thnn. Di «>

mißlichen Folgen , die die ernsthaften M .-aSregclki
de? Fürsten nach sich ziehen würden, bewogen de»
Hberst-ieutenank sich zmückzuZuhm . Wenn indessen
der so norhwendlge De chdau , zu dessen Behuf die
Schatzungen mit ausgeschrieben worden , endlich !
vollendet werden sollte : so mußte nothwendig die !
ledige sandescasse wieder angesüllek werden . Daher
ließ sich der Fürst einige Tage nachher bewegen , die
Einziehung der Schatzungen , jedoch mit Vorbehalt
seiner und der getreuen Unterthanen Gerechtsame zu
erlauben (o).

§ . 7 -
Wider dis auf den König von Pohlen, als Chur«

fürsten von Sachsen , und auf den Herzog von Braun¬
schweig erkannte Commission waren die Stande bei
dem Reichshofrath eingekvmmen. Sie waren abei
unter dem 24 . Jan . 1724 abschläglich beschieder.
Von Seiten des Königs von Pohlen wurde nun dir
Vicecanzler , Georg Gottlieb Sitter , und von Ei «
ten des Herzogs von Braunschweig der Hofrath md
HofgerichkSassessor , Johann Joachim Röber, zu sib-
dciegirten Commiffarien ernannt. Diese machen
den ; Fürsten bekannt , daß sie einen bevollmachtiM
Secretair vorläufig absenden wollten, um den Stän «
den die Citakion auf eine legale Art zu insinvren.
Der Fürst schrieb hieraus unter dem 8- May einen
Landtag auf den 19. May nach Aurich aus . Zu¬
folge des fürstlichen Ausschreibens sollten die Stands
auf diesem Landtag dis zu insinuirende Citatjm an-
uehmen , eine Deputation , die im Ramm dcr
Stande sich von der Commission vernehmen lassen
sollte , niederschen , und zum Behuf der Commission

den
(v) Landschaft !. Acten.
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den Kostenpunkt reguliren . Auf dem im Marz ge ^ ? 24
haltenen Landtag harten die Stände sich schon ver .
einvaret , von der kaiserlichen Commission keine
Jntimarion anzunehmcn . Zu dem Ende hakten sie
wider das abschlägige Dccrek vom 24 . Jan . , 724
reüitutionem in integrum und eventualiter die Revi »
sion nachgesuchet . Hierauf waren sie noch zur Zeit
nicht beschieden . Nun aber fügten die ordinair
Deputaten und Administratoren noch eine Recusation
der kaiserlichen Commission wegen der Verwandschaft ^
und der Verbindung des fürstlichen Hauses mit Sach¬
sen und Braunschweig nach . So lange hieraus kein
kaiftrl « Erkenntniß erfolgen würde , wollten sie sich
keineswegrö mit der Commission einlassen . Sie
stellten dieses dem Fürsten vor , und baten das Land «
tagsausschrsiben um so vielmehr wieder emzuziehcn ,
weil dis Jnsinuirung der Station keine ständische
Versammlung nothwendig machte , sondern den Ad »
mimstratvren , als Repräsentanten der Stände , ge»
schehen könnte . Die damals in Emden zur Ab »
nähme der Landrechnung versammleren Deputieren ,
und die zugleich anwesende ordinair Deputaten und .
Administratoren befürchteten indessen , daß sich D - PU»
litte auf den von dem Fürsten ausgeschriebenen Land «
lag eiufinden würden . Sie ließen daher unter dem
12 . May ein Placat abdrucken . Hierin führten sie
aus , daß den Sränden nicht zugemukhet werden
könne , die kaiserliche Tommission eher anzuerkennen ,
bevor die kaiserliche Entscheidung ausjhre Abkehnungs «
und RecusationS ' Schriften eingegangen wäre . » Es
» werden daher — so lautet der Schluß — alle Landes »
» eingesessenen hiemit ernstlich ermahnet und gebeten ,
» so lieb einem jeden seine eigene und des Vaterlandes
» Wohlfahrt seyn mag , diese unsere Declaration und
» Meinung , baß man nämlich dergleichen Landtage

N 5 ,,nicht
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r724 „ nicht halten könne , in reife Erwägung zu ziehen ,

„ und keiner solchen Landtagsveisawmlung zum offen »

„ baren Nachtheil der ständischen Freiheit -beizuwoh -

„ nen , oder durch andere beiwohnen zu lassen . " Sie
konnten indessen leicht erachten , daß durch dieses

Placat sich nicht alle Eingesessenen würden abschreckcn

lassen . Sie mußten vermulhen , daß auö den Stad »

ten Norden und Aurich und aus den Aemtern , die

sich submittiret '
hatten , T >eputirte einfinden würden .

Sie requirirtcn daher zwei Notarien , sich noch Aurich

zu verfügen , um wider alle Verhandlungen zu pro -

testir en . So drückten sie sich darin unter andern aus :

„ Weil w : r befürchten müssen , daß sich einige Ein¬

gesessenen durch Aufwiegelung der fürstlichen Offi¬
zianten bewegen lassen dürfen , unserer treuherzigen
„ patriotischen Abmahnung unerachket , einer ange -

„ maßten jandtagshandlung beizuwohnen : Als wer »

„ den die Notarien hiemit zu ollem Ueberfluß ge-

„ bührend requiriret , sich nach Aurich zu verfügen ,
„ daselbst in der angemaßrcn Versammlung in unser

„ aller Namen , und derjenigen , welche die rechtmäßi¬

gen Stände ausmachen , wider alle Handlungen und

„ Schlüsse zu Protestireu . " Auch diese Requisition
ließen sie durch den Druck allgemein machen . Sie

war von den ordinairen und extraordinairen Deputa¬
ten aus der Ritterschaft , aus den dreien Städten
und acht Aemtern , wie auch von sammtlichen Ad¬

ministratoren unterschrieben . Nur die Deputirten
der Stadt Aurich , die gar zu nahe unter dem Ge¬

schütz waren , dursten es doch nicht wagen , so schlecht¬

weg ihren Namen unter der Requisition zu stellen .
Der Bürgermeister Grems setzte hinzu : citrs meum

zwseiuchcium , und ein anderer Deputirter , Benzen :

ohne meinen Schaden . Die beiden andern Auricher

Comparenten , der Administrator Solling und der

Raths -

*
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Rakhsherr Diedrich Ulrich Stürenburg , hakten aberi724
beherzt sich ohne Zusätze unterschrieben . Aus dieser
Requisition gehet denn auch zugleich hervor , daß da¬
mals sich nicht die mehresten , geschweige denn noch
lange nicht alle Eingesessenen der Städte Norden und
Aurich submittirek hatten . Wäre dieses Vorgehen
des fürstlichen Ministerii gegründet , wie hätten die
Depütinen der beiden Städte und der fünf Aemter
es wagen dürfen , eine solche Requisition wider Wil¬
len ihrer Constituenken zu unterschreiben , und solche
mit ihrer Namen Unterschriften abdrucken zu las¬
sen ? ( 9 )

§. 8»
Nichts ließen die Stände unversucht , um die

dem Körrig von Pohlen und dem Herzog von Braun -
schweig ertheilke Commission wendig zu machen .
S >e glaubten , daß der Kaiser nicht befugt gewesen ,
die anüichreibende Fürsten des niederrheinjsch . west -
phälischen Kreises von dieser Commission auszu -
fchlseßen . Sie wandten sich daher mit einer des -
fälligen Vorstellung an die Kreisdireccoren , an den
Churfürst von Cöln , als Bischof von Münster , und
an den Ehurfürsten von Pfalz , als Herzogen von
Jülich und Bergen ( q ) . Es gelang ihnen auch ,
daß diese Fürsten sich wirklich bei dem Kaiser be-

schwerken ,

(k>) Aus den abgedruckte » Placaken, Requisitionen
und den landschaftlichen Acten.

(g) Warum auch « ich : an den König von Preußen»als ^ m Herzog von Cleve ? Obne Zweifel , weil
der König mit in den ostftttsifchen Streitigkeiten
verwickelt war , weil der Fürst wider den König
klagbar geworden , und wider ihn kaiscrl . Pönal¬
mandate ausgebrachr hatte. Die Grande konnten
daher vorausfchen , daß der Fürst den König als
Comnrissarium recusirm würde-
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i724schwerteii , daß nicht ihnen die Commission aufge-

rragen war . Sie bezogen sich auf den 20 . Artikel
derWahlcapikulation des damaligen Kaisers Carl VI/
Der Kaiser behauptete dagegen , daß dieser Artikel
hier gar keine Anwendung finden könnte, und e§ nach
den Reichögrundgesehen und der Observanz von ihm
abhinge , wem er eine solche Commission anvertrauen
wollte. So wurden denn diese beide ausschreibende
Fürsten und Directoren des niederrheinisch- westpha«
lischen Kreises durch ein kaiserliches Rescript vom
io . August abschlaglich beschieden (r).

(r) Sammlung der kaiserl. Patente .

Fünfter
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Fünfter Abschnitt.
x . i . Die kaiserlichen subdelegirtcn Cvmmissarien treffen in

Aurich ein . Da die Stände sich nicht auf Sen Landtag ein -
finden , vielmehr wider die Commission prottstiren , s» wird
die Commission in enrnumscisin erosnet §. L ' Auch wird
von dem Kaiser dsS ständische Prvlestationspatent cassiret .
§ . ? - Inzwischen machst der Deichbau eine allgemeine stän¬
dische Versammlung nothwendig - GammklicheStände finden
sich auf diesen Landtag ein - Hier sondern sich sichtbar die Stän¬
de in zwei Factionen , in die neuen und alten Stände oder
Renitenten ab . Letztere erklären sich zur Annahme der kaiserl .
Commission , und unter derselben Leitung zur Abstellung aller
« vrschwebendm Irrungen , doch unter der Vorbedingung , baß
die Landesverträgc zum Grunde gelcget werden sollten - Diese
Erklärung wird von dem fürstlichen Ministeriv , welches von
den kaiserlichen Decreken nicht abweichc » will , vermonm .
Auch beharren die ' neuen Stände auf eine unbedingte Sub¬
mission §. 4 - Der Fürst schließt den fast dreißig Jahre ange -
haltencn und biöher rmmer proiongmrn Landtag , und cr -
Ihetlet unter Protestation der alten Stände , einen LandtagS -
« Lschlsd . § - 5. Die Generalstaaten ermahnen nvchmalen den
Fürsten und die Stände , die Gtteüigkeiten in der Güte bei¬
zulegen , verwenden sich für die Stände bei dem Kaiser , und
verstärken ihre Garnison in Emden - L- 6 . Dagegen verwen¬
det sich der König von England für den Fürsten bei dem König
von Preußen - §- 7 . Dev Laiser verwirft die von den Stän¬
den intcrponirte Appellation , befiehlt eine unbedingte Unter¬
werfung der erlasisenen Decrete bei Verlust aller wür¬
den , Freiheiten , und bei Straf « Leibes und Lebens ,
und erkennet einAuriliatorium auf den König von Schweden ,
als Herzog von Pommern .

sehr sich auch die ordinäre Deputaten und 1724
Administratoren im Namen der Stände wider

die kaiserliche Commission sträubten , so wenig richte¬
ten sie aus . Denn der Kaiser harte sich fest vorge ,

sehet , von den erlassenen Decreten nicht abzuweichen .
Er wollte sie zur Execution bringen . Indessen hatte
doch das am r 2 . May abgelassene ständische Patent
die Wirkung , daß sich nur wenige Deputate aus
Norden , Aurich und einigen Aemtern auf dem Land¬

tag am 19 . May in Aurich einfanden . Diesen
wurde die Cikation der kaiserlichen Commission in »

sinuirer .
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i724sinuirek. Nun sollten sich , zufolge fürstlichen Be «

fehls , die sämmtlichen Stände gegen den 19, Iun .
in Aurich versammlen, um sich den kaiserlichen Deere ,
ten zu submitciren und die fernem Vorschläge der
kaiserlichen Commission zu vernehmen. Die an¬
wesenden Deputaten farmen sich dazu willig , und
setzten zu den Commifsionskosten eine Capital - und
zwei Personalschatzungen aus . Hierwider ließen aber
die Administratoren durch ein gedrucktes Patent pro«
testiren , kheils , weil sie dis in Aurich versammlet
gewesene Deputirten nicht für rechtmäßige Stände
hielten , theilö auch , weil diese Schatzungen , der
Verfassung zuwider , von den fürstlichen Beamten
in Empfang genommen , und ein in Aun '

chwohnen«
der Barvier von Bühren , als Cassierer angr-stellet
war . Vieler war also zum Rentmeister bestellt , um
diese außerordentliche Schatzung der Commission aus-
zuzahlen. Am Iunius trafen die subdelegirken
Commissarien , der sächsische Vwecanzler Ritter und
der braunschweigische Hofrath und Hosgerichksass-ssor
Rober mit ihren Secretairen Geschner und Marche -
sius in Aurich ein . Am 19» Iunius wurde die
Commission in dem landschaftlichen Hause zu Aurich'
erysnet. Die fürstlichen Bevollmächtigten waren
der Canzler Brenneisen , der geheime Rath und Hvsi
marschall von Wurm und derRegierungörath Becker.
Von Seiten der Stande fanden sich nur zwei Depu »

'
tirte aus Norden , zwei aus Aurich und drei aus dem '
dritten Stande ein. Mit dieser geringen Anzahl der
ständischen Deputirten konnte die Commission nichts
anfanqen . Um abzuwarten , ob sich etwa mehrere

'

einstellen möchten, wurde die Session abgebrochen /
und auf den 21 . Innii prorcgüet . Nur uoch zwei ^
andere Deputirte aus dem dritten bände fanden sich
an diesem Tage ein. Neun Deputirte machten also

die
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die ganze ständische Versammlung aus . Die sürst- 1724
lichen Bevollmächtigten trugen nun darauf an , daß
wider dis- ausgebliebeneRitterschaft , wider die Stadt
Emden , wider Emder , Leerer und Grekmer Amt, die
ebenfalls keine Deputirten abgesandt hatten , und
dann wider die Administratoren und ordinair Depu¬
tieren in LtZMumsciam zu verfahren sey . Weil aber
die erste Verabladung nicht peremtorisch gewesen , so
wollte die kaiserliche Commission darin nicht geheelen .
Daher wurden die Ritterschaft , Emden , die zurück,
gebliebenen Äemter und die ordinair Deputieren und
Administratoren auf den 6. Julii lub xraeiullicio
vcrabladet . Bis dahin wurde denn wieder der Land¬
tag abgebrochen. Am 6 . Iulii fanden sich der land¬
schaftliche Eecretarr von Wingene und der Secrekair
der Stadt . Emden , erster als Bevollmächtigter der
Ritterschaft , der Administratoren und der ordinair
Depulirten , lehter als Bevollmächtigter der Sradk
ein-. Mis gaben nach überreichten Vollmachten zu
vernehmen, daß sie Namens ihrer Constituenken bloS
zu Ehren der kaiserlichen Commission zwar erschienen
wären, indessen der bei dem Reichshosrakh angebrach- ,ten Rrcusation nochma!—-nim so vielmehr inhariren o
müßten , weil ihre Constituenken sich durch ihren in
Wien anwesenden Anwald und Agenten erboten hät¬
ten , den PerHorretcenzeid dahin übzustatten , wie
sie nicht glaubten , daß ihr von Der jetzigen Commis¬
sion -Recht widerfahren würde . Die subdekegirten
CeMchiffarim verwarfen diese Einreden , und be-
schiassm .nun , in contuMscistn mit der Eröfnung
derEvmmission zu verfahren . Zn dem Ende wurde
das ksiftrüche Commissoriale auf den König xon
Pohlen rWd Herzog zu Braunschweig , das Confer»
VWrium und die Vollmachten der subdelegirten Com.
mtstarjen öffemlich verlesen . Die subdelegirten Com .

Missarm,
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r ^ tzmiffan
'
en entwickelten hierauf den Gegenstand ihrer

Commission . Darnach sollten sie die bisher ergange¬
nen kaiserlichen Dekrete zur Execukton bringen , und
dann die ausgestellten und sonstigen noch nicht vor . s
gebrachten unentschiedenen Streitpunkte untersuchen .
Zu dem Ende wollten sie in einem naher bekannt zu
machenden Termin , die Parition der Stande , und
derselben Nachweisung , daß sie den kaiserl . Dekreten
gelebek hätten , gewärtigen , und dann mit Unter¬
suchung der noch unentschiedenen Punkte den Anfang
machen

^ § - 2.
. Der Fürst hatte unterdessen das vorhin erwähnte
ständische Patent und die an die Notarien ergangene
Requisition dem Reichshofrath einqesandt . Hierauf
erließ der Kaiser unter dem i ^ . Jun . folgende Dekre¬
te : „ Wird daö unter dem r s . May gedruckte auf .
„ rührische Patent nebst der an die Notarien ergänze ,
« nen Requisition , als denen gemeinen Rechten so-
„ wohl , als denen Reichsordnungen zuwider laufend ,
« auch der Kaiserl . Majestät Hoheit und oberstrichter -
» lichen Gewalt abbrüchig und zur Ausiehnung gegen
« die Kaisers . Majestät Anlaß gebend , hiemit cassirek
„ und vernichtet . — Dann soll der Fiscal excitirtt
« werden , um seines Amceö wider diejenigen , so das
« gedruckte ftdikiose Pr .tent am 12 . May und die ge.
« druckte Requisition an die Notarien unterschrieben
« haben , sich unverzüglich zu gebrauchen . " ( t ) Auch
durch diese kaiserliche Verfügung ließen die Stände
sich nicht abschrecken . Ueberzeugk , daß die kaiserl.
Dekrete den sandesserträgen nicht entsprachen , woll¬
ten sie sich denselben nicht unterwerfen . So dachte

die
(s) Landfchaftl . Acten.
(e) Sammlung der kaiserl. Patente.
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die ganze Ritterschaft , die Stadt Emden , die Aem - 1724
ter Emden , Leer und Gretsyl , alle ordinair Depu -
tirten und Administratoren .

§. z .
So standen die Sachen hin bis kn August , wie

die Stände wieder auf einem Landtag zusammen
traten . Der im März gehaltene und damals abge¬
brochene Landtag war mit Bewilligung des Fürsten
und der Stands bis auf den 2 . Ocrobr . ausgesetzek .
Der Deichbau machte eine Anticipation nochwenDig .
Die Stadt Emden trug daher bei dem Fürsten an ,
den Landtag auf den 7 . Aug . zu verfrühern . Der
Fürst genehmigte dieses Gesuch . Nach der fürst¬
lichen Proposition sollten die kaiserliche Commission
und die ständische Par,

'
tionsbezeugung , die Abfindung

der so hart anvringenden hannoverischen Creditoren ,
und die Befriedigung der Stadt Emden wegen der
übernommenen Deichbaues die vorzüglichsten Gegen¬
stände dieser ständischen,Versammlung seyn . Die
beiden letzteren Puncke .. fanden wenige Schwierig¬
keiten , und grenzen , wie wir vorhin bemerket haben ,
durch einstimmig gefaßte Schlüffe gut auseinander »
Desto hitziger waren die Debatten über den ersten
Gegenstand . Zuförderst kaMen die Commissionö -
kostcn in Vortrag . Ungemein verdroß es die alten
Stände , daß der Fürst , wie ich vorhin erwähnet
habe , einen Barbier zum Rentmeister der von Len
neuen Ständen zum Behuf der Commission einge ».
willigten Capital - undPersoualschatzungeu angestelket ,
und die Commission das dawider von den AdMinistra «
toreN erlassene Patent cassire

'
k hakte . . Gie setzten vun

selbst zu den Commissiössskosien eine CapiW - und
zwei Personalschatzungen aus , und wolltenAche durch

Gfift . Gesch. 7 B . O '
ihre



210 Dreißigstes Buch .

I724ihre Hebungsbediente einziehen lassen . Darübek ent¬

stand aber zwischen den allen und neuen branden ein

gräßlicher Lärm . Beide wollten die rechtmäßige »
Stande Horstellen , und beide wollten die Majorität §
behaupten . Letztere wollten nicht zugeben , daß dis

von ihnen eingewilljgkcn Schatzungen sollten ausge,

hoben , und dis nun festgesetzten Schatzungen von
dem ihnen gehässigen Administrarions - Cvllegig in

Empfang genommen werden . Sie wurden von de»

fürstlichen Commissaricn unterstützt . Diese sandln
es unschicklich und unzulässig , daß die von den ge¬
horsamen Ständen eingewilligken Schatzungen buch
die widerspenstigen Administratoren sollten gehoben
werden . Da die alten Stände von ihrer Resolution

stricht abzubringen waren , so war die Folge davor ,
daß Norden und Aurich strnd die ihnen anhängcnte

' Aemter dem Barbier von Bühren , die Rstterschüsi
aber und die andern Aemter dein Landrentmeister dir
Gelder entrichteten . Äeußerst empfindlich fick es

nachher den Administratoren , daß sie bei ihren Ab¬

schlagszahlungen nicht von der kaiserliche !' Commis¬

sion , sondern von dem Barbier von Bühren Quittun¬

gen erhielten . In der Hauptsache zeigten sich die
alten Stände bereitwillig , sich mir dein Fürsten über
alle vorschwebende Streitigkeiten in der Güte zn
setzen. Zu dem Ende wollten sie sich von der kaiser¬
lichen Commission über die von dem Fürsten ange¬
brachte und noch ferner anzubringende BcschwerdM
vernehmen lassen , und gütliche Vorschläge zu

'
deck»

Abstellung einbrmgen . Dabei machte !' sie aber die

Vorbedingung , daß bei allen Verhandlungen die

Landcsverträge zum Grunde gkleqck werden sollten .
Diese Erklärung mißfiel dem Fürsten , der von den
einmal ergangenen kaiserlichen Dekreten nicht ab¬

weichen wollte . Selbst die Stande waren unter sich
nicht
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vlchk einig . Me Städte Norden und Anrich unk 1^ 4
einige Deputate des dritten Standes ruhärirrcn kedi»
glich ihrer geleisteten Submission , und wollten sich
die kaiserlichen Decrece gefallen lassen ., Die kaiser¬
liche Commission erwiderte auf den ständischen An¬
trag , daß die bereits in den kaiserlichen Decreten
decidirken Puncte keiner ferneren Verhandlung be¬
dürften , sie daher schlechterdings die Üntcrwerfnng
und den unterthänigsten Gehorsam erwarten wollten .
Bei so bewandken Umstanden war denn eine Aus ,
söhmmg durchaus unmöglich . Indessen sichten doch
dir Stände einen engcrek ?(u §s6)üß nieder , um in
ihrer Abwesenheit bei vorfallender Gelegenheit mit
der kaiserlichen Commission in ihrem Namen in Con .
ferenz zu treten , und überhaupt das Wohl des Vater -
lanöcS zü beherzigen , und in dieser kritischen Epoche
zrvechdkenliche Schlüsse zu soffen . Dieser Wohl¬
fahrtsausschuß war aus den wärmsten Patrioten zu -

-
sammengxftßek . Eben daher wölben die Städte
Norden und Aurich daran keinen Rinthe !! nehmen .
Ihren Unwillen bezeugten sie durch eine förmliche
Protestation . Diesen engeren Ausschuß nannte man
nachher

' die secrere , oder die geheime Commission .
Sie leitete alle öffentliche lind verdeckte Gange der
Stände und der landschaftlichen Geschäfte . Mit
ihr war das Administrakions - Collegium in Emden
immer einverstanden , und so hatte sie die Macht in
Händen , ihre Schlüffe durchzusetzen . Dir Glieder
dieser geheimen Commission waren dis Administrato¬
ren von Appells und von Rheden , der Dockor Hom¬
feld , der Emder Bürgermeister Wermelskirchen , der
Emder Syndikus Hesling , ein Hausmann aus

sReiderland Franz Focken , und der klmdschafrlichs
Sebretair Zernemann . Diese geheime Commission
bestand noch lange nachher , wie schon das Admi -

O 2 rüstralions .
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,,72 .4nistratr

'
on6 . Collegium in Emden völlig aufgehoben

war ( u) .

§ - 4 -

Die ordmair Depukirten und Administratoren
waren , wie ich vorhin schon bemerket habe , für die

Aufrechkhaltung der Landesverträge und wider die

unbedingte Annahme der kaiserlichen Decrete . Dies

veranlaßte die Städte Norden und Aurich , und die

Depukirten der fünf Aemter Norden , Aurich , Bei ),

rum , Stickhansen und Friedeburg , durch zwei No :a-

rien ihr Mißvergnügen über das Betragen ihrer Ad¬

ministratoren und vrdinair Deputaten in der öffent¬
lichen ständischen Versammlung zu äußern , und sie
« bzusctzen . » Weil es — so lautet ihre Requisition

. an die Notarien — „ je mehr und mehr das Ansehen
„ gewinnet , daß die Administratoren Solling ( dieser

„ saß für Norden und Aurich ) von Rheden , und Ter

„ Brack ( Administrator des dritten Standes ) und die

„ ordinair Depukirten der beiden Städte und fünf

„ Aemter die mit reifem
'
Rath und gutem Vorbedacht

„ gekhane Paritions - Anzeige ihrer Principalen und

„ Committcuren zu vereiteln und kraftlos zu machen

„ gedenken ; als können wir bemeldete Deputirte sei-

„ chem Unwesens nicht langer zusehen , sondern wollen

„ ihnen für uns einmal für allemal hiemit angedeutct
„ haben , daß wir sie in solcher Qualität als Admi <

„ nistrakorm und ordinair Deputirte nicht allein nicht

» länger erkennen und achten können , sondern auch

„ alles dasjenige , was sie den kaiserlichen Dekreten

„ und der Commission bisher c!s lsicio entgegen ge<

„ handelt , oder inskünftjge entgegen handeln werden ,
„ als nichtige , eigenmächtige und wider unfern Sinn

„ und Willensmeinung unternommene Thathandlun -

«M
(« ) Landschaft ! . Acten .
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» gen einmal vor allemal achten und erkennen wob 1724

» len . «

Wie die Notarien sich in der ständischen Ver »

stmmlung einfanden , gab ihnen der Präsident Cioster
von Dornum zu verstehen , daß die Sachs nicht zu
dem Landtags gehörte . Ohne Antwort wurden sie

entlaßen . Hierauf wurde der Landtag abgebrochen ,
und auf den n . Decemb . von der Ritterschaft , der

Stadt Emden und einigen Aemtern prorogiret Da »

gegen stimmten Norden , Aurich und einige andere

Aemter auf die Schließung des Landtages . In dem

von dem Fürsten unter dem 26 . August crtheilten
Landtagsabfchied wurde das ständische Anerbieten zu
einer Ausgleichung abgeschlagen , und dann der Land¬

tag wirklich geschlossen . So lautet darüber der letzte
Artikel . » Weil auch bekanntermaßen der gegen »

» wärtige Landtag von Unsers in Gott ruhenden Herrn

» Vaters Gnaden im Jahr 1695 nach Dero Erb »

» Huldigung hauptsächlich wegen Abthuung der Gra »

» vaminum ausgeschrieben ist , Sie aber , so wenig

» als Wir selbst durch gütliche Wege dazu auf sol«

» chem Landtage nicht gelangen können , und dannen .

» hero Wir genöthiget geworden , bei Sr . Kaisers .

» Majestät zu klagen , Dieselben auch in den meisten

» Beschwerden ein allergerechteS Urtheil ergehen las »

,,ftn , und zu dessen E .recution und Untersuchung der

» übrigen Gravaminum die gegenwärtige Commission

» allergnädigst erkannt haben , und demnach solcher

» Landtag von selbst eine Endschaft erreichet hak : so

» wollen Wir denselben sowohl aus solcher , als andern

» erheblichen Ursachen , zumalen Unsere Städte Nor »

« den und Aurich und die fünf Aemter und andere

» Communen , in ihrem Gutachten solches von Uns

« auch begehret haben , hiemit geschlossen , und diese

« Unsere Resolution zum Landtagsabschied Unfern
O z « sämmt »
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r ^ r4 » sämmtlichca Landes - Stauden hiemit ertheilet .ha«

« de » . " ( v) So war denn dieser beinahe dreißig ,
jährige und bisher immer prorogine Landtag endlich
geschlagen . Die alten Stände haben indessen wider ^
diesen Landtags - Abschied prottsiüek , indem sie be« ^
haupkeken , daß der Fürst nicht ermächtiget gewesen ,
ihnen die gebetene Prorogation zu versagen , wie
auch , daß das fürstliche Vorgeben , als wenn die
ständische Majorität auf die Schließung des Land¬
tages gestimmet habe , ungegründet gewesen sey , da
aus dem dritten Stande sechs Aemker mit der Ritter ,
schast und der Stadt Emden auf die Fortsetzung des
Landtags votiret hatten ( w) .

§ . 5 -
Dis so sehr verlegenen Stände hatten indessen

die Vermittelung der Generalsiaaren nachgesnchel .
Diese gaben dem Fürsten und den Ständen zu er¬
kennen , daß sie den durch dis unseligen Streitig¬
keiten zerrütteten Zustand dieser Provinz nicht länger
mit gleichgültigen Augen ansehen könnten , weil sie
die Handhabung der unter ihrer Garantie errichteten
Landesveirrage mit fürstlicher und ständischer Zustim¬
mung einmal übernommen hätten , und ihnen wegen
ihrer großen Vorschüsse der Ruin des Landes äußerst
nachtheilig sty -i müßte . » Zwar wollen wir — fah¬
ren sie in dem Schreiben an die Stände ssrt —
« uns vor der Hand mit den Streitigkeiten , wovon
» wir wünschten , daß sie mit mehrerer Moderation
» betrieben würden , nicht befassen , weil uns aber die

Ruhe

(v) Das angsfübrtt Notariat « Instrument und dieser
Landtags - Abschied sind abgedruckt in kEi 8j>ee.
unter den Bcylagen . p . 4- 10 . >

( «H Gründliche Anweisung von dem sstftiesischeu
Recht der Landtage , p . iz — 21 . und z8 - und zs -
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„ Ruhe und die Wohlfahrt Ostftieslands werden unserör724
„ eigenen Jnteresie am Herzen lieget : so haben wir
„ nicht Nachlassen können , sowohl Euch , als Sr .
„ Fürsil . Durch,' , hiemit freundschaftlich und ernstlich
„ zu ermahnen , die vorschwebenden Streitigkeiten
„ durch eine gütliche Sühne aus dem Weg zu rau -

„men . Ein Vergleich scheint nicht schwierig zu seyn ,
„ wenn nur dis Landesvertrage, auf die rna'n sich doch
„ oon beiden Seiten beziehet , zum Grunde gcleget,
„und bei Behandlung der Streitpunkte alle Animo -
„sitättn vermieden werden. " ( x ) Unter dem und
ze>. Sept . riechen die Generalstaaken nochmalerrdem ^

Fürsten, dis Streitigkeiten in der Güte zu verebcnen.
Auch gaben sie ihrem Envoys in Wien , Hamei
Brüyning auf , dem Kaiser den mißlichen Zustand
des Fürstenthums OstfrieLiand vorzukragsn , und es
dehm einznleiken , daß nichts wider die beschworncn
landrshe : trage vorgenommen , vielweniger mit der
Execurion der Anfang gemachek , sondern der Com-
missior! ausgegeben werde , vorerst einen billigen Ver¬
gleich zu versuchen, und dann bei Entstehung desselben
die Streitigkeiten nach Anleitung der Fundamentak -

Gesthe der Provinz Uttd der Landesvertrags zu unter¬
suchen . Jffver Art schrieben sie auch an den König
von Pohlen und an den Herzog von Braunschweig ,
und baten darnach ihre Subdelegirten zu instruiren (y) .
Um aber ihren Ermahnungen den gehörigen Nach¬
druck zu geben , so hatten sie am rg . Inn . ihre Gar¬
nison in Emden mit drei Compagnien verstärken las¬
sen . Wie die Unruhen aber noch weiter um sich
griffen , so ließen sie am 2 ; . Octob, noch zwei Com¬
pagnien Nachfolgen (2) . Diese Bemühungen der

O 4 General »

(x) Itct levenrts kccbt vsn 6usrLntis . v . 2 r ,
<v ) Landschafkl .
fr ) Emdcr kleine Chronik.
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, 724Generalst § aken änderten keineöweges die Gesinnung

des Fürsten . Er wollte sich auf keinen Vergleich
einlassen , und hielt sich lediglich an die kaiserlichen

. Decrete .

§ - 6.
Es hatten auch die Stände dem Könige ron

England berichtet , daß sie sich nicht im Stande be- !
fanden , die in Hannover unter königlicher Garantie
zu dem Deichbau aufgenommenen und nun lotze -
kündigten Caxitalien auszubringcn , weil der First
ihnen die Hebung der Schatzung gssperret halte.
Sie hatten zu dem Ende ein könig ! . Verschreiben an
den Kaiser , um ihr ius colicAsnch aufrecht zu Hab !
len , nachgesuchet . Der Fürst war indessen Sen ^
Standen schon in London zuvorgekommen . Sic er> E

hielten von dem Könige eine durchaus trostlose Ank- l
wort . So heißt es darin : » Demnach sich nicht ,
» schicken will , daß in einer von Sr . Kaiser ! . Majestät
» erörterten Sache , in welcher Se . Majestät ve»
« schiedene gemessene Verordnungen bereits ergehen
» lassen , und zu deren Exequirung eine Commission
« angeordnet , Wir Se . Majestät dagegen Vorstel -
» lung thun sollten , so werdet ihr selbss ermessen , und
» Uns nicht verdenken , daß Wir Uns dazu nicht ent-
» schließen können . — Wir ermahnen Euch viel,
» mehr , ihr wollet Euch nicht weiter bedenken , gegen
» euren Landesfürsten auf den Fuß der ergangenen ^
» kaiserlichen Verordnungen Euch in Güte zu be¬
quemen , und Euch aller Tätlichkeiten zu enthob
» ten . " — Auch schrieb der König von England
unter dem 8 - August an den König von Preußen ,
die wenigen Renitenten nicht durch die in dem Lande
liegende Miliz zu unterstützen , da sich fast alle Einge¬
sessene den kaiserlichen Decreten unterworfen hatten .
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Am Schluß heißt es : „ Ich trage zu Ew . Majestät - ^
„ das gänzliche Vertrauen , Sie werden mir diese
„ annehmliche Freundschaft zu erweisen geneigt seyn ,
» indem nichts gewisseres ist , als daß , Senn Ew .'
„ Majestät den Administratoren mit Ernst Zureden ,
„ sie sich gar bald zum Ziel legen , und ihre eigene
„ Ehre und guten Glauben sammt dem unentbehr¬
lichen Landescredit zu retten sich anschicken wer -
„ den ( s) . " Welche Antwort hierauf erfolget seyn
mag , ist mir unbewußt .

§ . 7-
Unter dem ro August gab der Kaiser den sub -

Lelegirten Commissarien auf , von den Verhandlun¬
gen fleißig zu berichten , und ihr Gutachten ausführ¬
lich zu eröffnen : „ Durch welche Mittel die Exe -
„ cution aller Unserer Kaiser !. Decrete und Patente
„ am leichtesten sich ins Werk richten lassen , inson -
„ derheit aber wie man denen vermessenen unruhigen
„ Deputaten und Administratoren nebst der auf -
„ pochenden Stadt Emden ohne große Weitläuftig -
„ keit ihre Kräfte , worauf sie sich verlassen , gänzlich
« benehmen , ihren unerhörten Uebermuth brechen
„ und es dahin bringen könne , daß sie Unsere Kais .
„ Ungnade recht empfinden und zum Gehorsam sich
« ergeben müssen . " Vorzüglich hakt schien es den
Ständen an , daß der Kaiser die interponirte Appel¬
lation verwarf , und ihnen alle sonstige Rechtsmittel
wider die erlassenen Decrete untersagte . Das des¬
halb ebenfalls unter dem io Aug . an die Admini¬
stratoren und Stände erlassene Rescript endiget sich
so : „ Als gebieten Wir Euch Eingangs benannten
„ Administratoren und euch mit denenselben halten -
len Gliedern der Landstände , wie auch der Stadt

O 5 » Emden
(- ) Landsch . Acten .
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^ 724 .»Emden mit Casfirung der vor Unserer intrmirten

„ Commission freventlich ergriffenen Appellation , der

„ Ideliisciioium Inns », wie sie Namen haben mögen ,
„ und Dsonderheit der fuglofen Recusation , auch

„ deswegen sei ^ ursmeritum ^ erbJrrexcentiaL getha -

„ nen nbigtionen und aller aufzüglichen Eingelenksn ,
„ alles Ernstes , daß ihr Unfern publicirr und inflnuir -

„ ten Kaiserlichen Dekreten alsofort vollkommenen

„ Gehorsam leistet , und darüber eure Declaration

„ Unfern Kaiser !. Commissions subdelegirten Rüthen
„ einhändiget , und dero Anweisungen mit Entfchla -

„ gung alles Recurrirens an fremde Obrigkeiten , bei

„ Verlust so wohl anererbtcn ) als sonst erlangten
„ Würden , Diensten , Freyheiten , auch Verlierusg
„ seid und Lebens , euch gebührend unterwerfen .
„ Däferns aber dis durch Unsere gegenwärtige Ka >-

„ serliche ReichSväterlichs und gnädigste Bernrah .

„ nung bezeigte Geduld und Langmüthigkeit bei euch
„ abermals nicht verfangen wollte , wird euch - hiemit
„ zum voraus angedeutctt daß Wir euch ißt als dann,
„ und dann , als >ht , vor Rebellen und öffentliche
„ Feinds des Vaterlandes erkläret haben , und

„ wider euch , nach Anleitung der Reichsconstitutio -

„ neu verfahren lassen wollen . " , Dann erließ der

K̂aiser an die subdelegirks Commission noch ein be¬

sonderes Rsscript , worin ps heißt : „ Ueberdem aber

„ wird zur Dampfung der Tumultuanten gefäbr -

„ lichen Unternehmungen das zulänglichste Mittel

„ seyn , wenn ihnen nebst Abnehmunq der gemeinen
„ Landesmittel keine Cvnventikeln gestattet , noch sie

„ zu Landtagen und Commissionshandlungen gezogen,
„ und stakt ihrer andere Depukirte und Administra¬
toren auf einem Landtag sutorttsw ncmra Csessrei !

„ erwählet werden . — Auf welchem Fall das Col-

„ legium dieser neuen Deputaten und Administrako -

„ re'N
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„ ren in eine andre sichere Stadt , als Emden , dar - 1724
» in die Aufwicklcr alle böse Anschläge schmieden ,
» eingesühret werden muß — ( b) . « Dies war der
empfindlichste Streich , der der Stadt Emden , den
alten Ständen und den Administratoren beigebracht
werden konnte . Ueb'

erhäupt hüt die ostfriesische Ge »
schichte nirgends solche harte Rejcripte aufzuweiscn,
als in dieser unglücklichen Periode - Um seinen
Verfügungen Nachdruck zu ertheilen , so erkannte
der Kaiser ebenfalls unter dem io August ein Auxr.
liatorium auf den König von Schweden , als Herzog
von Pommern , um den subdelegirken Commissarien
auf .ihr Anrufen Hülfe und Beistand Zu verleihen ,
und sie wider alle Tätlichkeiten zu schuhen (0 ).
Vielleicht aber mag der König von Schweden sich
diese Commission verbeten haben . Ich treffe
wenigstens nirgends eine Spur an , daß die Com-
miffarien sich je an den König gewandt haben , oder
daß er auf irgend eine Art sich in die ostsciesischen
.Streitigkeiten gsmischet habe.

(b) Kaiser!. Patente . (c) Landsch . Acten.

Ein
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Zweiter Abschnitt.

Z., i . Die Repräsentanten der alten Stände und der Emder
Magistrat reichen der kaiserlichen Commission eine Palsttions «
erklärung ein . Da aber dieseGubmissionsacte von der kaiser¬lichen Commission verworfen wird : §. 2 . Go verwenden sichdie Gcncralstaatcn für die Stände bei dem Kaiser . § . Z. Der
Anschlag , den ritkcrschaftlichen Administrator von dem Appelle

. aufzuheben , mißlinget . K- 4 - Die alten Stände oder die
Renitenten werden von dem ausgeschriebenen Landtage ausge¬
schlossen . §. ; . Der kaiserliche Cammerherr und Gesandte ,

. Gras Fridas von Gödens , kömmt in Ostfrieslanb , um die
Streitigkeiten , durch seine Vermittelung zu heben . Der ihmvon dem Canzler Brenneisen gemachten Hindernisse ebner -
achtet , § , 6 . veranstaltet er eine Versammlung der Ritter¬
schaft . Diese und die Stadt Cmdcn , die dem riiterschaft -
lichen Schluß beitrltt , tragen , nach einer näheren Submis «
fionscrklärung , auf einen allgemeinen ftcyen Landtag an .
1. 7- Die Hitze des Canzlers vereitelt den Plan des Grafenund die guten Aussichten zu einer Sühne . §. «. Worüber
sich der wieder abreisende Gräfin einem heiligen Schreibenbei der Commission beschweret. § y - Das unvorsichtige Be¬
nehmen des Canzlers und seine Rachsucht eröfnet den Weg zurVerzweiflung.

S« -
die alten Stande nun nicht mehr auf Land-

tagen sich vsrsammlen konnten : so wurden die
Geschalte von ihren Repräsentanten , nämlich von
den Gliedern der geheimen Commission , von den
Administratoren des noch fortwährenden Emder Col -
legii , und , bei wichtigen Vorfällen , mit Zuziehung
der alten vrdinair Deputieren wahrgenommen . Diese
Häupter und Repräsentanten der alten Stände konn¬
ten leicht vermuthen , daß der Kaiser die in Leer vor »
gefallenen Feindseligkeiten ungnädig aufnehmen wür¬
de , und auch die Generalstaüten , die sowohl ihnen ,
als dem Fürsten den Frieden so ernstlich angerathen
hakten , den Vorfall mißbilligen würden . Sie und
mit ihnen der Emder Magistrat entschlossen sich da¬
her , sich den kaiserlichen Decreten zu unterwerfen .
Unter dem 12 . Febr . schrieben sie an die kaiserliche

Q 2 sich-
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